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Der Staatsminister 

Große Anfrage der BSW-Fraktion 

Drs.-Nr.: 8/4516 

Thema: Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 

Große Anfrage wie folgt: 

Frage 1: Sieht die Staatsregierung über dieses Maßnahmenpaket hinaus 

weitere Schritte vor, um den Lehrerberuf in Sachsen zu fördern (z. B. 

schon das Lehramtstudium durch Erhöhung der Zahl der Studienplätze, 

insbesondere in Mangelfächern, Stipendien, Wohnraumhilfen für 

Lehramtsanwärter)? Wenn ja, welche konkret, wenn nein, warum nicht? 

Die Staatsregierung hat seit 2011 ihre Anstrengungen darauf fokussiert, durch 

die Lehrkräftebildung an drei Universitäten in Kooperation mit zwei 

Musikhochschulen den Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern für die Schulen im 

Freistaat Sachsen mit eigenen Lehramtsabsolventinnen und 

Lehramtsabsolventen zu decken. Zunächst wurden Maßnahmen umgesetzt, 

um die Quantitäten der Ausbildung signifikant aufzustocken. Über 

Zielvereinbarungen mit den lehrkräftebildenden Hochschulen erfolgt eine 

Steuerung der Kapazitäten sowohl hinsichtlich der Schularten als auch 

hinsichtlich der fachlichen Bedarfe. Entsprechende Effekte konnten erreicht 

werden. Zugleich erhöhte sich die Kapazität an Ausbildungsplätzen im 

Vorbereitungsdienst. Seit mehreren Jahren kann jede Studienabsolventin und 

jeder Studienabsolvent eines Lehramtsstudiums unmittelbar in den 

Vorbereitungsdienst übertreten. Die Attraktivität, den Vorbereitungsdienst im 

Freistaat Sachsen zu leisten, stieg zudem mit der Verbeamtung sowie dem 

Anwärtersonderzuschlag, was zugleich die Versorgung mit qualifizierten   
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Lehramtsabsolventinnen und Lehramtsabsolventen innerhalb des Freistaates in 

zahlreichen Regionen verbesserte. 

U. a. mit den Programmen FSJ Pädagogik oder „Perspektive Land“ sowie einer 

umfassenden professionellen Werbung können sich interessierte Abiturientinnen und 

Abiturienten sowie Studierende zur künftigen Berufstätigkeit informieren oder bereits 

aktiv vertraut werden. 

Ergänzend zu den erfolgreich eingeleiteten Maßnahmen zur Erweiterung von 

Ausbildungsressourcen sind die Anstrengungen im Feld der Lehrkräftebildung auch auf 

qualitative Maßnahmen auszurichten. Für eine qualitativ hochwertige Lehrkräftebildung 

und um die Erfolgsquoten im Rahmen der Lehrkräftebildung zu erhöhen, sind durch die 

Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 

(KMK) sowie ihr Beratungsgremium, die Ständige Wissenschaftliche Kommission der 

Kultusministerkonferenz (SWK), verschiedene Maßnahmen identifiziert worden. So 

sollen der Praxisbezug und die Professionsorientierung in der Ausbildung sowie die 

phasenübergreifende Zusammenarbeit in den Blick genommen werden. 

Insoweit sind die bereits ergriffenen Maßnahmen (Anpassungen in der Lehrkräfteaus- 

und -weiterbildung, Optimierung des Einstellungserlasses, Schaffung neuer 

Studiengänge usw.) konsequent fortzuführen, um das Erreichte zu stabilisieren. 

Frage 2: Wurden langfristig auch Schritte geplant, die bereits ausgebildete 

Lehrkräfte ansprechen, z. B. Abwerbung aus anderen Bundesländern oder eine 

beschleunigte Anerkennung ausländischer Abschlüsse, welche sind hier 

anzuführen? 

Mit der Stralsunder Erklärung aus März 2009 haben die Länder vereinbart, für eine 

ausreichende Zahl von Lehrkräften für die eigene Unterrichtsversorgung zu sorgen. Dazu 

zählt u. a. die Bereitstellung von ausreichenden Studienplätzen und Kapazitäten im 

Vorbereitungsdienst. Damit geht es gerade nicht darum, qualifizierte Lehrkräfte aus 

anderen Ländern aktiv abzuwerben. Jedoch konnte mit dem Handlungsprogramm der 

Staatsregierung aus 2018, vor allem mit der Verbeamtung der Lehrkräfte, die Attraktivität 

des Freistaates Sachsen als Arbeitgeber für den Schuldienst deutlich gesteigert werden. 

Seitdem gibt es mehr interessierte Absolventinnen und Absolventen und auch 

Interessentinnen und Interessenten, die aus anderen Ländern in den Schuldienst des 

Freistaates wechseln möchten. So konnten im Haupteinstellungsverfahren zu Beginn des 

laufenden Schuljahres 2025/26 131 grundständig ausgebildete Bewerber mit einem 

Abschluss aus anderen Bundesländern für den sächsischen Schuldienst gewonnen 

werden. 
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Ergänzend bewerben sich Lehrkräfte mit einem im Ausland erworbenen 

Berufsabschluss, für die sich vor dem Hintergrund des Lehrkräftebedarfs die Optionen 

einer Lehrtätigkeit im Freistaat Sachsen deutlich erweitert haben. Auf der Basis 

entsprechender Vereinbarungen mit den zuständigen Personalvertretungen erhalten 

diese Bewerberinnen und Bewerber bereits ein befristetes Einstellungsangebot, auch 

wenn ihr erforderlicher Antrag auf Gleichstellung ihres Berufsabschlusses noch nicht 

gestellt bzw. abschließend bearbeitet wurde. Alle Erfordernisse in diesem 

Zusammenhang können dann im Zeitraum der Befristung erfüllt werden. Zuständig ist 

das Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) und dort die Zeugnisanerkennungsstelle. 

Hier ist es bereits gelungen, durch Verbesserung der personellen Ausstattung, durch 

Digitalisierung und Optimierung von Prozessen eine Beschleunigung der Bearbeitung 

dieser Anerkennungsverfahren zu erreichen. Diese Bemühungen finden ihre 

Fortsetzung, getragen u. a. von übergreifenden Beschlüssen der Minister-

präsidentenkonferenz, die allgemein dem Anliegen der Fachkräftegewinnung Rechnung 

tragen. 

Frage 3: Wurde von der Staatsregierung eine gesamtstrategische Personalplanung 

vorgenommen, indem eruiert wurde, wie viele Lehrkräfte durch das 

Maßnahmenpaket insgesamt zusätzlich gewonnen werden und wenn ja, wie viele 

sind es? 

Das Sächsische Staatsministerium für Kultus (SMK) erstellt regelmäßig eine 

Personalbedarfsprognose Schule. Auf dieser Grundlage wurde bei der Planung des 

Maßnahmenpakets die in der Anlage „Anlage_Frage 3“ dargestellte Abschätzung zum 

Gewinn an Arbeitsvermögen erarbeitet. 

Frage 4: Schließt die Staatsregierung mit einer solchen Personalplanung aus, dass 

in den nächsten Jahren wegen Personalmangels Schulstandorte – insbesondere 

im ländlichen Raum – vorübergehend geschlossen oder zusammengelegt werden 

müssen, falls nein, welche Kriterien würden in einem solchen Fall angewendet? 

Aktuell ist kein Szenario absehbar, in dem in den nächsten Jahren Schulstandorte auf 

Grund von Personalmangel aufgegeben werden müssten. 

Frage 5: Plant die Staatsregierung trotz derzeitigen Lehrermangels Maßnahmen, 

um übergroße Klassen zu vermeiden und somit die Unterrichtsqualität zu sichern, 

etwa durch temporäre Teamteaching-Konzepte oder Klassenteilungen mit externer 

Unterstützung? 

Bereits laufende Projekte (z. B. Sorbisch 2 Plus) werden fortgesetzt. Neue 

ressourcenrelevante Projekte sind aktuell nicht in Planung. 
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Frage 6: Welche konkreten Schritte wurden unternommen, um die Anerkennung 

ausländischer Lehramtsqualifikationen zu beschleunigen und wie viele zusätzliche 

Lehrkräfte erhofft man sich dadurch? 

Wie in der Antwort auf Frage 2 ausgeführt, ist es der Zeugnisanerkennungsstelle des 

LaSuB bereits gelungen, die Bearbeitung der Anträge auf Anerkennung ausländischer 

Lehramtsabschlüsse zu beschleunigen. Die durchschnittliche Verfahrensdauer betrug: 

Jahr Durchschnittsdauer (Monate) 

2015 6 

2016 5 

2017 8 

2018 14 

2019 13 

2020 10 

2021 5 

2022 5 

2023 2 

2024 2 

 

Zugleich kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Antragstellenden auch 

zwingend damit das Interesse verbinden, eine Tätigkeit im sächsischen Schuldienst 

aufzunehmen. Somit kann nicht prognostiziert werden, welche Zahl an zusätzlichen 

Lehrkräften daraus resultiert. 

Änderungen nach Anhörung 

In … (Neuregelung der Altersermäßigungen) wurde die vorgesehene Staffelung der 

Altersermäßigung überarbeitet. Die Neuregelung der Altersermäßigung wird 

bereits ab dem 60. Lebensjahr einsetzen und wie folgt ausgestaltet: 

ab 60 Jahren - 1 Stunde Altersermäßigung 
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ab 62 Jahren - 2 Stunden Altersermäßigung 

ab 64 Jahren - 3 Stunden Altersermäßigung 

ab 66 Jahren - 4 Stunden Altersermäßigung 

Die Geltung der Verordnung zur Änderung der Sächsischen Lehrkräfte 

Arbeitszeitverordnung wird auf fünf Jahre begrenzt. In der Verordnung wird 

geregelt, dass diese zum 31. Juli 2030 außer Kraft tritt. Die Regelungen werden bis 

zum 31. Januar 2030 evaluiert. 

Frage 7: Welche konkreten sachlich-fachlichen und haushälterischen Gründe gab 

es, trotz zahlreicher fachlicher Einwände lediglich die Staffelung zur 

Altersermäßigung zu überarbeiten und konkrete weitere Änderungsvorschläge 

dagegen nicht zu berücksichtigen? (Bitte mindestens drei Beispiele erläutern) 

Mit der Änderung der Sächsischen Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung wurden die 

bisherigen Regelungen zu den sogenannten Altersermäßigungen neu gefasst. 

Hintergrund war die Erkenntnis, dass die zuvor bestehende Regelung nicht die erhoffte 

Wirkung gezeigt hat, Lehrkräfte in größerem Umfang zu motivieren, ihre Tätigkeit im 

Schuldienst bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze fortzuführen. Ein erheblicher Anteil 

der Lehrkräfte hatte weiterhin den Schuldienst vor Erreichen der Regelaltersgrenze 

verlassen. Vor diesem Hintergrund war Ziel der Maßnahme, durch eine stärkere 

Konzentration von Altersermäßigungen unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Erreichens der 

Regelaltersgrenze Lehrkräfte zu motivieren, nicht vorzeitig den Schuldienst zu verlassen. 

Deswegen erfolgte eine Einführung einer 4. Stunde Altersermäßigung und der Start des 

Stufenlaufs bei den Altersermäßigungen ab dem 60. Lebensjahr. Für diejenigen, die 

bereits eine Altersermäßigung erhalten haben, wurde ein Bestandschutz geregelt. 

Von weitergehenden Änderungen wurde abgesehen, da gegen eine Fortführung der 

Gewährung von Altersermäßigungen als Steuerungsinstrument innerhalb einer 

bestehenden Gesamtarbeitszeit einer Lehrkraft aktuell keine durchgreifenden Bedenken 

bestehen. Auch ist zu beachten, dass die bestehende Regelung zeitlich befristet gilt.  

Frage 8: Welche konkreten Zwischenergebnisse der Arbeitszeitstudie zur 

durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von Lehrkräften und Schulleitungen haben 

diese zu Schuljahresbeginn 25/26 in Kraft getretene Arbeitszeitverordnung, die 

auch nach der Abminderung der ursprünglich vorgesehenen Kürzungen von 

Altersermäßigungen eine Verschlechterung der Situation für ältere Lehrkräfte 

bedeutet, gerechtfertigt? 

Die Arbeitszeituntersuchung befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Feldphase. Ein 

unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Arbeitszeituntersuchung sächsischer 
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Lehrkräfte und Schulleitungen und den Entscheidungen zum Maßnahmenpaket war zu 

keinem Zeitpunkt intendiert. Die am 1. August 2025 in Kraft getretenen Regelungen zur 

Anpassung der Altersermäßigung beruhen daher nicht auf den Zwischenergebnissen der 

Arbeitszeituntersuchung. Ein erster (vorwiegend methodischer) Zwischenbericht mit 

Datenstand bis zum 30. Dezember 2024 lag dem SMK am 5. März 2025 vor. Dieser 

enthielt vorläufige Auswertungen aus den ersten 22 Erhebungswochen, war jedoch 

aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch unvollständigen Datenlage nicht für belastbare 

arbeitszeitbezogene Aussagen geeignet. 

Die weiteren Fortschrittsberichte (mit Datenständen zum 2. März 2025 und 1. Juni 2025) 

dienten in erster Linie der Plausibilisierung und Qualitätssicherung, enthielten jedoch 

noch keine verallgemeinerbaren Ergebnisse zur durchschnittlichen Wochenarbeitszeit. 

Frage 9: Welchen Zeitplan verfolgt die Staatsregierung bei der Evaluation der 

Wirkungen des Maßnahmenpakets, wenn formuliert ist, es solle bis zum 31. Januar 

2030 evaluiert werden? Bedeutet das, nach den davor liegenden vier Schuljahren 

25/26, 26/27, 27/28.und 28/29 keine Evaluation vorzunehmen? 

Es erfolgt keine Zwischenevaluation nach jedem Schuljahr, sondern eine 

Gesamtevaluation zum 31. Januar 2030. Im Übrigen lassen sich die Wirkungen des 

Maßnahmenpaketes in den Kenndaten des jeweiligen Schuljahres erschließen, die das 

SMK regelmäßig veröffentlicht. 

Frage 10: Hat die Staatsregierung ein konkretes Szenario entwickelt, wie mit 

eintretenden Wirkungen, die nicht dem erklärten Ziel des Maßnahmenpakets 

entsprechen, umzugehen ist und wie ist es ausgestaltet? 

Es wurde klar kommuniziert, dass die Wirkung der einzelnen Maßnahmen fortlaufend auf 

dem Prüfstand stehen.  

Frage 11: Welche konkreten Überlegungen gibt es, ältere Lehrkräfte, die aufgrund 

der Verschärfung ihrer Arbeitszeitbelastung und damit ggf. einhergehender 

erhöhter Krankheitsausfälle in den vorzeitigen Ruhestand wechseln oder kündigen 

wollen, im Beruf zu halten? 

Neben dem angesprochenen Umbau des Systems der Altersermäßigungen und der 

Ausweitung der arbeitgeberseitigen Angebote im Rahmen der betrieblichen 

Gesundheitsvorsorge hat die Staatsregierung in den zurückliegenden Jahren 

umfangreiche Anstrengungen unternommen, um die Verweildauer älterer Lehrkräfte im 

aktiven Schuldienst zu verlängern. Hervorzuheben sind dabei die Verbesserungen der 

finanziellen Arbeitsbedingungen dieser besonderen Beschäftigtengruppe durch die 

materielle Gleichstellung von Lehrerinnen und Lehrern mit Lehrerbildungsabschlüssen 

nach dem Recht der ehemaligen DDR mit Lehramtslehrkräften und die Gewährung sog. 
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Bindungszulagen nach § 16 TV-L. Seit diesem Jahr wird mit einem persönlichen 

Schreiben zum 60. Geburtstag auf diese Bindungszulage hingewiesen. 

Weitere Entwicklungen 

Zu einzelnen Punkten haben sich neue Sachstände ergeben. 

… (Mehr Praxiserfahrung im Lehramtsstudium) Aktuell werden die administrativen 

Voraussetzungen für eine deutliche Ausweitung des Modellprojekts aus 

Ostsachsen auf andere Landesteile geschaffen mit dem Ziel, ab dem 

Wintersemester 2025/26 mit einer erhöhten Anzahl von Studierenden in mehreren 

Landkreisen aktiv zu sein. 

Frage 12: Welche konkreten Erkenntnisse zu Verbesserungen der Lernergebnisse 

und der Lernatmosphäre in den am Modellprojekt „alternatives 

Lehramtspraktikum“ der Technischen Universität Dresden teilnehmenden 5. 

Klassen von Schulen im Landkreis Görlitz wurden bisher gewonnen? 

Gegenstand der internen Evaluation (8-4516_Anlage Frage 12.pdf) war eine 

Untersuchung zu den Auswirkungen des alternativen Praktikumsformates auf die 

Professionalisierung angehender Lehrkräfte, nicht aber Auswirkungen auf die 

Lernergebnisse der Schülerinnen bzw. Schüler und die Lernatmosphäre. 

Frage 13: Für wie viele Studierende soll durch die Ausweitung des Modellprojekts 

die Möglichkeit einer frühen Praxisphase im Lehramtsstudium geschaffen 

werden? 

Gemäß Lehramtsprüfungsordnung I absolvieren die Studierenden fünf Schulpraktika im 

Lehramtsstudium als Block- bzw. semesterbegleitende Praktika. Im Rahmen des 

Modellprojektes wird das erste, regulär zu diesem Zeitpunkt curricular verankerte 

bildungswissenschaftliche Praktikum für Lehramtsstudierende nicht im traditionellen 4-

wöchigen Blockformat, sondern gestreckt über einen Zeitraum von elf Wochen an einem 

Tag in der Woche umgesetzt. Daran schließt sich bis Ende des Schuljahres eine 

Lernbegleitung auf der Basis einer geringfügigen Beschäftigung an den Schulen an, 

wodurch eine Erweiterung auf neun Monate entsteht. Angesprochen sind demnach 

Studierende vor allem des dritten Fachsemesters, die diese Praktikumsphase im 

Zusammenhang mit Modulen der Bildungswissenschaft regulär zu diesem Zeitpunkt 

absolvieren. Mit der Ausweitung des Projektes im Schuljahr 2025/2026 auf weitere 

Schulen in den vier Landkreisen Bautzen, Görlitz, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 

und Erzgebirgskreis wurde 116 Studierenden die Möglichkeit eröffnet, die alternative 

Form des Praktikums zu wählen. 
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Frage 14: Sollen weitere sächsische Hochschulen bzw. Universitäten in das 

Modellprojekt eingebunden werden und wenn ja, welche und mit welchem 

Personalaufwand? 

Es sollen keine weiteren Hochschulen bzw. Universitäten in dieses Projekt eingebunden 

werden. 

Frage 15: Wenn Frage 14 mit Ja beantwortet wird, sollen für das Modellprojekt auch 

Lehrkräfte in den Hochschulbereich abgeordnet werden und wenn ja, in welchem 

Umfang? 

 

Nein. 

 

Frage 16: Ist von der Staatsregierung z. B. angedacht, nachdem das Projekt mit 

Beginn des aktuellen Schuljahres auf ausgewählte weiterführende Schulen der 

Landkreise Erzgebirge und Sächsische Schweiz/ Osterzgebirge ausgeweitet 

wurde, dies auch für Studierende im Lehramt Grundschule an der Universität 

Chemnitz umzusetzen? 

 

Nein. 

 

Frage 17: Welche Landkreise und Kreisfreien Städte Sachsens sollen in der 

Perspektive von einer weiteren Erweiterung des Modellprojekts profitieren und 

nach welchen Kriterien werden die beteiligten Schulen ausgewählt? 

 

Für die aktuelle Projektphase konnten sich Schulen aus den Landkreisen Bautzen, 

Görlitz, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie Erzgebirgskreis um Teilnahme am 

Projekt bewerben. Das Angebot wurde in diesen Landkreisen unterbreitet, da hier an den 

Oberschulen eine nochmal stärkere Problematik in Bezug auf die Unterrichtsversorgung 

bestand. Entscheidungen, nach welchen Kriterien zukünftig Schulen und Regionen 

auszuwählen sind, sollen auf der Basis der Ergebnisse der externen Evaluation, die bis 

zum Abschluss des Projektes erwartet wird, getroffen werden. 

Frage 18: Wie sollen die bisherigen Probleme der Finanzierung von 

Aufwandsentschädigungen für die Studierenden sowie ihrer Unterbringung vor Ort 

konkret gelöst werden? 

Es sind Mittel für die Abgeltung der studentischen Leistungen in der Phase der 

Lernbegleitung auf der Basis einer geringfügigen Beschäftigung im nächsten DHH 

2027/2028 regulär zu planen. 
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Frage 19: Werden bis zum Wintersemester 25/26 die studienorganisatorischen 

Voraussetzungen für eine Teilnahmemöglichkeit von Studierenden aller Fächer 

vorliegen, sodass auch angehende Physiklehrkräfte teilnehmen können, da diese 

bislang durch zeitgleiche Veranstaltungen in ihrem Fach ausgeschlossen waren? 

Frage 20: Welche konzeptionellen Überlegungen zu einer weiteren frühen 

Praxisphase, in der die Lehramtsstudierenden bereits an das Unterrichten in den 

studierten Fächern herangeführt werden, gibt es, zumal die am Modellprojekt 

teilnehmenden Studierenden noch ganz am Anfang ihres Studiums stehen und 

noch keinen Fachunterricht erteilen? 

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 19 und 20: 

Das Praktikumsformat wurde zunächst als Alternative zum Blockpraktikum A, dem 

Praktikum in den Bildungswissenschaften, konzipiert. Dieses ist fachunabhängig. Das 

Projekt eröffnet ein zusätzliches Angebot für die Studierenden. Dabei sind sowohl die 

studienorganisatorischen Gegebenheiten als auch die Rahmenbedingungen an den 

Schulen zu berücksichtigen. Um einer möglichst großen Anzahl an Studierenden eine 

Teilnahme zu ermöglichen, werden seit diesem Schuljahr verschiedene Wochentage zur 

Wahl gestellt. 

Frage 21: Ist eine grundlegende Reform der Lehrerbildung, mit der bereits die erste 

Phase von einer stetigen praktischen Ausbildung an Schule begleitet wird, 

Bestandteil der Überlegungen zur nachhaltigen Steigerung der Attraktivität und 

Erfolgsquote des Lehramtsstudiums? Wenn ja mit welchen konkreten 

Überlegungen, wenn nein, warum nicht? 

Die geplanten Anpassungen in der Lehrkräfteaus- und -weiterbildung zielen auch auf die 

Flexibilisierung bei der Gestaltung von Schulpraktischen Studien. Diese sind im Freistaat 

Sachsen bereits kontinuierlich in den Studienablauf integriert. Mehrere kürzere 

Praxisphasen im Studienablauf zielen auf eine kumulative Entwicklung professioneller 

Kompetenzen. Sie haben ihre Bezüge in Modulen der Bildungswissenschaften und der 

Grundschul-, Fach- und Berufsfelddidaktiken sowie in den Förderschwerpunkten. Ein 

erstes Praktikum mit dem Ziel der theoriegeleiteten Beobachtung von Lehr-Lern-

Prozessen neben der Planung und Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen absolvieren die 

Lehramtsstudentinnen und Lehramtsstudenten im Freistaat Sachsen im Bereich der 

Bildungswissenschaften, wie bereits vorstehend beschrieben, im dritten Fachsemester. 

Anschließend sind in beiden Fächern bzw. Fachrichtungen semesterbegleitende 

Schulpraktische Übungen in einer Kleingruppe ab dem vierten Fachsemester zu 

absolvieren. In diesen sind überwiegend einzelne Unterrichtsstunden angeleitet zu 

planen und durchzuführen. Ein weiteres Blockpraktikum je gewähltem Fach zielt 

abschließend auf die eigenständige Planung, Gestaltung und Reflexion von 

Unterrichtseinheiten. Diese Progression sowie die Varianz zwischen 
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semesterbegleitenden Praktika und Blockpraktika gewährleistet frühzeitig und 

kontinuierlich eine Auseinandersetzung mit der Eignung für die Tätigkeit als Lehrkraft und 

trägt zur engen Verzahnung von Theorie und Praxis bei, denn die einzelnen 

Praxisphasen werden in entsprechenden Lehrveranstaltungen an der Hochschule vor- 

und nachbereitet, die Schulpraktischen Übungen sogar universitär begleitet. Die Praktika 

sind positiv evaluiert und finden bei den Studierenden gute Akzeptanz. Insoweit besteht 

kein Anlass für eine grundlegende Reform der Lehrkräftebildung. 

Unbenommen dessen ist im Strategiepapier „Bildungsland Sachsen 2030“ als 

Maßnahme 4.3 (Seite 76) formuliert, dass weitere Potenziale von Praxiserfahrungen im 

Rahmen des Lehramtsstudiums erschlossen werden sollen. Den Studierenden werden 

hiernach über die schulpraktischen Studien hinaus Möglichkeiten für die Mitwirkung im 

Schulalltag eröffnet. 

Zudem ist es Ziel der Strategie „Bildungsland Sachsen 2030“, die Partnerschaft zwischen 

Hochschulen und den Institutionen des Vorbereitungsdienstes als komplementär und 

gleichberechtigt Agierende zu intensivieren. Dazu sind konkrete Maßnahmen im Sinne 

einer themenspezifischen Vernetzung in Umsetzung. 

… (Gewinnung von Ein-Fach-Lehrkräften für den Schuldienst) Die entsprechenden 

Anpassungen in den Lehramtsprüfungsordnungen sowie in der Lehrer-

Qualifizierungsverordnung werden derzeit auf den Weg gebracht. Ziel ist ein 

Inkrafttreten zum 1. Januar 2026. 

Frage 22: Hat sich die Staatsregierung mit Erkenntnissen von 

Bildungswissenschaftlern zum Konzept der „Ein-Fach-Lehrkräfte“ 

auseinandergesetzt, welche besagen, dass Effekte gegen den Lehrermangel - 

wenn überhaupt - bei MINT-Lehrkräften der Gymnasien und bei Lehrkräften der 

nicht gymnasialen Sekundarstufe I zu erwarten sind und dass Grund- und 

Förderschulen durch deren Spezifik sowie sogenannte „Kleine Fächer“ aus 

schulorganisatorischen Gründen ebenfalls auszuklammern sein dürften? 

Frage 23: Für welche Fächer, außer für Musik und Kunst, wurde diese Maßnahme 

geplant und wurden Konsequenzen für die Besoldung und damit einhergehend die 

Attraktivität eines Ein-Fach-Studiums bedacht? 

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 22 und 23: 

Die Einstellung von Ein-Fach-Lehrkräften im Sinne einer Doppelfach-Ausbildung soll in 

den Fächern Kunst und Musik bei zu wahrender Mobilität zwischen den Ländern (KMK-

Beschluss vom 9. Februar 2023: Ausbildung von Kunst- und Musiklehrkräften) und 

bedingt durch die Spezifika in den einzelnen Schularten für die Oberschule und das 

Gymnasium ermöglicht werden. Dazu wird der Zugang über den Vorbereitungsdienst 
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eröffnet. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Vorbereitungsdienstes wird die 

Laufbahnbefähigung erworben, was auch einer tariflichen Gleichstellung entspricht. 

In Auslegung des KMK-Beschlusses „Gestaltung von zusätzlichen Wegen ins Lehramt“ 

vom 13. Juni 2024 soll die „Doppelfach-Konstruktion“ auch auf die beruflichen 

Fachrichtungen „Elektrotechnik und Informationstechnik“ sowie „Metall- und 

Maschinentechnik“ für das Lehramt an berufsbildenden Schulen Anwendung finden. Ziel 

ist es, zusätzlich Studienbewerberinnen und Studienbewerber, insbesondere auch 

Studiengangswechselnde aus Ingenieurstudiengängen, für den modifizierten 

Studiengang Lehramt an berufsbildenden Schulen zu gewinnen. 

Frage 24: Welche Pläne gibt es, dass diese möglichen „Ein-Fach-Lehrkräfte“ an 

ihren Schulen nicht auf eine Vertretungs-Rolle reduziert werden bzw. auch nicht 

für eine Auslastung des Deputats an mehrere Schulen abgeordnet werden? 

Frage 25: Wie wird schulplanerisch gesichert sein, dass deren hauptsächlicher 

Einsatz auch wirklich in dem einen studierten Fach erfolgt? 

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 24 und 25: 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet und verwaltet gemäß § 42 Sächsisches 

Schulgesetz (SächsSchulG) die Schule und sorgt im Rahmen der gesetzlichen 

Vorschriften für einen geregelten und ordnungsgemäßen Schulablauf. Ihr bzw. ihm 

obliegt insbesondere die Verteilung der Lehraufträge. Insoweit ist es Aufgabe der 

Schulleitungen, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. 

… (Ausbau multiprofessioneller Teams an Schulen) Das Sächsische 

Staatsministerium für Kultus arbeitet an Vorkehrungen, dass den derzeit 

befristeten Assistenzkräften – neben den unbefristeten Assistenzkräften – eine 

Verlängerung angeboten werden kann. 

Frage 26: Welche Vorkehrungen sollen in welcher Frist erfolgen, damit das im 

Strategiepapier „Bildungsland Sachsen 2030“ formulierte Ziel, dass alle 

Professionen eines multiprofessionellen Teams bis 2030 jeder Schule zur 

Verfügung stehen, schrittweise erreicht wird? 

Das im „Bildungsland 2030“ formulierte Ziel lautet: 

„2030 tragen multiprofessionelle Teams (MPT) entsprechend klarer Zuständigkeiten die 

gemeinsame Verantwortung für schulisches Lernen und sichern die Handlungsfähigkeit 

der sächsischen Schule vor Ort.“ 

Daraus wurde die Maßnahme 1.1 abgeleitet:  
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„Etablierung multiprofessioneller Teams (MPT) an Schulen. An jeder Schule werden 

multiprofessionelle Teams konsequent etabliert. Dabei wird jede Schule als eigene 

Organisationseinheit gefasst, in der grundsätzlich folgende Professionen in einem MPT 

wirken können: 

• Schulleitung 

• Lehrpersonal 

• Schulverwaltungsassistenz 

• pädagogische Schulassistenz (Spezifizierung erfolgt nach Schulart und den 

spezifischen Aufgaben der Schulen) 

• Schulsozialarbeit 

• Sekretariat 

• Gebäude-, IT- und Versorgungsmanagement 

• Praxisberatung an weiterführenden Schulen 

• pädagogische Fachkräfte an Förderschulen 

Der Umfang der jeweiligen Personalressource wird insbesondere durch die Schulart und 

die Größe der Organisationseinheit bestimmt. Die Umsetzung der multiprofessionellen 

Teams basiert auf einer konzeptionellen Grundlage, die allgemeine Anforderungsprofile 

und eine Ressourcenplanung ausweist.“ 

Weder Ziel noch Maßnahme formulieren die Vorgabe, dass „alle Professionen eines 

multiprofessionellen Teams bis 2030 jeder Schule zur Verfügung stehen.“ 

Ein weiterer Austausch mit Akteuren, wie z. B. Trägern von an der Schule tätigen 

Professionen zur Ausgestaltung eines gemeinsamen Konzepts von MPT an sächsischen 

Schulen ist geplant. 

Frage 27: Hält die Staatsregierung den Zeitrahmen bis 2030 für ausreichend 

ambitioniert angesichts der akuten Lage? (Bitte aufschlüsseln, welche Aspekte zu 

dieser Sichtweise geführt haben) 

Die Etablierung von MPT im Rahmen des Strategiepapiers „Bildungsland 2030“ wirkt 

über die aktuelle Lage hinaus und verfolgt keine kurzfristigen Ziele. Von einer 

darüberhinausgehenden Beantwortung der Frage wird abgesehen. Da der Prozess erst 

gestartet wurde, liegt noch keine systematisch-analytische Bewertung vor. Zur Abgabe 

einer Bewertung ist die Staatsregierung nicht verpflichtet. 
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Frage 28: Gibt es Überlegungen, prioritäre Schulen schon deutlich früher (bis 2026) 

mit kompletten multiprofessionellen Teams auszustatten, wenn ja, nach welchen 

Kriterien sollen diese prioritären Schulen ausgewählt werden? 

Nein, diese Überlegungen gibt es nicht. Allerdings werden Schulen, die im 

Startchancenprogramm sind, über die Säule III des Programms beim Ausbau des 

multiprofessionellen Teams über Schulassistenz unterstützt. Damit erfolgt für diese 

sozialindiziert ausgewählten 189 Schulen eine priorisierte Ausstattung. 

Frage 29: Welche Unterstellungsverhältnisse und Weisungsbefugnisse sollen 

schulorganisatorisch und administrativ sicherstellen, dass die Zusammenarbeit 

im Team (zwischen Lehrkräften, Schulsozialarbeit, Schulpsychologie…) 

reibungslos funktioniert? 

Gemäß § 42 Abs. 3 SächsSchulG hat die Schulleitung ein weitreichendes Weisungsrecht 

auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schulträgers, die nicht im Dienst des 

Freistaates stehen. 

Hierbei ist der kommunikative und kollegiale Führungsstil der Schulleitung die Basis für 

eine reibungslose Zusammenarbeit. Gleiches gilt für Akteure, die nur zeitweise und 

situativ an einer Schule tätig sind und in ein Team eingebunden werden (z. B. 

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen). 

Frage 30: Gibt es Überlegungen, für eine hohe Wirksamkeit der 

multiprofessionellen Teams infolge einer guten Zusammenarbeit mit der 

Schulleitung und den Lehrkräften der Einsatzschule, diese Fachkräfte 

administrativ und tarifrechtlich grundsätzlich im Bereich Kultus anzusiedeln, wenn 

ja, welche und wenn nein, warum nicht? 

Nein, solche Überlegungen gibt es nicht. 

Frage 31: Werden für eine schulförderliche Teamarbeit der multiprofessionellen 

Teams Fortbildungen angeboten und wenn ja, durch welchen Anbieter und mit 

welcher Kapazität? 

Die „schulförderliche Teamarbeit“ multiprofessioneller Teams ist eine Aufgabe 

schulischer Führung, die ggf. durch schulinterne Fortbildungen unterstützt werden kann. 

Es existieren Fortbildungen für spezielle Zielgruppen, die an Schulen Teil von 

multiprofessionellen Teams sind, sowie für Führungskräfte, die mit der Führung 

multiprofessioneller Teams beauftragt sind. 
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Frage 32: Wie genau sollen angesichts des Fachkräftemangels in sozialen Berufen 

die erforderlichen gut qualifizierten Fachkräfte akquiriert, für den Schuldienst 

gewonnen und dauerhaft finanziert werden? 

Die Staatsregierung geht nicht von einem allgemeinen Fachkräftemangel im Bereich der 

für den Schuldienst interessanten sozialen Berufe aus.  

Frage 33: Ist geplant, den auf Lehrerstellen befindlichen Assistenzkräften eigene 

Stellen zuzuordnen, damit diese eigentlichen Lehrerstellen wirklich mit 

grundständig ausgebildeten Lehrkräften besetzt werden können und nicht später 

entfallen?  

Dies wird mit dem Doppelhaushalt 2027/2028 zu entscheiden sein.  

… (Schrittweise Etablierung von digital gestütztem Selbstlernen) In einem ersten 

Schritt wird jede Oberschule und jedes Gymnasium 15 Stunden pro Schuljahr 

verbindlich digitalgestützt unterrichten.  

Frage 34: Welche konkreten Maßnahmen haben zur Entscheidung geführt, dass 

bereits ca. ein halbes Jahr nach einer Beratenden Äußerung des Rechnungshofes 

(Drs 8/623 vom 05.12.2024), wonach die Ziele der Digitalisierung an sächsischen 

Schulen „häufig entweder nicht erreicht oder nicht zeitgerecht umgesetzt“ wurden, 

jede Oberschule und jedes Gymnasium 15 Stunden pro Schuljahr verbindlich 

digitalgestützt unterrichten soll?  

Die der Prüfung zugrundeliegenden Daten wurden vom Sächsischen Rechnungshof zum 

Stichtag 1. Februar 2023 erhoben. Die Maßnahmen der Schulträger, welche über den 

DigitalPakt Schule 2019 – 2024 gefördert wurden, waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

flächendeckend umgesetzt. Zum Schuljahr 2024/2025 hat das SMK erstmals ein alle 

Schularten umfassendes Ausstattungsmonitoring durchgeführt. Im Ergebnis konnte 

festgestellt werden, dass über 90 % der sächsischen Schulen in mehr als 90 % ihrer 

Räume über eine WLAN-Abdeckung verfügen. Zudem können praktisch alle 

weiterführenden Schulen mindestens einen Klassensatz an digitalen Endgeräten 

vorhalten. Insofern erfüllen die sächsischen Schulen zwischenzeitlich grundsätzlich die 

Voraussetzungen zur Durchführung von 15 Unterrichtsstunden digital gestützten 

Selbstlernens in zwei Klassenstufen pro Schuljahr. 

Frage 35: Gibt es ein didaktisches Konzept für das digital gestützte Selbstlernen, 

etwa in Form einer Handreichung durch das Landesamt für Schule und Bildung, 

bzw. ist eine solche beauftragt?  

Aus den Eckpunkten für die Umsetzung des digital gestützten Selbstlernens, die den 

Schulleitungen mit Schreiben vom 16. Mai 2025 übersandt wurden, gehen die 

STAATSMINISTERIUM
FÜR KULTUS

Freistaat
SACHSEN



 

Seite 15 von 54 

Zielstellung und die Projekt- und Arbeitsstrukturen hervor. Der Rahmen für das 

pädagogische Handeln im digital gestützten Selbstlernen wird in Eigenverantwortung der 

Schule umgesetzt, so dass je nach den spezifischen Gegebenheiten in der Schule digital 

gestütztes Selbstlernen fachlich und organisatorisch sinnvoll implementiert werden kann. 

Im Rahmen der Umsetzung des Strategiepapiers „Bildungsland Sachsen 2030“ wird eine 

Orientierungshilfe zur möglichen Umsetzung solcher digital gestützten 

Unterrichtsszenarien entwickelt. 

Frage 36: Wenn dieses didaktische Konzept beauftragt wurde, wann wird es den 

Lehrkräften zur Verfügung stehen und mit schulartspezifischen Fortbildungen in 

welcher Größenordnung untersetzt sein?  

Im Schuljahr 2025/2026 werden zunächst Erfahrungen mit der Umsetzung an 

verschiedenen Schularten und in verschiedenen Fächern gesammelt. Anschließend wird 

die Orientierungshilfe erarbeitet. Schulen werden aktuell durch die 

Medienpädagogischen Zentren in der konkreten Umsetzung an ihrem Standort durch 

schulinterne Fortbildungen unterstützt. Weiterhin enthält der Fortbildungskatalog 

umfangreiche Fortbildungen im Bereich Medienbildung und Mediendidaktik. Weitere 

Unterstützung finden die Lehrkräfte im Online-Kurs „Online Lehren und Lernen in 

Sachsen“ sowie im Wissensportal unter Mesax.de (Zugriff am 27. November 2025). Für 

den Umgang und den Einsatz des adaptiven Lernsystems bettermarks finden zudem 

nachfrageorientierte Schulungen statt. 

Frage 37: Gibt es für das verbindliche digital gestützte Unterrichten bereits nach 

den Sommerferien 2025 zumindest Vorgaben zu Inhalten und Zielen des digital 

gestützten Unterrichts sowie Szenarien, falls eine Umsetzung an bestimmten 

Schulen mangels technischer Möglichkeiten nicht erfolgen kann?  

Wenn die technischen Bedingungen eine Durchführung nachweislich nicht zulassen, 

dann ist eine Umsetzung nicht erforderlich. Schulleitungen sind in diesem Falle 

aufgefordert, diesen Umstand der jeweils zuständigen Schulreferentin oder dem jeweils 

zuständigen Schulreferenten des LaSuB mitzuteilen. 

Frage 38: Meinen die 15 Stunden digitalgestützten Unterrichts auch oder nur 

Selbstlernphasen, bei denen eine für Unterricht maßgebliche Interaktion von 

Lernenden und Lehrenden entfällt?  

Frage 39: Falls es sich nicht um die 15 Stunden digital gestützten Unterrichts pro 

Schuljahr handelt, in welchem Umfang sollen sie stattfinden?  

Frage 40: Wie sollen die Selbstlernphasen personell und technisch abgesichert 

werden, ob an der Schule in der Unterrichtszeit, was eine Aufsicht erforderlich 
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macht, oder nach dem regulären Unterricht bei den Schülerinnen und Schülern 

zuhause, was technische Voraussetzungen in jedem Haushalt erfordert? 

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 38 bis 40: 

Die verbindlich umzusetzenden 15 Unterrichtsstunden finden grundsätzlich in der Schule 

statt, grundsätzlich unter Aufsicht und Begleitung durch eine Fachlehrkraft, fachfremde 

Lehrkraft, pädagogische Assistenzkraft oder eine sonstige geeignete Person und unter 

Nutzung der in der Schule vorhandenen technischen Infrastrukturen. Die Lehrkraft bleibt 

in jedem Falle zuständig für die systematische Planung des Lernprozesses und die 

Steuerung über konkrete Arbeitsaufträge, die Kontrolle der Lernergebnisse, die 

individuelle Leistungsermittlung und -bewertung sowie die Kommunikation mit den 

Schülerinnen und Schülern. Beim digital gestützten Selbstlernen im Kontext der 

Fragestellung handelt es sich um regulären Unterricht. 

Frage 41: Ab welcher Klassenstufe und in welchen Schularten, z. B. Förderschulen, 

und in welchen Fächern sind Selbstlernphasen vorgesehen, obwohl nach den 

Erfahrungen zu Selbstlernphasen in der Pandemie vom damaligen Kultusminister 

erklärt wurde, sie seien für „die meisten Gymnasiasten in den höheren 

Jahrgangsstufen sehr gut anwendbar“, jedoch nicht bei Leistungsschwächeren 

und Jüngeren?  

Das digital gestützte Selbstlernen findet als regulärer Unterricht in der Schule statt. 

Insofern unterscheidet es sich deutlich von den in der Pandemie getroffenen 

Notmaßnahmen. Anwendung findet die Unterrichtsmethode an Oberschulen, 

Oberschulen+, Gemeinschaftsschulen, Gymnasien und berufsbildenden Schulen. 

Empfohlen wird die Umsetzung des digital gestützten Selbstlernens in Klassenstufe 7 

und 8. Das digital gestützte Selbstlernen knüpft dabei an den Prozess des „Lernen 

lernens“ in den Klassenstufen 5 und 6 an, im Rahmen dessen Schülerinnen und Schüler 

entsprechende Kompetenzen erwerben. Auch sind zunächst die notwendigen 

Voraussetzungen hinsichtlich einer hinreichenden Medienkompetenz der Schülerinnen 

und Schüler zu schaffen. Die Wahl der Fächer und der Klassenstufen und damit auch die 

Bewertung, welche Schülerinnen und Schüler diese Voraussetzungen erfüllen, obliegt 

der Schule. 

Frage 42: Wie soll die Lernerfolgskontrolle in Bezug auf Selbstlernphasen erfolgen 

und wer soll diese mit welchem Arbeitszeitaufwand mit entsprechender 

Abminderung des Stundendeputats durchführen?  

Da es sich um regulären Unterricht handelt, erfolgt die Lernerfolgskontrolle wie auch im 

sonstigen regulären Unterricht durch die Fachlehrkraft.  
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Frage 43: Wie stellt die Staatsregierung sicher, dass digitale Selbstlernphasen den 

Lernerfolg nicht schmälern? Gibt es Pilotprojekte oder wissenschaftliche 

Begleitung, um negative Auswirkungen zu vermeiden?  

Hinweise dazu, dass digital gestütztes Selbstlernen sich negativ auf die Lernerfolge 

auswirkt, liegen nicht vor. Begleitend zur verbindlichen Durchführung werden in einem 

Schulversuch weitere Möglichkeiten der Umsetzung erprobt. Dieser wird durch das 

LaSuB eng begleitet und evaluiert, um Gelingensbedingungen identifizieren zu können 

und weitere Unterstützungspotentiale offenzulegen. 

Frage 44: Welche Maßnahmen plant die Staatsregierung um sicherzustellen, dass 

die Digitalisierung nicht zu sozialer Benachteiligung führt, etwa durch 

unzureichende häusliche Ausstattung, fehlenden Internetzugang oder mangelnde 

digitale Kompetenzen der Elternhäuser?  

Die Staatsregierung geht davon aus, dass eine umfassende Medienbildung sowie die 

Befähigung zur eigenständigen Aneignung von Wissen und das Erlernen eines sinnvollen 

Einsatzes von digitalen Medien unabdingbare Voraussetzungen sind, die jeder Bürger 

und jede Bürgerin benötigt. Diese Kompetenzen sind erforderlich, um in digitaler 

Souveränität am sozialen und gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Insofern 

wird Medienbildung bereits seit vielen Jahren fächerübergreifend im schulischen Umfeld 

umgesetzt (siehe auch „Eckwertepapier Medienbildung Sachsen“ 2004/2018). Die 

erheblichen Anstrengungen von Bund, Land und kommunaler Ebene beim Ausbau der 

digitalen Grundinfrastruktur in den öffentlichen Schulen im Zusammenhang mit der 

Umsetzung des DigitalPakt Schule 2019 – 2024 werden als Beitrag zur Schließung der 

sogenannten „digital divide“ verstanden.  

Der Zugang an öffentlichen Schulen ist allen Kindern und Jugendlichen eröffnet. 

… (Verknüpfung von Notenverwaltung, Zeugnisdruck und Statistik) Das 

Sächsische Staatsministerium für Kultus wird die Integration eines digitalen 

Klassenbuch- und Notenverwaltungsmoduls im System SaxSVS neben dem 

Zeugnismodul auf den Weg bringen.  

Frage 45: Welche validen Daten zur Zeitersparnis durch Nutzung digitaler 

Verwaltungsinstrumente liegen vor?  

Im Rahmen der Schulbesuche des Staatsministers für Kultus wurde seitens zahlreicher 

besuchter allgemeinbildender öffentlicher Schulen zu deren Arbeitsentlastung 

übereinstimmend Bedarf angemeldet, neben der bereits seit 2025 bestehenden 

Möglichkeit, bei Nutzung des SaxSVS Onlineschulmoduls Zeugnisse für die 

Klassenstufen 1 bis 10 erstellen zu können, auch eine Funktion für digitale 

Notenverwaltung und ein Klassenbuch direkt in die Schulverwaltungssoftware SaxSVS 
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zu integrieren. Konkret wird damit Import und Export von Daten zwischen verschiedenen 

Programmen erspart und eine Eingabe und Bearbeitung von Noten sowie 

Klassenbucheintragungen ohne weitere Zugänge zu anderen Softwarelösungen 

ermöglicht. Das Projekt wurde deshalb aufgrund offensichtlicher Vereinfachung der 

Anwendungen für die Lehrkräfte ergriffen, was eine Zeitersparnis erwarten lässt. Eine 

separate Untersuchung zu konkreten Zeitersparnisdaten wurde nicht durchgeführt. 

Frage 46: Bis wann sollen diese Instrumente für alle sächsischen Schulen 

installiert und durch ausreichende Fortbildungsangebote eingeführt sein?  

Eine erste Ausbaustufe der digitalen Notenverwaltung in SaxSVS soll bis Ende 2026 

entwickelt und durch Pilotschulen bis Ende des Schuljahres 2026/2027 getestet werden. 

Bei einem positiven Verlauf der Tests kann diese erste Ausbaustufe ab dem Schuljahr 

2027/2028 den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen zur Verfügung gestellt werden. 

Die Fortbildungen erfolgen wie bei der Einführung des Zeugnisteils von SaxSVS durch 

die Schulmultiplikatoren von SaxSVS ab dem Ende des 2. Halbjahres 2026/2027 und im 

Schuljahr 2027/2028 auf Anforderung durch die Schulen. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung  

Personelle Stärkung der Oberschulen  

Grundständig ausgebildete Grundschullehrkräfte – sollen für eine Tätigkeit an den 

Oberschulen gewonnen werden. Das Landesamt für Schule und Bildung wird 

bedarfsorientiert für den Einsatz in den Klassenstufen 5 und 6 Fortbildungen 

anbieten. 

Des Weiteren ist vorgesehen, intensiver die Möglichkeit zu nutzen, neben 

Grundschullehrkräften auch Gymnasiallehrkräfte an Oberschulen einzusetzen und 

sie entsprechend abzuordnen oder zu versetzen.  

Frage 47: Mit welchen Anreizen sollen Grundschullehrkräfte für den Einsatz an 

Oberschulen gewonnen werden?  

Im Rahmen der geltenden Regelungen sind für eine Abordnung derzeit keine finanziellen 

Anreize vorgesehen oder verfügbar. 

Viele Oberschulen bieten unterstützende Formate zur Einbindung neuer Lehrkräfte an, 

dazu gehören z. B. Teamteaching, Hospitationstage oder auch Stammtischformate.  

Derzeit werden Ideen zur systematischen Einbeziehung neu abgeordneter Lehrkräfte in 

die Berufseinstiegsphase („startklar“) gesammelt. Ziel soll es sein, den Zugang zu den 

Unterstützungsangeboten zu erleichtern und die Teilnahme zu ermöglichen. 
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Als weiterer Ansatz ist die Konzeption eines Einführungstags für neue abgeordnete 

Lehrkräfte zu Beginn des neuen Schuljahres vorgesehen, welcher regional an den 

Standorten des Landesamtes für Schule und Bildung durchgeführt werden kann. 

Frage 48: In welchen Fächern des Fächerkanons der Oberschule sollen diese 

Lehrkräfte unterrichten?  

Die Lehrkräfte werden vorrangig in den Fächern Mathematik und Deutsch eingesetzt. 

Frage 49: Ist vorgesehen, die an die Oberschule abgeordneten 

Grundschullehrkräfte auch in den Klassenstufen 7 – 10 einzusetzen oder wie wird 

personell sichergestellt, dass abgeordnete Grundschullehrkräfte grundsätzlich 

nicht auch in den Klassen 7 – 10 eingesetzt werden und sogar Prüfungen 

abnehmen?  

Es ist grundsätzlich nicht vorgesehen, die abgeordneten Lehrkräfte der Grundschulen in 

den Klassenstufen 7 bis 10 einzusetzen. Somit obliegt es ihnen nicht, Prüfungen 

abzunehmen. 

Frage 50: Ist vorgesehen, dass an die Oberschule abgeordnete Lehrkräfte der 

Grundschule auch fachfremd eingesetzt werden (in den Klassen 5 und 6)?  

Es ist grundsätzlich nicht vorgesehen, die abgeordneten Lehrkräfte der Grundschulen 

fachfremd einzusetzen. 

Frage 51: Welche konkreten Maßnahmen sind in diesem Fall vorgesehen, um die 

Qualität zu sichern, etwa indem mindestens auch hierfür Fortbildungen und 

Unterstützungsmaterialien vorgehalten werden?  

Vor dem Hintergrund der Antwort auf die Frage 50 ist dies hier nicht relevant.  

Frage 52: Wie sollen Lücken in der Unterrichtsversorgung durch größere 

Fortbildungsverpflichtungen der gewonnenen Lehrkräfte aktuell kompensiert 

werden, zumal es den für die Folgejahre vermuteten Schülerrückgang an 

Grundschulen noch nicht gibt?  

Da für die an die Oberschule abgeordneten Lehrkräfte kein fachfremder 

Unterrichtseinsatz vorgesehen ist (vgl. die Antwort auf Frage 50) und 

Unterstützungsmaßnahmen vorwiegend schulintern sowie unter Einbezug der 

Fachberaterinnen und Fachberater stattfinden, entstehen keine nennenswerten Lücken 

in der Unterrichtsversorgung. 

Frage 53: Welche zusätzliche Ressource an Vollzeitäquivalenten (VZÄ) wurde für 

die konzeptionelle Vorbereitung der Fortbildungen durch das Landesamt für 
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Schule und Bildung eingeplant, die zu berücksichtigen haben, dass sich die 

Grundschuldidaktik wesentlich von der Didaktik in weiterführenden Schularten 

unterscheidet sowie dass das Fächerspektrum der Grundschullehrkraft nicht 1:1 

auf den Fächerkanon weiterführender Schularten übertragbar ist?  

Für Lehrkräfte, die im Rahmen von Abordnungen eine Tätigkeit an Oberschulen 

aufnehmen, wurde aus dem Programm der staatlichen Lehrkräftefortbildung für das 

Schuljahr 2025/2026 geeignete Fortbildungen ausgewählt und zusammengestellt. Diese 

Zusammenstellung wurde durch die Standorte des LaSuB direkt an die betreffenden 

Zielgruppen weitergeleitet. Auf Grund des Rückgriffs auf bestehende Veranstaltungen 

waren keine zusätzlichen personellen Ressourcen erforderlich. 

Frage 54: Welche zusätzlichen Kosten (Sach- und Personalkosten) für die 

Realisierung dieser Fortbildungen sind eingeplant?  

Zusätzliche Kosten entstehen für die Realisierung der Fortbildungen nicht, da es sich um 

ausgewählte Fortbildungen aus dem Bestandsprogramm handelt (siehe Antwort auf 

Frage 53). 

Frage 55: Wie soll der Arbeitsaufwuchs für Fachberater Oberschule, die als 

Fortbildner in erster Linie infrage kommen dürften, angesichts der Kürzung ihrer 

Unterrichtsabminderung, die auch einer kompletten Nutzung des 

Fachberatertages im Wege stehen wird, realisiert und honoriert werden?  

Da es sich bei den Fortbildungen um bereits im Programm vorgesehene Angebote 

handelt, ist mit einem gesonderten Arbeitsaufwuchs für die Fachberater an Oberschulen 

nicht zu rechnen (siehe Antwort auf Frage 53). 

Des Weiteren ist vorgesehen, intensiver die Möglichkeit zu nutzen, neben 

Grundschullehrkräften auch Gymnasiallehrkräfte an Oberschulen einzusetzen und 

sie entsprechend abzuordnen oder zu versetzen.  

Frage 56: Wird durch Monitoring oder Nachsteuerungspläne für Grundschulen und 

Gymnasien garantiert, dass die verstärkte Personalausstattung der Oberschulen 

nicht zu Lasten der Unterrichtsqualität an Grundschulen und Gymnasien geht?  

Die Unterrichtsabsicherung an allen öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen wird 

fortwährend analysiert. Nachsteuerungen, insbesondere bei plötzlich auftretenden und 

erwartungsgemäß langfristigen Personalausfällen, sind allgemeine Praxis. 
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Frage 57: Sieht die Staatsregierung ähnliche Maßnahmen zur Sicherung der 

Unterrichtsversorgung auch für berufsbildende Schulen vor, die ebenfalls von 

Lehrkräftemangel betroffen sind?  

Abordnungen an berufsbildende Schulen sind bereits gängige Praxis und werden bei 

offenen Fachbedarfen vorgenommen. 

Frage 58: Ist für den Einsatz von Gymnasiallehrkräften an Oberschulen 

vorgesehen, in erster Linie auf verbeamtete und damit jüngere Lehrkräfte 

zurückzugreifen, die durch ihre Verbeamtung mit Abordnungen bzw. Versetzungen 

grundsätzlich zu rechnen haben, wenn ja, in welcher jüngeren Altersgruppe sollen 

Abordnungen prioritär erfolgen?  

Aus dienstlichen Notwendigkeiten kann es zu Abordnungen kommen, da neben 

regelmäßigen Neu- und Ersatzeinstellungen auch ein flexibler Personaleinsatz und 

temporäre Arbeitsplatzwechsel zu den beschäftigungspolitischen Instrumenten des 

LaSuB zählen. Um die Unterrichtsversorgung an allen öffentlichen Schulen in ganz 

Sachsen weitestmöglich zu gewährleisten, werden diese Instrumente auch weiterhin 

genutzt werden müssen. Hierbei sind die dienstlichen Belange mit den persönlichen 

Interessen der in Frage kommenden Lehrkräfte abzuwägen. Auf die persönlichen 

Belange der einzelnen Lehrkraft ist dabei Rücksicht zu nehmen, insbesondere um 

objektive Belastungssituationen zu vermeiden. Die Möglichkeit der Abordnung ist dem 

Lehrerberuf im öffentlichen Schuldienst immanent, denn jede Lehrkraft ist Lehrkraft des 

Freistaates Sachsen und nicht einer bestimmten Schule. 

Frage 59: Existieren Modelle, fertig gewordenen Lehramtsstudierenden eine Stelle 

am Gymnasium ihrer Wahl anzubieten, wenn sie vorher fünf Jahre an einer 

Oberschule im ländlichen Raum unterrichtet haben, wenn ja, welche Modelle und 

wenn nein, warum nicht?  

Derzeit gibt es keine sachsenweiten Modelle, Lehramtsabsolventen eine Stelle am 

Gymnasium ihrer Wahl anzubieten, wenn sie vorher fünf Jahre an einer Oberschule im 

ländlichen Raum unterrichtet haben. Eine solch pauschale Regelung ist ungeeignet, um 

die jeweiligen spezifischen Bedarfe an den sächsischen Schulen nachhaltig zu decken. 

Ungeachtet dessen muss über Prioritätensetzungen in Bezug auf Mangelregionen ggf. 

auch im Rahmen des Einstellungserlasses befunden werden. Ziel muss es sein, 

Bewerber stärker in Bedarfsregionen zu lenken. 
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Frage 60: Ist es angedacht, den ländlichen Raum neu zu definieren und den 

„Speckgürtel“ um Leipzig und Dresden auf mindestens 60 km zu erweitern?  

Die Gebietskulisse zur Anwendung von § 4b SächsSchulG umfasst alle Landkreise – 

unabhängig von den Festlegungen des Landesentwicklungsplans. Der ländliche Raum 

gem. § 4b SächsSchulG soll nicht neu definiert werden. 

Pauschale Anrechnungsstunden für Unterricht in der gymnasialen Oberstufe  

Die sogenannte K6/K9-Regelung soll künftig durch eine pauschale Zuweisung von 

Anrechnungsstunden an die Schulen erfolgen. Die Berechnung der 

Anrechnungsstunde wird dabei pro Schüler in der gymnasialen Oberstufe auf 0,1 

Wochenstunden festgelegt.  

Frage 61: Welche validen Daten bezüglich der Absicherung der 

Anrechnungsstunden für Lehrkräfte in vorbereitungs- und korrekturintensiven 

Grund- und Leistungskursen auch an kleinen Gymnasien liegen vor? 

Eine Festlegung, was „vorbereitungs- und korrekturintensive Grund- und Leistungskurse“ 

sind, existiert nicht. Deshalb liegt es im Rahmen der Selbstverantwortung der 

Schulleitungen, die zur Verfügung stehenden Ressourcen für Anrechnungsstunden nach 

den schulischen Bedingungen gerecht zu verteilen. 

Frage 62: Gibt es einen Anspruch der Lehrkräfte in vorbereitungs- und 

korrekturintensiven Grund- und Leistungskursen auf Zuweisung dieser 

Anrechnungsstunden oder ist diese Entscheidung allein von der Schulleitung 

abhängig?  

Die Vergabe der Anrechnungsstunden obliegt allein der Schulleitung nach Anhörung der 

Lehrerkonferenz. Ein Anspruch der Lehrkräfte besteht nicht. 

Frage 63: Wird diese Zuweisung in den Schulen nach dem nächsten Schuljahr 

evaluiert und wenn ja, durch wen?  

Eine Evaluation der Zuweisung dieser Anrechnungsstunden ist nicht geplant. 

Neufassung der Regelung zu den Fachberaterinnen und Fachberatern  

Aufgrund der aktuellen Bedarfssituation wird der Umfang der personenbezogenen 

Anrechnungen für alle Fachberaterinnen und Fachberater ab dem Schuljahr 

2025/2026 einheitlich auf maximal 4 Wochenunterrichtsstunden begrenzt, damit 

mehr Arbeitsvermögen zur Abdeckung des Grundbereichs genutzt werden kann.  
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Die Schulaufsichtsbehörde wird in diesem Zusammenhang 

Entlastungsmöglichkeiten der Fachberater sicherstellen. Schwerpunkt der 

Tätigkeit bleibt aber die Lehrplanumsetzung. Fachberaterinnen und Fachberater 

werden zudem weiter eingesetzt zur Begleitung von Seiteneinsteigerinnen und 

Seiteneinsteigern im Schuldienst sowie mit Blick auf den Ausbau des Einsatzes 

von Grundschullehrkräften an Oberschulen.  

Frage 64: Welche Entlastungsmöglichkeiten für Fachberaterinnen und Fachberater 

sind angesichts der neuen Aufgabe, den Einsatz von Grundschullehrkräften an der 

Oberschule zu unterstützen, konkret vorgesehen und wann werden diese 

umgesetzt, da die Mehrbelastung bereits mit dem ersten Tag des Schuljahres 

2025/2026 begonnen hat?  

Im Rahmen der Umsetzung des Maßnahmenpaketes wurde der Umfang der 

personenbezogenen Anrechnungen für Fachberaterinnen und Fachberater nach § 4 

Absatz 3 Nummer 1 der Sächsischen Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung (SächsLKAZVO) 

mit Beginn des Schuljahres 2025/2026 einheitlich auf maximal vier Anrechnungsstunden 

begrenzt.  

Um die durch die Verschiebung außerunterrichtlicher Arbeitszeitanteile zugunsten der 

Erteilung von Unterrichtsstunden entstehenden Lasten abzumildern, wurden die 

Fachberaterinnen und Fachberater von bestimmten dienstlichen Aufgaben entlastet. 

Dabei erfolgte die Festlegung, welche konkreten Entlastungsmaßnahmen ergriffen 

werden können, in enger Abstimmung mit dem LaSuB. Folgende Tätigkeiten und 

Aufgaben der Fachberaterinnen und Fachberater können danach z. B. zeitlich 

beschränkt werden oder ggf. entfallen:  

• Schulbesuche,  

• Fachaufsicht über Schulen in freier Trägerschaft, 

• Mitwirkungen bei der Kooperation zwischen den Schularten bzw. Konzentration 

auf bestimmte Schularten (Grundschule/Oberschule), 

• Mitwirkungen bei der schulinternen Evaluation, 

• Unterstützung bei Fragen der fachbezogenen bzw. sonderpädagogisch 

gebotenen sächlichen Ausstattung der Schulen.  

Daneben wurden die Fachberaterinnen und Fachberater aufgefordert, zur Kompensation 

der erhöhten Unterrichtsverpflichtung und zur Verminderung der für außerunterrichtliche 

Aufgaben aufzuwendenden Zeit die vorhandenen Spielräume für eine flexible Gestaltung 

ihrer Gesamtarbeitszeit zu nutzen und Abstriche bei der Erledigung von 

Beratungsaufgaben selbständig vorzunehmen.  

Die Fachberaterinnen und Fachberater wurden über das Schulportal über die o. g. 

Entlastungsmöglichkeiten informiert.  
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Wahrnehmung der GTA-Koordination durch Assistenzkräfte  

Künftig sollen die administrativen und organisatorischen Teilaufgaben der GTA-

Koordination an Schulen mit Assistenzkräften ausschließlich durch diese 

wahrgenommen werden.  

Frage 65: Wie viele sächsische Schulen verfügen über Assistenzkräfte, deren 

Arbeitsverhältnis sicher fortbesteht, damit diese Maßnahme in relevanter 

Größenordnung ihre Wirkung entfalten kann? (Bitte aufschlüsseln nach 

Schularten und Regionen)  

Es wird auf die Anlage „Anlage_Frage 65“ verwiesen.  

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine Schule auch mehrere unbefristete 

Schulassistenten führen kann und die 472 unbefristeten Stellen nahezu vollständig 

besetzt sind. 

Frage 66: Wer bereitet die unbefristeten Assistenzkräfte wann auf ihre neuen 

pädagogischen Aufgaben vor, wenn den Schulen durch Kürzungen von 

schulbezogenen Anrechnungen dafür freie Personal- und Zeitressourcen fehlen? 

Die Aufgabe, neues Personal an Schule willkommen zu heißen und einzuweisen, ist eine 

Führungsaufgabe von Schulleitungen. Für die Einweisung von neuem Personal, sowohl 

Lehrkräften wie auch sonstigem Personal, gab es auch in der Vergangenheit keine 

expliziten schulbezogenen Anrechnungen. 

Neufassung der Regelungen für Lehrbeauftragte an den Ausbildungsstätten  

Eine Streichung bzw. Reduzierung der für die Wahrnehmung der Funktion als 

Lehrbeauftragte bzw. Lehrbeauftragter allgemein gewährten Minderung des 

Regelstundenmaßes soll zugunsten der Unterrichtsversorgung Wirkung zeigen. 

Gleichzeitig wird die Kumulation von Anrechnungen für andere Tätigkeiten, 

beispielsweise die Tätigkeit als Fachberaterin bzw. Fachberater in den Blick 

genommen. Unbenommen dessen wird durch Optimierungen im Planungsprozess 

(stringentere Gruppenbildung, möglich Paralleleinsatz der 

Fachausbildungsleitungen, lehramtsübergreifendes Nutzen von Ressourcen) bei 

Wahrung des qualitativen Anspruchs ein weiteres Arbeitsvermögen für den 

Unterricht gewonnen.  
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Frage 67: Bis wann werden Fälle von Streichung oder Reduzierung der allgemein 

gewährten Minderung des Regelstundenmaßes geklärt sein und welche 

Reduzierung ist konkret vorgesehen?  

Am 30. Juni 2025 traten die Änderungen der SächsLKAZVO in Kraft. Für das Schuljahr 

2025/26 gelten insoweit für alle Lehrbeauftragten die Änderungen bezüglich der 

Regelungen zum Regelstundenmaß.  

Frage 68: Was genau ist mit stringenterer Gruppenbildung gemeint?  

Planungsprozesse im Kontext des Vorbereitungsdienstes im LaSuB zielten schon immer, 

vor dem Hintergrund des Maßnahmenpaketes jedoch nochmals intensiver, auf einen 

optimalen Einsatz von Ausbildungsressourcen. Dieser ist durch verschiedene 

Komponenten innerhalb des sehr komplexen Systems zu erreichen. Ein Aspekt sind 

dabei die einzelnen Ausbildungsgruppen, deren Größe den jeweiligen individuellen 

Lehrauftrag im Wesentlichen bestimmt (vgl. Anlage 2 der SächsLKAZVO). 

Frage 69: Durch welche konkreten Anreize soll bei einem höheren Arbeitsumfang 

im schulischen Unterricht der Bedarf an motivierten Ausbildern sowie der 

Qualitätsanspruch für die zweite Phase der Lehrerausbildung gesichert werden?  

Unbenommen der Veränderungen bei den Regelungen zum Regelstundenmaß für 

Lehrbeauftragte an den Ausbildungsstätten des Vorbereitungsdienstes ist diese Tätigkeit 

reizvoll und inhaltlich attraktiv. Gemäß § 2 Sächsische Lehrkräftezulagenverordnung 

erhielten und erhalten Lehrkräfte an den Ausbildungsstätten zudem eine Stellenzulage 

in Abhängigkeit von den Tätigkeiten. 

Frage 70: Wie ist es zu rechtfertigen, dass Referendarinnen und Referendare z. B. 

aus Löbau für eine Optimierung der Ausbildungsgruppen nach Dresden wechseln 

müssen, was einen Bruch in ihrem Referendariat erzeugt?  

Fälle eines Wechsels der Ausbildungsstätte im laufenden Vorbereitungsdienst – wie hier 

dargestellt – sind der Staatsregierung nicht bekannt.  

Das Zulassungsverfahren zum Vorbereitungsdienst, das durch das Landesamt für 

Schule und Bildung ausgestaltet wird, folgt in der Regel einer ähnlichen Schrittfolge. 

Unmittelbar nach Vorlage der vollständigen Bewerbungen für den Vorbereitungsdienst 

(nach dem 1. September bzw. nach dem 1. März eines jeden Jahres) beginnt die 

Vorbereitung des jeweiligen Ausbildungskurses. Im Zuge dessen sind sowohl die Bildung 

effizienter Ausbildungsgruppen an den Ausbildungsstätten als auch das Finden 

geeigneter Schulstandorte nach den Wünschen der Bewerberinnen und Bewerber in 

Einklang zu bringen. Dabei kann es dazu kommen, dass zunächst geplante Zuordnungen 

während dieses Verfahrens nochmal angepasst werden müssen. Dies vor allem dann, 
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wenn im Verlauf des Zulassungsverfahrens die Bewerberinnen und Bewerber besonders 

häufig ihren Ausbildungsplatz nicht annehmen. Daher ist es im Einzelfall erforderlich, 

auch noch kurz vor Beginn des Ausbildungskurses eine Änderung hinsichtlich der 

Zuweisung der Ausbildungsstätte mitzuteilen.  

Dies sollte jedoch immer vor dem ersten Ausbildungstag für die potenziellen 

Studienreferendarinnen und -referendare abgeschlossen sein. 

Frage 71: Wie ist es strategisch, sozial und studienorganisatorisch zu 

rechtfertigen, dass Studierende mit diesem Wechsel ggf. von einem ländlichen 

Schulstandort abgezogen werden und mit höheren Fahrkosten und zusätzlicher 

Reisezeit konfrontiert werden?  

Studierende haben keinen „Schulstandort“. Im Rahmen von Schulpraktischen Studien im 

Lehramtsstudium absolvieren Studierende die Blockpraktika an Schulen im gesamten 

Freistaat und die Schulpraktischen Übungen in Schulen am Hochschulstandort. Ein 

Wechsel (in diesem jeweils überschaubaren Zeitraum) wird in sehr seltenen Fällen dann 

erforderlich, wenn die Schulen – aus welchen Gründen auch immer – die Mentorinnen 

und Mentoren zur Begleitung und Betreuung der Studierenden nicht mehr zur Verfügung 

stellen können. 

Rechtsrahmen für die Einführung eines Vorgriffstundenmodells  

Ausgehend vom regulären Regelstundenmaß nach der Sächsischen Lehrkräfte-

Arbeitszeitverordnung können Arbeitszeitkonten die Verpflichtung voll- und 

teilzeitbeschäftigter Lehrkräfte beinhalten, über mehrere Jahre eine oder mehrere 

Deputatsstunden mehr zu unterrichten (Ansparphase). Das dadurch erworbene 

individuelle Arbeitszeitguthaben kann dann in einer mehrjährigen sog. 

Rückgabephase durch eine Reduzierung der wöchentlichen 

Unterrichtsverpflichtung vollständig ausgeglichen werden. In § 144a SächsBG soll 

zunächst eine Ermächtigungsgrundlage für eine entsprechende Verordnung 

geschaffen werden. Damit würde das SMK ermächtigt, Lehrkapazitäten durch 

verpflichtende Arbeitszeitkonten vorrübergehend zu erhöhen. 

Frage 72: Hält die Staatsregierung am Vorgriffsstundenmodell fest, obwohl laut 

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG 2 CN 1.24) vom 04. September 

2025 die „Vorgriffsstunde“ rechtswidrig ist?  

Es ist gegenwärtig nicht geplant, von der Ermächtigungsgrundlage des § 144a 

Sächsisches Beamtengesetz (SächsBG) Gebrauch zu machen und zur temporären 

Erhöhung der Lehrkapazitäten ein verpflichtendes „Vorgriffstundenmodell“ im 

Landesschuldienst einzuführen. 
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Beabsichtigt ist die Einführung eines freiwilligen Arbeitszeitkontenmodells für beamtete 

und tarifbeschäftigte Lehrkräfte zu Beginn des Schuljahres 2026/2027. 

Frage 73: Soll das Modell dann nur für verbeamtete Lehrkräfte gelten und für den 

betroffenen Personenkreis grundsätzlich verpflichtend sein?  

Frage 74: Wie viele Deputatsstunden pro Woche sollen maximal angespart werden 

können?  

Frage 75: Wie wird über die Zahl der wöchentlichen Vorgriffsstunden entschieden 

und wer entscheidet darüber?  

Frage 76: Wie viele Jahre soll eine Ansparphase maximal dauern und was ist 

geregelt, wenn Lehrkräfte vor Ende der Ansparphase aus Altersgründen aus dem 

Schuldienst ausscheiden?  

Frage 77: Greift die Vorgriffsstunde auch im Hinblick auf die Altersermäßigung?  

Frage 78: Wird das Vorgriffsstundenmodell für Lehrkräfte mit einer Ausbildung in 

sogenannten Kleinen Fächern zu einem Einsatz an mehreren Schulen führen, wenn 

ja, welcher Umfang (Stunden/Vollzeitäquivalente) wird erwartet und auf welcher 

Grundlage soll eine solche Prognose berechnet werden?  

Frage 79: Ist vorgesehen, verbeamtete Lehrkräfte mit Kindern im Vorschulalter, zu 

pflegenden Angehörigen (oft teilzeitbeschäftigt) oder Lehrkräfte mit einem Grad 

der Behinderung aus dem Vorgriffsstundenmodell auszuklammern, wenn nein, 

warum nicht?  

Frage 80: Ist vorgesehen, dieses Modell auch auf angestellte Lehrkräfte 

anzuwenden? Wenn ja, bis zu welchem Alter? 

Frage 81: Ist die Möglichkeit vorgesehen, die Vorgriffsstunden finanziell zu 

vergüten? Wenn ja, welches Tarifentgelt ist dann maßgeblich, das aktuelle 

Tarifentgelt, welches zur Zeit des Erteilens dieser Stunden galt oder das des 

Zeitpunktes der Auszahlung? 

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 73 bis 81: 

Fragen 73 bis 81 entfallen wegen der Verneinung der Frage 72 nach der geplanten 

Einführung verpflichtender Arbeitszeitkonten. 

Über den Erlass bzw. die konkrete Ausgestaltung einer entsprechenden 

Verordnung ist auch vor dem Hintergrund der seit Juli 2024 laufenden 

Arbeitszeituntersuchung der Lehrkräfte und Schulleitungen an den öffentlichen 

STAATSMINISTERIUM
FÜR KULTUS

Freistaat
SACHSEN



 

Seite 28 von 54 

Schulen mit circa 4.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu entscheiden. Ein 

erster Zwischenbericht liegt seit Ende Februar 2025 vor und wurde am 11. März 

2025 in einem Expertengremium ausgewertet, welches für die Begleitung der 

Arbeitszeituntersuchung eingerichtet wurde. Die Zwischenergebnisse liefern auch 

erste Tendenzen zur durchschnittlichen Wochenarbeitszeit der Lehrkräfte und 

Schulleitungen im Freistaat Sachsen.  

Frage 82: Welche Konsequenzen zieht die Staatsregierung aus dem inzwischen 

vorliegenden finalen Ergebnis der Arbeitszeitstudie, wonach die faktische 

Wochenarbeitszeit vieler Lehrkräfte im Freistaat Sachsen über schulartspezifische 

und individuelle Unterschiede hinweg weit über der rechtlich zulässigen Grenze 

liegt und die Lehrergesundheit zunehmend gefährdet ist?  

Frage 83: Sind als Konsequenz weitere Anpassungen des Maßnahmenpapiers bzw. 

dessen Rücknahme Gegenstand von Überlegungen, um wegzukommen von 

weiterer Belastung und hin zu mehr Entlastung?  

Frage 84: Wird die Staatsregierung nun Maßnahmen ergreifen, um die längst 

geforderte regelmäßige Messung der Arbeitszeit von Lehrkräften technisch und 

organisatorisch zu ermöglichen?  

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 82 bis 84: 

Die Ergebnisse der Arbeitszeitstudie werden im Expertengremium für die Durchführung 

dieser Studie intensiv beraten und entsprechende Vorschläge werden dort erarbeitet. 

Eine erste Beratung fand Anfang November 2025 statt. Es ist davon auszugehen, dass 

das Expertengremium im Frühjahr 2026 Vorschläge vorlegen wird, welche etwaigen 

Konsequenzen aus der Studie ergriffen werden könnten. 

Frage 85: (vgl. Fragen 72 bis 81) Ist das Vorgriffsstundenmodell ungeachtet seiner 

Rechtswidrigkeit überhaupt als Mittel zur Bekämpfung von Unterrichtsausfall 

umsetzbar, wenn aus dem Ergebnis der Arbeitszeitstudie kein konkreter Spielraum 

für vorübergehende Erhöhungen des Deputats ableitbar ist? Wenn ja, warum?  

Die Staatsregierung plant gegenwärtig die Einführung freiwilliger Arbeitszeitkonten. Aus 

den Ergebnissen der Arbeitszeitstudie sind keine durchgreifenden Anhaltspunkte 

ersichtlich, die einer Einrichtung freiwilliger Arbeitszeitkonten in Form eines 

Vorgriffstundenmodells entgegenstehen würden. 

Neue Regeln zur schulischen Integration  

Zum Schuljahr 2025/2026 wird das Integrationsverfahren auf der Grundlage der 

Sächsischen Konzeption zur Integration von schulpflichtigen Migranten gestrafft. 
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Dies geht einher mit gezielten Anpassungen bei der Klassen- und Gruppenbildung. 

Bei der Bildung von Vorbereitungsklassen ist die Mindestschülerzahl strikt 

einzuhalten. Die Zuweisung von Stunden für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 

erfolgt künftig nach Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Klassen und Gruppen. 

Des Weiteren endet die Erteilung von individuellem Förderunterricht DaZ für die 

Schülerinnen und Schüler nach spätestens fünf Jahren in der Etappe 3. 

Frage 86: Welche validen Daten liegen zur Sprachbeherrschung der an 

sächsischen Schulen vollintegrierten Kinder bislang vor? 

Es wird auf die Antwort auf Frage 89 verwiesen. 

Frage 87: Welche Anpassungen bei der Klassen- und Gruppenbildung sind mit der 

Neuregelung zur schulischen Integration konkret vorgesehen und was bedeuten 

diese für die „strikt einzuhaltende“ Mindestschülerzahl? 

Vorbereitungsklassen werden erst ab 13 Schülerinnen und Schülern eingerichtet 

(„Mindestschülerzahl“). Bei einer geringeren Schülerzahl werden den Schulen nach 

Schülerzahlen gestaffelt Stunden für den Unterricht in Deutsch als Zweitsprache 

zugewiesen. Die Zuweisung des Stundenumfangs erfolgt gemäß den Festlegungen der 

VwV Bedarf und Schuljahresablauf 2025/2026, III.3). 

Frage 88: Soll die Neuregelung, wonach Kinder nach zwei Jahren Vorbereitung 

vollintegriert werden, unabhängig von ihrer Sprachkompetenz, trotz massiver 

Kritik aus der Praxis und entgegen pädagogischer Evidenz, aufrechterhalten 

werden und wenn ja, wie vereinbart das die Staatsregierung mit dem Anspruch auf 

Bildungsgerechtigkeit? 

Zum Schuljahresbeginn 2025/2026 wurden die Schülerinnen und Schüler vollintegriert, 

die bereits zwei Jahre oder länger eine Vorbereitungsklasse besucht haben. Seit diesem 

Schuljahr sollen Zugewanderte in der Regel für ein Schuljahr eine Vorbereitungsklasse 

besuchen und zum darauffolgenden Jahr in eine Regelklasse wechseln. Nach dem 

1. November in eine Vorbereitungsklasse aufgenommene Schülerinnen und Schüler 

wechseln zum übernächsten Schuljahr in eine Regelklasse. 

Mit diesen Festlegungen wird ein wesentlicher Beitrag für Bildungsgerechtigkeit geleistet. 

Durch die ergriffenen Maßnahmen können der durch die große Zuwanderungsbewegung 

entstandene Integrationsstau dauerhaft abgebaut sowie verlässlich und planbar 

Schulplätze sowohl in Vorbereitungs- als auch in Regelklassen bereitgestellt werden. Mit 

der zeitlichen Begrenzung der ersten beiden Integrationsetappen für den Spracherwerb  
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und die Vorbereitung auf den Unterricht in der Regelklasse eröffnet sich sowohl für die 

bestehenden Schulgemeinschaften als auch für die zugewanderten Schülerinnen und 

Schüler ein klarer und zeitlich überschaubarer Integrationsweg an sächsischen Schulen. 

Begleitende Materialien und Instrumente sowie Fortbildungs- und 

Unterstützungsangebote stehen den Schulen zur Verfügung. 

Neueste wissenschaftliche Stellungnahmen wie z. B. „Sprachliche Bildung für neu 

zugewanderte Kinder und Jugendliche gestalten – Maßnahmen zur Förderung der 

Zielsprache Deutsch“ Stellungnahme der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der 

Kultusministerkonferenz (8-4516_Anlage Frage 88.pdf) und Studien empfehlen eine 

schnellstmögliche Integration in die Regelklasse und unterstreichen die Wichtigkeit von 

Spracherwerb für die Integration und den Bildungserfolg. 

Frage 89: Welche validen Daten liegen zu den schulischen Leistungen von Kindern, 

die mehr als fünf Jahre an einer sächsischen Schule gelernt haben, bislang vor? 

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 86 und 89: 

Mangels Rechtsgrundlage findet keine Individualdatenerhebung statt. Systematisch 

erfasste Individualdaten zur Sprachbeherrschung der vollintegrierten Kinder und 

Jugendlichen oder zu den schulischen Leistungen von Kindern mit mehr als fünfjährigem 

Schulbesuch an sächsischen Schulen liegen daher nicht vor.  

Vollintegrierte Zugewanderte erhalten wie andere Schülerinnen und Schüler Schulnoten 

und Zeugnisse, aus denen sich die sprachlichen und sonstigen Leistungsstände ablesen 

lassen. Zur Förderung ihrer bildungssprachlichen Kompetenzen ist für vollintegrierte 

Schülerinnen und Schüler (Etappe 3 der Sächsischen Konzeption zur Integration von 

Migranten) über fünf Jahre additiver Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (DaZ-3) 

vorgesehen (vgl. VwV Bedarf und Schuljahresablauf 2025/2026, II. 6.b). 

Mehr Praxiserfahrung im Lehramtsstudium 

Den Studierenden werden über die schulpraktischen Studien hinaus Möglichkeiten 

für Mitwirkung im Schulalltag eröffnet. Über diese integrierten Praxiserfahrungen 

wird während des Studiums ein vertiefender und reflektierter Theorie-Praxis-Bezug 

hergestellt. Ziel ist es, bestehende Projekte in diesem Bereich zu bewahren (z. B. 

„Praxis im Lehramtsstudium“ der Universität Leipzig) sowie gemeinsam mit dem 

Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst weitere Angebote 

vorzuhalten (z. B. „Theorie-Praxis-Verzahnung im Lehramt“ der TU Dresden). 

Frage 90: Bis wann kann eine wirksame Ausweitung der begrenzten Kapazität 

dieser Projekte, bislang für Schulen der Region Ostsachsen bzw. für Förder-, 

Grund- und weiterführende Schulen in Leipzig, in den Landkreisen Leipzig und 
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Nordsachsen mit 154 Projektschulen und 459 aktiven Studierenden, und deren 

Evaluierung realistisch erfolgen? 

Sofern die Fragestellung nochmals auf das Modellprojekt „Alternatives 

Lehramtspraktikum“ der TUD abzielt, wird auf die Antwort zu den Fragen 14 bis 17 

verwiesen. 

Das Projekt „StartTraining“ der Universität Leipzig, in dem im aktuellen Schuljahr 154 

Schulen sowie 459 Studierende aktiv sind, ist ein Angebot, welches schon seit über zehn 

Jahren für interessierte Studierende zur Verfügung steht und bereits evaluiert ist. Die 

regionale Verteilung variiert zwischen den Jahren und ist im Wesentlichen von den 

Möglichkeiten der Universität Leipzig sowie von den Interessenlagen der Schulen 

abhängig. Grundsätzlich soll eine breite kontinuierliche Weiterführung unterstützt 

werden. 

Frage 91: Wird es für alle Studierenden aller Lehrämter generell in absehbarer Zeit 

zum Beispiel ein Praxissemester geben – neben einer stetigen schulpraktischen 

Ausbildung und stetigen methodisch-didaktisch reflektierten 

Unterrichtserfahrungen und wenn ja, in welchem Semester des 

Lehramtsstudiengangs? 

Die Einführung eines Praxissemesters ist nicht geplant. 

Frage 92: Falls ein Praxissemester für alle Lehramtsstudierenden eingeführt wird, 

ist geplant dieses Praxissemester vorrangig im ländlichen Raum stattfinden zu 

lassen und dafür die notwendigen Ressourcen für die Unterbringung der 

Studierenden zu schaffen und wenn ja, in welchen ländlichen Regionen? 

Frage 93: Gibt es für diesen Fall Überlegungen hinsichtlich einer 

Ressourcenplanung (Ressourcenquelle und Modellrechnung)?  

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 92 und 93: 

Da die Einführung eines Praxissemesters nicht geplant ist, bedarf es derartiger 

Überlegungen nicht. 

Gewinnung von Ein-Fach-Lehrkräften für den Schuldienst  

Die Möglichkeiten für Hochschulabsolventen mit Qualifikationen in den Fächern 

Musik und Kunst für den Unterrichtseinsatz werden über das Gymnasium hinaus 

gezielt ausgebaut. Für Lehrkräfte mit sogenannter Doppelfachausbildung wird der 

direkte Zugang in den Vorbereitungsdienst eröffnet und sie werden künftig auch 

an Oberschulen eingesetzt. Die entsprechenden Rechtsnormen werden in diesem 

Jahr angepasst. Zudem wird geprüft, inwieweit sich dieses Modell zeitnah auf 
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andere Qualifikationen ausweiten lässt, um die Möglichkeiten zur Beschäftigung 

von Ein-Fach-Lehrkräften zu erweitern. Darüber hinaus wollen wir die 

Anerkennung von Lehramtsabschlüssen beschleunigen.  

Frage 94: Ist geplant, diese Hochschulabsolventen für eine volle Stelle in sehr 

großen mehrzügigen Schulen und dort in jeder Klassenstufe oder sogar an 

mehreren Schulen parallel einzusetzen, da Musik und Kunst sogenannte Kleine 

Fächer mit maximal zwei Wochenstunden (außer in Leistungskursen der 

gymnasialen Oberstufe) sind?  

Wie bereits vorstehend ausgeführt (siehe Antwort auf Fragen 24 und 25), ist für die 

Erteilung des Lehrauftrages die Schulleitung zuständig. 

Frage 95: Sollen diese Ein-Fach-Lehrkräfte oder solche mit einer 

Doppelqualifikation in Musik und Kunst bereits während ihres 

Vorbereitungsdienstes im Unterricht zum Einsatz kommen und wenn ja, mit 

welchem Deputat?  

Im Doppelfach Musik kann bereits der Vorbereitungsdienst im Lehramt an Gymnasien 

absolviert werden. Es wird auf die Regelungen der Lehramtsprüfungsordnung II 

verwiesen. Nunmehr soll dies auch für die Oberschulen sowie das Fach Kunst eröffnet 

werden. 

Frage 96: Welcher Zeithorizont ist für die Realisierung eines breiten Einsatzes von 

Ein-Fach-Lehrkräften zur wirksamen Reduzierung des Unterrichtsausfalls in den 

Fächern Musik und Kunst vorgesehen?  

Grundsätzlich werden Ein-Fach-Lehrkräfte bereits in den Fächern Musik und Kunst 

eingesetzt.  

Ein Studium für das Doppelfach Musik wird an beiden Musikhochschulen angeboten. 

Diesbezüglich ist eine Erweiterung auf das Lehramt an Oberschulen erforderlich. 

Für das Fach Kunst befinden sich solche Überlegungen in einem konzeptionellen 

Stadium und in der Abstimmung mit den Hochschulen. 

Der Vorbereitungsdienst im Doppelfach Musik und Kunst wird ab 2026 möglich sein. 

Frage 97: Ist die dreimonatige Basisqualifizierung für den Schuldienst durch das 

Landesamt für Schule und Bildung weiterhin der erste Schritt für eine berufliche 

Tätigkeit dieses Personenkreises im sächsischen Schuldienst?  

Die dreimonatige Einstiegsfortbildung für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger ist 

eine praxisgeleitete Einführung in die Tätigkeit einer Lehrkraft an sächsischen Schulen 
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und stellt eine sächsische Besonderheit im Rahmen der Seiteneinstiegsqualifizierung 

dar, der mittlerweile andere Bundesländer folgen (z. B. Freistaat Thüringen). Da der 

Fokus auf schulrechtlichen, bildungswissenschaftlichen und schulpraktischen Themen 

liegt, wobei ein zentraler Bestandteil die Planung und Begleitung des zukünftigen 

Unterrichtseinsatzes darstellt, wird diese Maßnahme auch zukünftigen 

Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern angeboten. 

Frage 98: Hat bereits eine Evaluation der dreimonatigen 

Seiteneinstiegsqualifizierung stattgefunden, die auf der Basis der Bewertung von 

Absolventinnen und Absolventen mit verschiedenen Fachstudienabschlüssen 

untersucht hat, ob sie für den Start in den Schuldienst ausreichend vorbereitet 

waren, und wenn ja, mit welchem Ergebnis?  

Der Seiteneinstieg in den sächsischen Schuldienst wird aktuell von der TU Dresden 

wissenschaftlich evaluiert. Darüber hinaus führen die Dozierenden der 

Einstiegsfortbildungen individuelle Evaluationen zu unterschiedlichen Schwerpunkten 

am Ende der Einstiegsfortbildung durch, deren Ergebnisse nicht zentral erfasst und 

ausgewertet werden. Jedoch kann eine ausreichende Vorbereitung auf die sehr 

komplexe und anspruchsvolle Profession einer Lehrkraft per se durch einen 

dreimonatigen Vorbereitungskurs noch nicht ausreichend gewährleistet werden. Daher 

umfasst das Gesamtkonzept zur Qualifizierung der Seiteneinsteigenden weitere 

Elemente, die von diesen je nach Vorqualifikation berufsbegleitend zu durchlaufen sind. 

Frage 99: Gibt es ein Konzept zur Erweiterung der Kapazitäten für das 

grundständige Lehramtsstudium Musik und/oder Kunst an den jeweiligen 

Hochschulen, so der TU Dresden, der Hochschule für Musik Dresden und der 

Hochschule für Musik und Theater Leipzig, wenn ja, bitte detailliert darstellen, 

wenn nein, warum nicht?  

Es gibt kein Konzept zur Erweiterung der Kapazitäten für das grundständige 

Lehramtsstudium Musik und Kunst, da die vorhandenen Kapazitäten derzeit zur Deckung 

der Nachfrage ausreichend sind. Im Sinne der Kapazitätsausschöpfung wurde mit den 

Musikhochschulen vereinbart, ggf. geeignete Bewerberinnen und Bewerber für das 

Doppelfach Musik zusätzlich zuzulassen, sofern Studienplätze im Lehramt an 

Gymnasien und Lehramt an Oberschulen nicht in Anspruch genommen werden. 

Frage 100: In welcher Größenordnung ist die Bewerberzahl für die 

Lehramtsstudiengänge Musik und Kunst gesunken oder gestiegen, verglichen mit 

der Zahl der Absolventinnen und Absolventen in den zurückliegenden fünf Jahren 

und welche Gründe sind dafür ermittelt worden?  

Es wird die Entwicklung für die Jahre 2020 bis 2024 dargestellt. Die diesbezüglichen 

Angaben zur Anzahl an Bewerberinnen und Bewerbern als Personen liegen für den 
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Freistaat Sachsen flächendeckend nicht vor. Die nachfolgende Tabelle stellt daher die 

Anzahl an Bewerbungen insgesamt dar. Zu berücksichtigen ist, dass aufgrund von 

Mehrfachbewerbungen aus der Anzahl an Bewerbungen keine Rückschlüsse auf die 

tatsächliche Anzahl an Bewerberinnen und Bewerbern möglich sind. 

Bewerbungen für das Fach Musik sowie das Fach Kunst1) 

Studienjahr Bewerbungen 

Fach Musik2) 

Bewerbungen 

Fach Kunst2) 

2020 326 436 

2021 272 331 

2022 240 356 

2023 196 311 

2024 216 279 

 

1) Studiengänge Lehramt an Grundschulen (ohne Wahlfach Musik und Kunst), Lehramt 

an Oberschulen, Lehramt an Gymnasien, Lehramt Sonderpädagogik 

2) Zahlen gemäß Bericht der Hochschulen 

Abschlüsse im Fach Musik sowie Fach Kunst1) 

Studienjahr Abschlüsse 

Fach Musik 

Abschlüsse 

Fach Kunst 

2020 54 52 

2021 55 50 

2022 73 51 

2023 68 41 

2024 73 43 

 

1) Studiengänge Lehramt an Grundschulen (ohne Wahlfach Musik und Kunst), Lehramt 

an Oberschulen, Lehramt an Gymnasien, Lehramt Sonderpädagogik 

Dargestellt sind die Bewerbungen für das Fach Musik bzw. das Fach Kunst in den 

Studiengängen Lehramt an Grundschulen (ohne Wahlfach Musik und Kunst), Lehramt 

an Oberschulen, Lehramt an Gymnasien und Lehramt Sonderpädagogik für 

Neuimmatrikulationen zum jeweiligen Wintersemester der angegebenen Studienjahre.  
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Die Abschlüsse wurden in den jeweiligen Studienjahren erworben und stehen daher mit 

Immatrikulationen in Verbindung, die mindestens um die Dauer der Regelstudienzeit 

zurückliegen. Ein direkter Vergleich ist daher nicht sachgerecht. 

Die Anzahl der Abschlüsse schwankt im Betrachtungszeitraum. Ein absinkender Trend 

ist nicht erkennbar. Dies ist auch für die Zukunft nicht zu erwarten. Grund dafür ist die 

Immatrikulationsquote. Die Hochschulen haben intensive Bemühungen zur Erhöhung der 

Zulassungsquoten in beiden Fächern unternommen. Im Ergebnis ist die Anzahl an 

immatrikulierten Studierenden im 1. Fachsemester trotz deutlich sinkender Bewerbungen 

stabil. 

Frage 101: Gibt es eine Zielvorgabe, wie viele Verfahren zur Anerkennung von 

Lehramtsabschlüssen in welcher durchschnittlichen Zeitspanne abgeschlossen 

werden sollen und wenn nein, warum nicht?  

Aus § 4 Absatz 2 Satz 1 Lehrkräfte-Anerkennungsgesetz (LehAnerkG) ergibt sich die 

Pflicht der zuständigen Behörde, in einem Anerkennungsverfahren im Bereich 

Berufsqualifikation von Lehrkräften innerhalb von drei Monaten nach Eingang der 

vollständigen Unterlagen eine Entscheidung zu treffen und dies der antragstellenden 

Person gegenüber bekanntzugeben. Damit ist hinsichtlich der Zeitspanne eine 

Zielvorgabe gesetzlich verankert. Hinsichtlich der Anzahl der abzuschließenden 

Anerkennungsverfahren in einer bestimmten Zeitspanne gibt es keine Zielvorgaben. Dies 

erscheint vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Pflicht aus § 4 Absatz 2 Satz 1 

LehAnerkG weder erforderlich, noch kann dies nachvollziehbar quantifiziert werden. 

Reduzierung von Abordnungen in die Schulverwaltung  

Alle Abordnungen von Lehrkräften an das Sächsische Staatsministerium für 

Kultus und an das Landesamt für Schule und Bildung werden erneut auf deren 

pädagogische Notwendigkeit geprüft. Bei Abordnungen in die Schulverwaltung 

wird verstärkt darauf geachtet, dass diese nur dann mit Lehrkräften erfolgen, wenn 

die Tätigkeit dies zwingend gebietet. Ziel ist, bereits zum Schuljahr 2025/2026 ein 

zusätzliches Arbeitsvermögen für den Unterricht zu generieren und diese 

Bemühungen in den kommenden Jahren fortzusetzen.  

Frage 102: Wie soll die bislang durch abgeordnete Lehrkräfte am Landesamt für 

Schule und Bildung geleistete Tätigkeit kompensiert werden, wenn diese eine 

Expertise als Lehrkraft voraussetzt?  

Dem LaSuB als Schulaufsichtsbehörde obliegt die Gesamtverantwortung für die 

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben im schulischen Kontext. Zusammen mit den 

Schulen liegt hier die gemeinsame Aufgabe, die Qualität schulischer Arbeit zu sichern 

und zu verbessern. 
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Eine wesentliche Priorität hat dabei die Unterrichtsabsicherung an den öffentlichen 

Schulen im Freistaat Sachsen. Das Zielbild zur Rolle und Arbeit der Schulaufsicht wurde 

aktuell im Beschluss der Bildungsministerkonferenz vom 16. Oktober 2025 aufgearbeitet 

und dabei die zentrale Bedeutung dokumentiert. 

Ausgehend davon verbleibt es bei der zwingenden Notwendigkeit, die Expertise der 

Lehrkraft weiterhin zu nutzen. Daneben ist die zeitlich befristete Abordnung an das 

LaSuB ein wesentlicher Baustein der Personalentwicklung von Lehrkräften und damit 

nicht verzichtbar. 

Es ist in jedem Fall zu prüfen, welche Aufgaben, die dem LaSuB übertragen sind, bei der 

Erledigung die fachliche Eignung als Lehrkraft erfordern. Geprüft wird auch, ob Aufgaben 

im Umfang der Wahrnehmung reduziert oder anders aufgestellt und verteilt werden 

können oder zeitlich verschiebbar sind. 

Die derzeit laufende Organisationsuntersuchung der Staatsregierung und die damit 

verbundene Aufgabenkritik verpflichten zu dieser Aufgabenüberprüfung. Dabei sind auch 

Synergieeffekte zu identifizieren. 

Daneben ist die fortschreitende Digitalisierung von Prozessen und Verfahren ein 

Instrument zur Kompensation. Ein Fokus liegt hier auch auf der schrittweisen Einführung 

von ePM.SAX im Geschäftsbereich des SMK. 

Frage 103: Wie soll bereits zum Schuljahr 2025/2026 ein zusätzliches 

Arbeitsvermögen für den Unterricht aus der Personengruppe abgeordneter 

Lehrkräfte generiert und dies in den kommenden Jahren fortgesetzt werden, wenn 

dem Landesamt für Schule und Bildung neue Aufgaben übertragen wurden, etwa 

die Qualifizierung der Grundschullehrkräfte für ihren Einsatz an Oberschulen, was 

neue Ressourcen bindet, welche wiederum eine pädagogische Expertise 

voraussetzen?  

Die Übertragung weiterer Aufgaben verstärkt die Herausforderung, Kompensationen 

vorzunehmen. 

Ungeachtet dessen verbleibt es bei den zu Frage 102 beschriebenen Schritten, um den 

Vorgaben des Maßnahmenpaktes zu entsprechen. 

Für den beispielhaft benannten Sachverhalt der Qualifizierung weiterer Zielgruppen 

bedarf es einer entsprechenden Priorisierung im Rahmen der abzusichernden 

Qualifizierungsmaßnahmen schulischen Personals. 
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Ausbau multiprofessioneller Teams an Schulen  

Eine wesentliche Bedeutung kommt der Etablierung von multiprofessionellen 

Teams an Schulen zu. Kernbestandteil sind die Schulassistentinnen und 

Schulassistenten, die bereits an vielen sächsischen Schulen wertvolle 

Unterstützungsarbeit leisten. Der erreichte Personalbestand wird abgesichert und 

das Startchancenprogramm wird umgesetzt. Praxis- und Inklusionsberatung 

werden wir weiter im erforderlichen Umfang gewährleisten. Wir setzen die 

Schulsozialarbeit fort. 

Frage 104: Welche konkreten Pläne der Staatsregierung sollen verhindern, dass ab 

2027 an den Schulen, die nicht zu den Startchancenschulen zählen, keine 

Schulassistenzkräfte mehr tätig sein können, obwohl auch diese Schulen solche 

Assistenzen dringend benötigen, wenn das Landesamt für Schule und Bildung den 

Schulassistentinnen und -assistenten anbietet, in ein zehnjähriges 

Arbeitsverhältnis im Rahmen des aus Bundesmitteln finanzierten 

Startchancenprogramms zu wechseln und laut einer Antwort der Staatsregierung 

auf eine Kleine Anfrage der Partei Bündnis 90/Die Grünen (Drs 8/3571) „eine (vor 

allem langfristige) Absicherung der Schulassistenz über den Landeshaushalt 

derzeit ungewiss“ ist?  

Die langfristige Sicherung von Schulassistenzen und eine Perspektive für die Etablierung 

von MPT an Schulen bedürfen der Bereitstellung entsprechender Ressourcen im 

Landeshaushalt über die erforderliche Absicherung des Lehrerarbeitsvermögens hinaus. 

Die Entscheidung hierüber im Rahmen der insgesamt zur Verfügung stehenden Stellen 

und Mittel trifft der Sächsische Landtag als Haushaltsgesetzgeber.  

Frage 105: Welche konkreten Schritte unternimmt die Staatsregierung, um die 

multiprofessionellen Teams nach Auslaufen der Bundesförderung dauerhaft aus 

Landesmitteln zu sichern und so Bildung als Daseinsvorsorge zu garantieren?  

Da die Laufzeit des SCP zehn Jahre beträgt, stellt sich die Frage nach konkreten 

Schritten zur dauerhaften Übernahme der Finanzierung derzeit für das SMK nicht.  

Frage 106: Werden in der Perspektive entsprechend des von Staatsminister 

Clemens im SMK-Blog vom 27. Juni 2025 noch verkündeten Ziels eines „eigenen 

Assistenz-Stellenplans im Doppelhaushalt 2027/28.« alle bisherigen 

Schulassistenzstellen für pädagogische Aufgaben an sächsischen Schulen  
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erhalten bleiben und darüber hinaus weitere Schulassistenzstellen geschaffen und 

wenn ja, wann wie viele, mit welcher Befristung und in welchen Schularten und 

Regionen?  

Die in der Frage genannte Perspektive obliegt der Entscheidungsbefugnis des 

Haushaltsgesetzgebers, des Sächsischen Landtages. 

Das Ziel der Etablierung von MPT im Bildungsland 2030 und im Koalitionsvertrag (Zeile 

873ff.) geht einher mit dem Ausbau des Schulassistenzsystems. Beide Papiere, 

Bildungsland 2030 und Koalitionsvertrag, sind handlungsleitend für das SMK. 

Ein Konzept zur Etablierung MPT wird derzeit erstellt (siehe Antwort zu Frage 26). Dazu 

wird auch ein Teilkonzept zum Ausbau der Schulassistenz gehören.  

Frage 107: Wurden die 189 Schulen, die am Startchancenprogramm des Bundes 

und der Länder über 10 Jahre hinweg teilnehmen sollen, bereits final ausgewählt 

und wenn ja, nach welchen konkreten Kriterien außer dem Sozialindex, wenn nein, 

warum noch nicht und bis wann soll die Auswahl stattfinden?  

Die Schulen, die am SCP teilnehmen, wurden ausgewählt, haben ihre Teilnahme mit 

Beschluss der Schulkonferenz bestätigt und wurden als finale Auswahl abschließend 

dem Bund für die Umsetzung des Programms gemeldet. 

Die Schulauswahl basiert im Freistaat Sachsen auf mehreren kontextuellen und 

schulscharfen Indikatoren, die in den Sozialindex einfließen. Die Ergebnisse des so 

erstellten Sozialindex wurden dann entsprechend den Schülerinnen- und Schülerzahlen 

in den Gebietskörperschaften mit einer regionalen Gewichtung versehen, um eine 

Ungleichbehandlung der Gebietskörperschaften zu verhindern. Im Ergebnis fanden die 

Grund- und Oberschulen in den Landkreisen und Kreisfreien Städten bei der 

Schulauswahl entsprechend ihrem Anteil an der Zahl der Schülerinnen und Schüler im 

Freistaat Berücksichtigung. 

Frage 108: Wie viele der Unterstützung bedürfende Schulen können nicht 

berücksichtigt werden, da die Kapazität begrenzt ist?  

Der Sozialindex bildet alle Grundschulen und Oberschulen im Freistaat mit einem 

Ranking ab. Die Berücksichtigung der regionalen Verteilung bewirkt eine Abweichung 

vom Ranking, was zu einer stärkeren Berücksichtigung kreisangehöriger Kommunen 

führt. 

Aufgrund der Vorgaben des Startchancen-Programms war die Zahl der teilnehmenden 

Schulen begrenzt. Es liegt in der Natur eines Rankings, dass bei einer begrenzten Zahl 

teilnehmender Schulen bei auf dem Ranking nachgelagerten Schulen ebenfalls ein – 
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wenn auch graduell etwas geringerer – Unterstützungsbedarf besteht. Das Ranking 

umfasst alle Grund- und Oberschulen im Freistaat. 

Frage 109: Gehören in die Zielgruppe des Start-Chancen-Programms in gleichem 

Umfang Kinder mit Migrationshintergrund, deren Muttersprache nicht das 

Deutsche ist, sowie Kinder mit Deutsch als Muttersprache, wenn das 

Startchancenprogramm unter anderem auf die Förderung basaler Kompetenzen in 

Deutsch fokussiert, was als Kernaufgabe des Bildungssystems nach Ansicht der 

Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Bildungsministerkonferenz in 

besonderer Weise für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche mit geringen 

Deutschkenntnissen gelten muss?  

Das SCP richtet sich nicht an einzelne Schülergruppen, sondern fördert Schulen in sozial 

herausfordernden Lagen insgesamt. Die Schulauswahl basiert im Freistaat Sachsen auf 

mehreren kontextuellen und schulscharfen Indikatoren, die in den Sozialindex einfließen. 

Dieser beruht auf einem Zwei-Pfeiler-Konzept, das sowohl die sozioökonomisch-

kulturelle als auch die pädagogische Belastung berücksichtigt. Um insbesondere dem 

Primat des pädagogischen Faktors Rechnung zu tragen, wurde nach Modellrechnungen 

und intensiveren Erörterungen eine 20:80-Gewichtung (20 Prozent nach dem 

sozioökonomisch-kulturellen Index, 80 Prozent nach dem pädagogischen Index) 

festgelegt. Migrationshintergrund und Deutsch als Zweitsprache flossen nur neben einer 

Vielzahl anderer Indikatoren in den sozioökonomischen Index ein. 

Das SCP beschreibt neben anderen Inhalten in der Bund-Länder-Vereinbarung: „Bis zum 

Ende der Programmlaufzeit soll die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die die 

Mindeststandards in Mathematik und Deutsch verfehlen, an den Startchancen-Schulen 

halbiert werden.“ Daraus wird deutlich, dass es in den Startchancen-Schulen nicht 

vorrangig um das Erlernen geht, sondern vielmehr um das Beherrschen von Sprache. 

Das fachliche Kompetenzzentrum im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung dieser 

Aufgabe ist deshalb auch mit „Sprachbildung“ benannt. 

Frage 110: An wie vielen Schulen kommt das Startchancenprogramm als 

ergänzende Unterstützung des Integrationsverfahrens zugewanderter 

Schülerinnen und Schüler an diesen Schulen zum Einsatz?  

Das SCP verfolgt keinen spezifischen integrationspolitischen Ansatz, sondern zielt auf 

eine umfassende Unterstützung von Schulen in herausfordernden Lagen. Es wird damit 

nicht als ergänzende Unterstützung anderer Verfahren eingesetzt. 

  

STAATSMINISTERIUM
FÜR KULTUS

Freistaat
SACHSEN



 

Seite 40 von 54 

Frage 111: Wie hoch genau ist insgesamt der „erforderliche Umfang“ der Praxis- 

und Inklusionsberatung, d. h. an wie vielen und welchen Schulen des Freistaats 

wird diese Erforderlichkeit gesehen und die jeweilige Beratung gewährleistet?  

Landesförderprogramm Inklusionsassistenz: 

Zum aktuellen Umfang des Landesförderprogramms wird auf Frage 112 verwiesen. 

Der Einsatz einer Inklusionsassistenz wird grundsätzlich an Schulen und Schularten mit 

einem hohen Inklusionsanteil (i. d. R. ab 5 %) sowie mit herausfordernden 

Förderschwerpunkten, insbesondere im Bereich emotionale und soziale Entwicklung, 

geistige Entwicklung und Lernen, aber auch in Hinblick auf die Prävention 

sonderpädagogischer Förderbedarfe, vor allem an Grund- und Oberschulen, erforderlich. 

Aktuell haben 322 sächsische Schulen (v. a. Grund- und Oberschulen) einen 

Inklusionsanteil zwischen 5 % und 31,4 %.  

Praxisberatung an Oberschulen: 

Im aktuellen Förderzeitraum 2025 – 2027 sind an 253 Oberschulen Praxisberaterinnen 

und Praxisberater tätig. Die Anzahl der Oberschulen ist seit 2021 konstant. Prinzipiell 

wird die Erforderlichkeit dieser Unterstützungsleistung für Schülerinnen und Schüler im 

Prozess der Beruflichen Orientierung an allen Oberschulen gesehen, sofern die Schulen 

das wünschen. Dem SMK liegen eine Reihe von Interessenbekundungen von 

Oberschulen zur Aufnahme ins Projekt Praxisberater vor. Im aktuellen Förderzeitraum 

wird die Umsetzung der Praxisberatung erstmals an einer Förderschule für Schülerinnen 

und Schüler mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, die im 

Haupt- oder Realschulbildungsgang lernen, erprobt. 

Frage 112: Wie viele Inklusionsassistenten beschäftigt der Freistaat Sachsen 

dauerhaft an sächsischen Schulen und in welchen Schularten?  

Im Landesförderprogramm Inklusionsassistenz kommt das eingesetzte Personal auf 

Grundlage der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur individuellen 

Förderung von Schülerinnen und Schülern an allgemein- und berufsbildenden Schulen 

im Freistaat Sachsen (FRL IndiFö) über eine Anstellung bei freien Trägern der Kinder- 

und Jugendhilfe an aktuell 223 allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in 

öffentlicher und in freier Trägerschaft zum Einsatz. Eine Übernahme des Personals auf 

Stellen beim Freistaat Sachsen ist nicht vorgesehen. Je Schule wird bis zu ein VZÄ für 

den Einsatz des Personals ausgereicht. Die Tabellen 1 und 2 weisen den Einsatz des 

Personals nach Schulen (Tabelle 1) und Personen (Tabelle 2) aus. 

 

  

STAATSMINISTERIUM
FÜR KULTUS

Freistaat
SACHSEN



 

Seite 41 von 54 

Tabelle 1: Anzahl der teilnehmenden Schulen im Landesförderprogramm 

Inklusionsassistenz (Stand: 30. Oktober 2025) 

 

Grund-

schule 

Ober-

schule 
Gymnasium 

Berufsbildende 

Schule 

Schule mit 

dem FSP  

Lernen 

Gesamt 

ÖT FT ÖT FT ÖT FT ÖT FT ÖT FT 
223 

76 13 62 10 13 5 14 2 28 - 

89 72 18 16 28  

*ÖT: öffentliche Trägerschaft; FT: freie Trägerschaft 

 

Tabelle 2: Anzahl der Personen, die als Inklusionsassistenz an Schulen im Einsatz sind  

(Stand: 30. Oktober 2025) 

 

Grund-

schule 

Ober-

schule 
Gymnasium 

Berufsbildende 

Schule 

Schulen mit 

dem FSP  

Lernen 

Gesamt 

ÖT FT ÖT FT ÖT FT ÖT FT ÖT FT 

259 81 21 65 18 17 11 14 2 30 - 

102 83 28 16 30 

*ÖT: öffentliche Trägerschaft; FT: freie Trägerschaft 

 

Frage 113: Existieren in Sachsen einheitliche Voraussetzungen und eine 

einheitliche Aufgabenbeschreibung sowie Vergütung für die Tätigkeit als 

Inklusionsassistenz?  

Die Voraussetzungen zum Landesförderprogramm und die Aufgabenbeschreibung der 

Inklusionsassistenz sind in der FRL IndiFö und in den dazugehörigen Fachvorgaben für 

Antragstellende (FG 3) geregelt.  

Die Vergütung des Personals obliegt dem Arbeitgeber und erfolgt i. d. R. in Anlehnung 

an den TV-L oder nach einem Haustarif des Trägers. Inklusionsassistentinnen und 

Inklusionsassistenten werden entsprechend ihrer Qualifikation und Berufserfahrung 

sowie unter Berücksichtigung von tariflichen Steigerungen vergütet (s. Punkt 15.2.2 FRL 

IndiFö). Dabei sind die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 

Projektförderung zu beachten (s. Punkt 1.3 ANBest-P).  

Frage 114: Welche konkreten Gründe gibt es nach der Auswertung der 

wissenschaftlichen Begleitung des Projekts Praxisberater durch die TU Chemnitz,  
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die sich auf 139 sächsische Oberschulen bezog, Praxisberatung an sächsischen 

Oberschulen nicht in den Regelbetrieb zu übernehmen, d. h. nicht flächendeckend 

anzubieten?  

Seit August 2021 wird das Projekt Praxisberater an 253 Oberschulen in öffentlicher und 

freier Trägerschaft umgesetzt, das sind ca. zwei Drittel der sächsischen Oberschulen. 

Die durch die Projektträger beantragten Kosten für den zweijährigen Förderzeitraum 

liegen bei ca. 55 Mio. €. Zudem haben die Oberschulen als Alternative die Möglichkeit, 

Potenzialanalyse und Werkstatttage über den Fördergegenstand 2 der FRL IndiFö zu 

nutzen.  

Haushaltsmittel zur Ausdehnung des Projekts Praxisberater auf alle Sächsischen 

Oberschulen sind derzeit nicht verfügbar. 

Frage 115: In welchem konkreten Umfang wird die Schulsozialarbeit fortgesetzt, an 

wie vielen Schulen welcher Schülerzahl und Schulart und wie lange?  

Grundsätzlich können nur Aussagen zu den aus Mitteln der Richtlinie des Sächsischen 

Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Förderung von 

Schulsozialarbeit im Freistaat Sachsen (FRL Schulsozialarbeit) geförderten Projekten 

getroffen werden. Zu Schulsozialarbeitsprojekten, welche aus anderen Quellen finanziert 

werden, liegen keine Daten vor. 

Der folgenden Tabelle kann die Anzahl der Schulstandorte nach Schulart entnommen 

werden, deren Schulsozialarbeitsprojekte im Jahr 2025 über die FRL Schulsozialarbeit 

gefördert werden. 

 

Schulart Anzahl der Schulstandorte mit Schulsozialarbeit auf 

Grundlage der FRL Schulsozialarbeit 

Oberschule 322 

Grundschule 145 

Gymnasium 75 

Gemeinschaftsschule 4 

Förderschule 78 

 

Im Förderprozess werden keine separaten Erhebungen zur Schülerzahl an den einzelnen 

Standorten durchgeführt. Dies ist im Rahmen der Förderrichtlinie nicht vorgesehen. 

Frage 116: Ist perspektivisch vorgesehen, die Schulsozialarbeit im Interesse einer 

administrativen Vereinfachung und reibungsloser Zusammenarbeit mit den 

anderen Professionen multiprofessioneller Teams sowie auch mit den 

Schulleitungen dem Bereich Kultus zuzuordnen? (vgl. auch Fragen 29 und 30)  

Es wird auf die Antworten auf die Fragen 29 und 30 verweisen. 
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Flexibilisierung des Unterrichts in Umsetzung der Stundentafeln  

Ausbau fächerverbindenden Lernens  

Im Schuljahr 2025/2026 wird das Sächsische Staatsministerium für Kultus den 

Einstieg in eine flexible Umsetzung der Stundentafeln und Lehrpläne gestatten, 

sodass fächerverbindender Unterricht im Umfang von zwei bis sechs 

Wochenstunden gemäß Stundentafeln eigenverantwortlich durch die Schulen 

umgesetzt werden kann.  

Frage 117: Liegen der Staatsregierung valide Daten zum planerischen Aufwand für 

eine flexible Umsetzung der Stundentafeln und Lehrpläne vor und wenn ja, 

welche?  

Aktuell befinden sich sächsische Schulen aller Schularten in einer freiwilligen, durch das 

LaSuB und SMK begleiteten Erprobungsphase. Es werden Erfahrungswerte bezüglich 

der Umsetzungsmöglichkeiten mit der Schulpraxis gesammelt und diskutiert. Sinnvolle 

Unterstützungswerkzeuge und Planungsbeispiele werden erarbeitet und können später 

anderen Schulen als Anregung oder Schablone dienen und so den Planungsaufwand 

reduzieren.  

Das Konzept wird gemeinsam mit den Schulen praktikabel weiterentwickelt und es wird 

am Ende der Erprobungsphase über die Art und den Umfang der Verpflichtung 

entschieden.  

Frage 118: Sind alle Fächer des Fächerkanons gleichermaßen zu berücksichtigen, 

wenn nein, warum nicht?  

Um ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Flexibilität bezüglich jedes 

Schulstandortes sicherzustellen, werden in der aktuellen Version des Konzeptes keine 

Vorgaben bezüglich der Einbeziehung bestimmter Fächer gemacht.  

Es ist auch unerheblich, da Planungsgrundlage für den Vernetzten Unterricht die 

Lehrplanziele der Fächer sind. Insofern handelt es sich beim Vernetzten Unterricht 

vornehmlich nicht um eine zielergänzende, sondern um eine didaktische Variante von 

Unterricht.  

Eine Eignung oder Bevorzugung bestimmter Kombinationen wird sich möglicherweise 

über einen Wissenstransfer der Schulen untereinander oder durch die Bereitstellung von 

Planungsbeispielen, voraussichtlich über die dynamische Lehrplandatenbank, ergeben.    

Frage 119: Hat die Staatsregierung Berechnungen angestellt, mit welchem 

Aufwand an Lehrerarbeitsvermögen nunmehr in jeder Schulwoche zwei bis sechs 

fächerverbindende Unterrichtsstunden vor- und nachbereitet werden, zumal 

STAATSMINISTERIUM
FÜR KULTUS

Freistaat
SACHSEN



 

Seite 44 von 54 

fächerverbindendes Lernen auch bisher schon durch die sächsischen Lehrkräfte 

im Umfang von zwei Schulwochen und zumeist in Form von fächerverbindenden 

Projekten realisiert wurde, und für den Erfolg fächerverbindenden Lernens die 

Zusammenarbeit mehrerer Lehrkräfte erforderlich ist?  

Die Formate zum interdisziplinären Lernen wurden durch den „Vernetzten Unterricht“ 

ergänzt. Sie unterscheiden sich in der Planungsgrundlage, im Umfang und in der 

Verbindlichkeit. So ist beispielsweise der genannte fächerverbindende Unterricht nicht 

verbindlich in der Durchführung. Er unterscheidet sich auch in seiner inhaltlichen 

Grundlage: Im fächerverbindenden Unterricht sind die Lernziele unabhängig von den 

Fachlehrplänen wählbar.   

Der neu definierte Vernetzte Unterricht ist kein On-Top-Format. Er speist sich aus den 

Lehrplaninhalten der Fächer, die er ersetzt.  

Die Einzel-Unterrichtsplanung der Lehrkräfte wird also durch eine gemeinsame Planung 

ersetzt. Durch Teamprozesse der beteiligten Lehrkräfte ist eine Professionalisierung 

insofern zu erwarten, als dass durch den Austausch über Fachinhalte, überfachliche Ziele 

und methodisch-didaktische Entscheidungen der Einzelne und das Kollegium gestärkt 

werden. Je nach Voraussetzungen des Standortes und der Schulart kann das auch in 

Personalunion erfolgen.  

Weder kann der Planungs-, Vor- und Nachbereitungsaufwand für eine lehrkraftzentrierte, 

fachreine Unterrichtsstunde, noch für eine interdisziplinäre Stunde schematisch 

berechnet werden, da hier persönliche, fachliche und standortspezifische Faktoren 

zugrunde liegen.   

In der Erprobungsphase des Formates ist, wie bei allen Maßnahmen der Schul- und 

Unterrichtsentwicklung, von einem erhöhten Aufwand auszugehen. Im Ausblick kann die 

Vergemeinschaftung der Planungen aber mittelfristig zu einem Kulturwandel und im 

Resultat langfristig bestenfalls zu einer Entlastung von Lehrkräften und einer höheren 

Motivation führen. 

Um den Aufwand für die einzelnen Lehrkräfte zu minimieren, sollen unterstützend 

Beispielplanungen des LaSuB bzw. Planungen einzelner Schulen anderen Schulen zur 

Umsetzung bzw. Adaption zur Verfügung gestellt werden.   

Das Interesse der Schulpraxis an der Umsetzung ist sehr groß. Allein ca. 380 

Teilnehmende besuchten freiwillig die Auftaktveranstaltung am 29. Oktober 2025, bei der 

die erste Version des Konzeptes vorgestellt wurde.  
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Schrittweise Etablierung von digital gestütztem Selbstlernen  

Zur Umsetzung der Stundentafel wird weiterführenden Schulen ermöglicht, 

regelmäßigen Fachunterricht im Rahmen von digitalgestütztem Selbstlernen 

eigenverantwortlich zu planen und durchzuführen. Das Sächsische 

Staatsministerium für Kultus unterstützt Schulen mit geeigneten digitalen Tools 

zur Durchführung von digitalgestütztem Selbstlernen.  

Ermöglichung von hybridem Unterricht  

Der Hybridunterricht wurde an ausgewählten Gymnasien im abgelaufenen 

Schuljahr erfolgreich erprobt. Hieran wird im Schuljahr 2025/2026 angeknüpft und 

das Angebot mit Blick auf die schulischen Bedingungen situationsgerecht 

erweitert. Auf Grundlage von in der Sekundarstufe II gewonnenen Erfahrungen 

werden Möglichkeiten der Umsetzung in der Sekundarstufe I auch an Oberschulen 

geprüft.  

Frage 120: Auf welcher erziehungswissenschaftlichen Grundlage bzw. Quelle 

basiert die Hypothese, dass Motivation, Verstehen und Verhalten von 

Oberschülern erfolgreichen Hybridunterricht so wie in Sekundarstufe II gestatten? 

Der Staatsregierung liegen keine Kenntnisse zur vom Fragesteller formulierten 

Hypothese vor. 

Frage 121: Welche Klassenstufen sollen hybrid unterrichtet werden?  

Als Pilotprojekt wird im laufenden Schuljahr für sächsische Gymnasien Hybridunterricht 

im Fach Katholische Religion angeboten. Dieser richtet sich an die Klassenstufen 9 und 

10 an Gymnasien, für die kein entsprechendes schulisches Angebot bereitgestellt 

werden kann. 

Frage 122: Welcher Aufwand in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) ist für die 

Beaufsichtigung der Klassen, die dem Unterricht zugeschaltet werden, 

vorgesehen?  

Die generelle Beantwortung ist nicht möglich, da wirksame Aufsichtsmaßnahmen von 

unterschiedlichen Voraussetzungen abhängig sind, insbesondere dem Alter und der 

Einsichtsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, den räumlichen Verhältnissen am Ort 

der Aufsichtsführung und erkennbaren, akuten Gefährdungsmöglichkeiten. Über die Art 

der Wahrnehmung wirksamer Aufsicht entscheidet die Schulleitung. Sie kann hierfür auf 

die vorhandenen personellen Ressourcen der Schule zurückgreifen. Neben Lehrkräften 

sind dies u.a. Schulassistenten und sonstiges geeignetes Personal.  
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Frage 123: In welchen Fächern soll Hybridunterricht an der Oberschule erteilt 

werden und ist er auch in prüfungsrelevanten Fächern geplant? Wenn ja, warum, 

wenn nein, warum nicht? 

Frage 124: Wurden seitens der Staatsregierung die personellen, räumlichen und 

technischen Voraussetzungen für den Hybridunterricht an Oberschulen geprüft 

und wenn ja, mit welchem Ergebnis, wenn nein, warum nicht?  

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 123 und 124: 

Über eine generelle Durchführung von hybridem Unterricht konkret an Oberschulen 

sowie insbesondere konkreten Fächern ist bislang seitens des SMK nicht entschieden 

worden. Folglich erfolgte auch keine Prüfung von personellen, räumlichen und 

technischen Voraussetzungen hierfür.  

Einrichtung eines Pools für Prüfungsaufgaben  

Die digitale Datenbank mit Prüfungsaufgaben für die zentral gestellten 

Abschlussprüfungen in Verantwortung des Sächsischen Staatsministeriums für 

Kultus wird unter Beachtung datenschutzrechtlicher Neuregelungen konsequent 

weiter ausgebaut.  

Frage 125: Wie viel zusätzliches Lehrerarbeitsvermögen fließt in den weiteren 

Ausbau der digitalen Datenbank für Prüfungsaufgaben, deren Erstellung 

sächsischen Lehrkräften obliegt?  

Mit dem Ausbau zu einer digitalen Datenbank für Prüfungsaufgaben soll deren Nutzung 

für die Lehrkräfte vereinfacht werden.  

Die zentralen schriftlichen Abschlussprüfungen werden auch weiterhin von speziell dafür 

berufenen Arbeitsgruppen entwickelt. Insofern fließt kein zusätzliches 

Lehrerarbeitsvermögen in den weiteren Ausbau der Datenbank. 

Modifikation der schriftlichen Abschlussprüfung  

Die zentralen schriftlichen Prüfungen in den naturwissenschaftlichen Fächern in 

den Schularten Oberschule und Förderschule werden reformiert.  

Danach ist in den Naturwissenschaften beabsichtigt, die gegenwärtige 

zeitpunktbezogene, schriftliche Realschulabschluss-Prüfung zu einem 

Abschlussverfahren weiterzuentwickeln. Dieses Verfahren soll sich auf den 

Gesamtzeitraum der Abschlussklassenstufe 10 verteilen sowie mit inhaltlich 

veränderten Schwerpunktsetzungen versehen werden (insb. 

naturwissenschaftliches Experimentieren mit digitalen Werkzeugen, 
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Erkenntnisgewinnungs- und Kommunikationskompetenz, Selbständigkeit bei der 

Prozessführung).  

Frage 126: Soll das neue den Gesamtzeitraum der Klassenstufe 10 umfassende 

Abschlussverfahren neben schriftlichen nun auch mündliche 

Prüfungsbestandteile haben?  

Der Erörterungs- und Entscheidungsprozess zur Gestaltung und Ausprägung von 

Prüfungsformaten, auch hinsichtlich der naturwissenschaftlichen Fächer für den 

Realschulabschluss, ist noch nicht abgeschlossen. 

Frage 127: Wenn z. B. die „Erkenntnisgewinnungskompetenz“ ein neuer 

inhaltlicher Schwerpunkt des Abschlussverfahrens werden soll, welche Rolle für 

die Bewertung des Prüfungsergebnisses spielt der eigentliche Erkenntnisstand 

der Schülerinnen und Schüler im jeweiligen Fach bzw. deren Fachkompetenz?  

In den weiterentwickelten Bildungsstandards der naturwissenschaftlichen Fächer für den 

mittleren Schulabschluss (i. d. F. vom 13. Juni 2024) werden Kompetenzbereiche 

beschrieben. Deren Untersetzung als Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- 

und Bewertungskompetenz umschließt letztlich die „Fachkompetenz“. Diese waren und 

sind in den sächsischen Lehrplänen enthalten. Lehrpläne sind zentrale Grundlagen für 

die Entwicklung von Prüfungsaufgaben, somit auch der zentralen schriftlichen. Damit 

fließt „der eigentliche Erkenntnisstand der Schülerinnen und Schüler im jeweiligen Fach 

bzw. deren Fachkompetenz“ in die Bewertung der Prüfungsleistung ein. Insofern stellt 

die „Erkenntnisgewinnungskompetenz“ keinen neuen inhaltlichen Schwerpunkt dar. 

Vorgesehen ist eine Modifizierung der bestehenden Wahlmöglichkeit der 

schriftlichen Prüfungen in den Fächern Biologie, Chemie, Physik und eine 

Flexibilisierung der Stundentafel der Abschlussklasse ab dem Schuljahr 

2026/2027. Derzeit können die Prüflinge unmittelbar vor dem Prüfungszeitraum 

ihre Entscheidung über das Prüfungsfach bekannt geben. Angestrebt wird, dass 

der Prüfungsausschuss der Schule am Ende der Vorabgangsklasse bestimmt, in 

welchen naturwissenschaftlichen Fächern die Prüfung geschrieben wird. 

Frage 128: Wird diese Neuregelung dazu führen, dass Fächer wie Biologie, Chemie 

oder Physik in der Stundentafel der jeweiligen Abschlussklasse im jeweiligen Jahr 

entfallen, sodass weniger Unterrichtsstunden zu erteilen wären und nicht mehr für 

jedes dieser Fächer Lehrkräfte benötigt würden?  

Der zeitliche Umfang des Unterrichts in den einzelnen Fächern ist in der VwV 

Stundentafeln (i. d. F. vom 9. Juli 2024) geregelt, so auch für die Fächer Biologie, 

Chemie und Physik. In Verbindung mit den Lehrplänen sind diese organisatorische und 

inhaltliche Grundlage für den Unterricht in Schule. Eine Verknüpfung von „weniger 
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Unterrichtsstunden“ in den naturwissenschaftlichen Fächern und den Überlegungen zu 

„Neuregelungen“ ist nicht intendiert. 

Frage 129: Wie wird sichergestellt, dass alle Schülerinnen und Schüler der 

Klassenstufe 10 sich in jedem Fach prüfen lassen könnten, was voraussetzt, dass 

alle Fächer der Klassenstufen 9 und 10 an jeder Oberschule vollständig und ohne 

Kürzung angeboten werden?  

Die Schulleitungen sind gebeten, insbesondere in den Klassenstufen 9 und 10 die 

Unterrichtszeit vollständig abzudecken. Ergänzend dazu können beispielsweise 

digitalgestützte Lernphasen mit zentral bereitgestellten Materialien wie die Lernplattform 

Bettermarks oder die in Lernsax integrierten Lernwelten-Selbstlernmodule, in den 

Schulen angeboten werden. 

Frage 130: Wie rechtfertigt die Staatsregierung fachlich die geplante Reduzierung 

naturwissenschaftlicher Unterrichtszeit an Oberschulen gegenüber Kritik aus 

Handwerk und Industrie, die bereits jetzt Defizite beklagen?  

Eine „Reduzierung naturwissenschaftlicher Unterrichtszeit an Oberschulen“ ist nicht 

geplant. 

Frage 131: Welche konkreten Überlegungen gibt es, wie Schülerinnen und Schüler, 

denen Lehrplaninhalte der oben genannten naturwissenschaftlichen Fächer aus 

Klassenstufe 10 fehlen, diese Inhalte kompensieren können und wenn ja, welche, 

zumal für die Oberschule damit geworben wird, dass nach ihrem Abschluss den 

Schülerinnen und Schülern alle Wege offenstehen, auch eine Fachhochschulreife 

oder das Abitur?  

Zur Umsetzung der weiterentwickelten Bildungsstandards in den Fächern Biologie, 

Chemie und Physik wurden 2025 die Lehrpläne der Oberschule aktualisiert. Darüber 

hinaus gibt es keine „konkreten Überlegungen“ hinsichtlich der Lehrplanziele und -inhalte 

in den naturwissenschaftlichen Fächern der Klassenstufe 10, die Auswirkungen auf die 

Anschlussfähigkeit an eine berufliche Ausbildung bzw. weiterführende Bildungswege 

haben. 

Auf die Antwort zu Frage 129 wird verwiesen. 

Reduzierung der Klassenarbeiten und Klausuren an Gymnasien sowie der Zahl 

einzubringender Kurse an Gymnasien mit vertiefter Ausbildung  

Die Regelungen zu den Klausuren in den Kurshalbjahren 11/I bis 12/II werden 

überprüft, um eine deutliche Senkung des Korrekturaufwandes zu erreichen. Auch 

in den Klassenarbeiten der Klassen 5-10 soll der Korrekturaufwand gesenkt 
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werden. Damit greifen wir auch die Forderung der Schülerinnen und Schüler auf, 

den Leistungsdruck zu reduzieren Im Rahmen der Neukonzipierung der 

gymnasialen Oberstufe wird an Gymnasien mit vertiefter Ausbildung je nach 

Vertiefungsrichtung die Anzahl der einzubringenden Kurse auf 36 bzw. 32 gesenkt.  

Frage 132: Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse haben zu dieser Idee geführt?  

Zur Anzahl von Klassenarbeiten und Klausuren in den einzelnen Klassen- bzw. 

Jahrgangsstufen sind keine wissenschaftlichen Untersuchungen bekannt.  

Bei der Anzahl der Klausuren wurde sich an der im Juni 2024 geänderten Vereinbarung 

zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe und der Abiturprüfung (Beschluss der KMK 

vom 7. Juli 1972 i. d. F. vom 6. Juni 2024) orientiert, die die Länder spätestens für den 

Abiturjahrgang 2030 umzusetzen haben. Diese regelt auch die Anzahl der verpflichtend 

zu belegenden und einzubringenden Kurshalbjahre. Für die Gymnasien mit vertiefter 

Ausbildung wurde aus pädagogischen Gründen der Spielraum der genannten 

Vereinbarung ausgenutzt. 

Frage 133: Wenn jede Klausur oder Klassenarbeit und jeder Kurs noch wichtiger 

für das Gesamtergebnis werden, ist dann eine Änderung der Wichtung der Noten 

vorgesehen, um damit tatsächlich Leistungsdruck abzumildern und nicht noch zu 

steigern? 

Die Wichtung der Bewertung der in Klassenarbeiten oder Klausuren erbrachten 

Leistungen zur Bewertung der sonstigen Leistungen ist wie bisher eine Entscheidung der 

jeweiligen Fachkonferenz. Da die Reduzierung der Anzahl der geforderten 

Leistungsnachweise sehr moderat erfolgt, ist keine neue Regelung dafür erforderlich.  

Bei der Anzahl der einzubringenden Kurse wird – wie bisher – gemäß der bundesweit 

einheitlichen Berechnung der Gesamtqualifikation der Allgemeinen Hochschulreife 

einheitlich auf die Zahl 40 Kurshalbjahre normiert.  

Keine verbalen Einschätzungen zu den Kopfnoten auf Jahreszeugnissen  

In einem Schulversuch erproben einige Schulen in der Primarstufe derzeit 

alternative Bewertungsformen in Unterrichtsfächern jenseits der Kernfächer. Nun 

wollen wir außerdem mit Blick auf die Arbeitsbelastung den Verzicht auf verbale 

Einschätzungen in den Kopfnoten für Betragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung auf 

dem Jahreszeugnis ermöglichen.  
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Frage 134: Wenn mit Blick auf die damit verbundene Arbeitsbelastung auf verbale 

Einschätzungen in den sogenannten „Kopfnoten“ verzichtet werden soll, welche 

Form der Bewertung ist stattdessen vorgesehen?  

Im Schulversuch „Alternative Bewertungsformen in der Primarstufe mit Ausnahme der 

Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht“ ist die Bewertung von Betragen, Fleiß, 

Mitarbeit und Ordnung nicht involviert. 

Die Umsetzung der Maßnahme 6. 4: Weiterentwicklung der Rückmeldung zum Arbeits- 

und Sozialverhalten (Betragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung) des Strategiepapiers 

Bildungsland Sachsen 2030 ist derzeit in Arbeit. In diesem Zusammenhang werden 

alternative Formen der Bewertung entwickelt. 

Frage 135: Wie wird dies speziell in Klasse 1 gehandhabt, wo bislang keine Noten 

erteilt werden?  

In Klassenstufe 1 erhalten die Schülerinnen und Schüler im Halbjahr eine schriftliche 

Verbaleinschätzung, die über den jeweils erreichten Entwicklungs- und Leistungsstand 

nach dem ersten Schulhalbjahr informiert. Am Ende des 1. Schuljahres erhalten die 

Schülerinnen und Schüler ein Jahreszeugnis, das den Entwicklungs- und Leistungsstand 

nach einem Schuljahr dokumentiert.  

Da in Klassenstufe 1 keine Noten erteilt werden, erfolgt auch hier die Dokumentation 

verbal. 

Verbale Einschätzungen müssen dem Ziel einer ermutigenden Erziehung dienen und 

Informationen für die Förderung der Schülerin bzw. des Schülers beinhalten. 

Diese Regelungen trifft die Schulordnung Grundschulen (SOGS) in §§ 17 ff. 

Verknüpfung von Notenverwaltung, Zeugnisdruck und Statistik  

Zur Dokumentation, für Bescheinigungen und zur pädagogischen Arbeit mit/von 

Schülerleistungen zur Halbjahresinformation und für Zeugnisse wird eine 

automatisierte Datenübergabe und -verarbeitung durch Erstellung von 

Schnittstellen zwischen SaxSVS und externen digitalen 

Notenverwaltungsprogrammen realisiert. Abschlüsse werden in die amtliche 

Schulstatistik übernommen.  

Frage 136: Ist garantiert, dass die automatisierte Datenübergabe und spätere 

Verarbeitung in den genannten Dokumenten zu jeder Zeit störungsfrei erfolgt?  

Eine hundertprozentige Verfügbarkeit und Störungsfreiheit können bei keinem IT-

Verfahren garantiert werden. Die Verfügbarkeit von SaxSVS ist in Serviceverträgen mit 
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dem Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) vereinbart. Dabei ist SaxSVS in 

die Serviceklasse B „Wichtige IT-Verfahren“ eingeordnet. Serviceklasse B bedeutet bei 

betriebsverhindernden Störungen eine Wiederherstellungszeit von 9 Stunden. Zudem 

werden IT-Infrastruktur und IT-Verfahren beim SID jeden zweiten Freitag im Monat ab 13 

Uhr gewartet. Der SID prüft derzeit, ob durch einen Umzug des Schulmoduls von SaxSVS 

auf eine andere Plattform die Verfügbarkeit der Anwendung bzgl. dieses 

Wartungsfensters noch weiter verbessert werden kann. Auf die Verfügbarkeit von 

Anwendungen kommerzieller Anbieter für digitale Notenverwaltung auf der Gegenseite 

der Schnittstelle hat der Freistaat Sachsen keinen Einfluss. 

Frage 137: Bis wann werden die für diese Pläne nötigen Standards in der 

Digitalisierung an Schulen vollumfänglich erreicht sein?  

Die Schnittstelle zu digitalen Notenverwaltungen ist bereits in der Entwicklung und es 

werden derzeit Tests der Schnittstelle mit dem an sächsischen Schulen am meisten 

verbreiteten kommerziellen Anbieter beste.schule (Zugriff am 27. November 2025) 

vorbereitet. Sollten diese erfolgreich verlaufen, kann die Schnittstelle zum Beginn des 

Kalenderjahres 2026 mit diesem Anbieter in Betrieb gehen. Anderen kommerziellen 

Anbietern wird die Schnittstellenbeschreibung zur Verfügung gestellt, damit diese 

ebenfalls Lösungen zur Datenübergabe in Richtung SaxSVS in ihre Softwareprodukte 

integrieren können. 

Frage 138: Wann werden diese neuen digitalen Verwaltungsinstrumente für die 

Schulen transparent vorgestellt?  

Änderungen in der Schulverwaltungssoftware SaxSVS werden über 

Updateinformationen im Bereich „Aktuelles“ des Schulmoduls bekanntgegeben und auf 

der Internetpräsenz von SaxSVS im Handbuch erklärt. Parallel dazu bieten die 

Schulmultiplikatoren von SaxSVS für interessierte Schulen Schulungen an. Eine 

sachsenweite Vorstellung ist wegen des geringen Umfangs der Änderungen und des 

differenzierten Interesses der Schulen nicht vorgesehen. 

Frage 139: Welcher Schulungsaufwand für die einzelne Lehrkraft ist erforderlich, 

damit sie das Handling dieser Verwaltungsprozesse beherrscht?  

Die für die Lehrkräfte sichtbaren Änderungen in SaxSVS umfassen zwei Schalter für den 

Import und den Export der Noten sowie eine Auswahl des von der Schule genutzten 

kommerziellen Softwareanbieters. Die Demonstration der Funktion kann durch einen 

geschulten Multiplikator immer für das ganze Kollegium der Schule erfolgen und dauert 

maximal 30 Minuten. 
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Ergänzende Fragen zum Komplex Lehrergesundheit:  

Frage 140: Sind zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung an jeder Schule 

konkrete Maßnahmen und Personalressourcen zur Gesunderhaltung der 

Lehrkräfte vorgesehen und wenn ja, welche und wie werden diese finanziert?  

Lehrkräften an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen werden zahlreiche 

verschiedene Präventionsangebote bzw. Angebote zur betrieblichen 

Gesundheitsförderung unterbreitet. 

Arbeitsmedizinische Vorsorgen sind Teil der arbeitsmedizinischen 

Präventionsmaßnahmen in den Schulen. Die Arbeitsmedizinische Vorsorge kann den 

Beschäftigten als Wunschvorsorge ermöglicht oder als Angebotsvorsorge angeboten 

werden. Im Rahmen der allgemeinen Wunschvorsorge können die Beschäftigten auf 

Wunsch u. a. ihr psychisches Befinden in Bezug auf ihre Arbeitssituation auf der 

Grundlage standardisierter Verfahren mit der Betriebsärztin bzw. dem Betriebsarzt 

besprechen. Stellt die Betriebsärztin bzw. der Betriebsarzt fest, dass psychologischer 

Beratungsbedarf über das Angebot dieser Vorsorge hinaus besteht, so wird die jeweilige 

Person auf die Möglichkeit eines separaten psychologischen Beratungsgesprächs mit 

Arbeitspsychologen hingewiesen. Die Annahme dieses Angebots ist freiwillig. Diese 

Beratungsgespräche werden ausschließlich von Psychologinnen bzw. Psychologen 

durchgeführt. Diese sind bei den kooperierenden arbeitsmedizinischen bzw. 

psychologischen Diensten angestellt und unterliegen der Schweigepflicht. Die 

psychologischen Beratungsgespräche können und sollen keine Psychotherapie 

ersetzen, sind jedoch eine kurzfristig durchführbare Unterstützungsmöglichkeit. 

Als weitere Präventionsmaßnahme finden regelmäßige Begehungen der Schulen statt. 

Im Rahmen von Begehungen durch die Betriebsärzte bzw. Arbeitspsychologen werden 

der arbeitsmedizinische Teil der Gefährdungsbeurteilung sowie die Beurteilung der 

psychischen Belastungen vorgenommen, dokumentiert und mit den Schulleitungen 

ausgewertet. Die sicherheitstechnische Betreuung wird durch Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit gewährleistet, welche die Gefährdungsbeurteilung auf 

sicherheitstechnischer Basis erstellen. Diese dienen der Sicherheit der Beschäftigten 

(sowie Schülerinnen und Schüler), der Vermeidung von Unfällen und arbeitsbedingten 

Erkrankungen von Beschäftigten. Gesundheitsgefahren werden aufgedeckt, reduziert 

und im besten Fall ganz abgestellt. 

Direkt an den Schulen könnten zudem eigenverantwortlich Präventionsmaßnahmen bzw. 

Angebote der Betrieblichen Gesundheitsförderung durchgeführt werden. Entsprechend 

den Verwendungsmöglichkeiten können diese über das Schulbudget finanziert werden. 
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Unabhängig vom Schulbudget wird das „Mindful Teachers Program“ (MTP) im laufenden 

Schuljahr fortgesetzt und für 30 Schulen angeboten, so dass an diesen 

Achtsamkeitskurse in jeweils 12 Kurseinheiten durchgeführt werden können. 

Neben dem Schulbudget erfolgt die Finanzierung der o. g. Maßnahmen bzw. Angebote 

aus Kapitel 05 02 Titel 443 01 und 546 06. 

Frage 141: Plant die Staatsregierung Zielmarken für die Reduktion von 

Krankheitsausfällen durch Gesundheitsmaßnahmen festzulegen und den Erfolg 

der Maßnahmen bis 2030 zu überprüfen und wenn ja welche, wenn nein warum 

nicht?  

Zielmarken für die Reduktion von Krankheitsausfällen sind nicht geplant. Eine feste 

Zielmarke wird als nicht sinnvoll erachtet, da Erkrankungen nicht steuerbar sowie nur 

begrenzt beeinflussbar sind und auch von externen Faktoren abhängen (z. B. 

Grippewellen, Pandemien, persönliche Lebensumstände, Altersstruktur). Solche 

Vorgaben bergen die Gefahr, Druck und Fehlanreize zu erzeugen, wodurch Beschäftigte 

trotz Krankheit zur Arbeit kommen (Präsentismus). 

Frage 142: Welche perspektivischen Maßnahmen zur Erhaltung der psychischen 

Gesundheit der Lehrkräfte gibt es, etwa um verbale oder sogar körperliche Gewalt 

sowie Mobbing gegen Lehrkräfte gezielt zu unterbinden?  

Unterrichtsstörungen sind ein wesentlicher Stressfaktor für Lehrkräfte, da dann die 

notwendige Kooperation im Unterricht nicht gelingt. Schulleitungen haben die 

Möglichkeit, im Unterstützungssystem (USYS) tätige Personen wie Trainer für 

Unterrichtsentwicklung, Regionalbegleiter Schulmediation, Demokratiepädagogen oder 

Supervisoren über die Koordinatoren USYS anzufordern.  

Des Weiteren werden Schulen dahingehend beraten, die Themen Gewalt und Mobbing 

systemisch zu betrachten und Lösungen im Rahmen von Schulentwicklung zu finden. 

Mit geeigneten Lebenskompetenzprogrammen wie „MindMatters“, „Gemeinsam Klasse 

sein“ oder „Eigenständig werden“ soll ein unterstützendes Schulklima durch eine Kultur 

der gegenseitigen Wertschätzung und Offenheit entstehen. 

Auf dem Wegweiser „grüne Liste Prävention“ sind weitere evaluierte Programme nach 

dem Prinzip von Risiko- und Schutzfaktoren veröffentlicht. 

Durch das sachsenweit etablierte Arbeitsprinzip „PiT – Prävention im Team“ sind 

regionale Unterstützungsangebote verfügbar und können von Lehrkräften abgerufen 

werden. 
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Die Referenten Gesundheitsförderung und Prävention stehen den Schulen bei Bedarf zu 

den genannten Angeboten beratend zur Verfügung. 

Frage 143: Wie bewertet die Staatsregierung die Einschätzung, dass die 

Umsetzung des Maßnahmenpapiers in der jetzigen Form den Lehrermangel nicht 

behebt, sondern durch Überlastung, Frühverrentung und sinkende Attraktivität 

des Lehrerberufs weiter verschärft wird? 

Es ist nicht Aufgabe der Staatsregierung, im Rahmen der Beantwortung einer 

parlamentarischer Anfrage Hypothesen des Fragestellers zu bewerten. Nach aktuellen 

Kenndaten hat sich die Unterrichtsversorgung an den Schulen im Freistaat Sachsen 

durch das Maßnahmenpaket verbessert. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Conrad Clemens 

Anlagen 
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Anlage F3 zur Drs. 8/4516

lfd. 

Nr. Maßnahme Beschreibung

geschätzter Gewinn an 

Arbeitsvermögen im SJ 

2025/2026 in VZÄ

01 Altersermäßigung
Änderung der AE in Modell 60(1)-62(2)-64(3)-

66(4) mit Übergangsregelung zur 

Besitzstandswahrung ab 1.8.2025 130

02 Minderung K6/K9

Umwandlung der Minderung in ein 

schulisches Budgetmodell für schulbezogene 

Anrechnungen mit dem Faktor 0,1 UE je SuS 

der SekII der Gymnasien und beruflichen 

Gymnasien 75

03 Fachberater Festlegung :  4 statt 6 UE personenbezogene 

Anrechnungen 60

04 Migrationserlass 1

strikte Umsetzung der Mindestschülerzahl 

(13) für Bildung von Vorbereitungsklassen 

und Zuweisung von DaZ-Stunden nach Anzahl 

SuS in Klassen und Gruppen 100

05 Migrationserlass 2 Beenden der Förderung von DAZ-3 nach 5 

Jahren DAZ-3 100

06 Lehrerausbildung Verringerung der Absenkung 

Regelstundenmaß bei HAL/FAL/SR 82,7

07 GTA-Koordinator
Übernahme der Aufgabe des GTA-

Koordninators durch Assistent an Schulen mit 

Assistenten 48

08
schulbezogene 

Anrechnungen (sbA)
Kürzung der gesamten Zuweisung um 10%

150

09
Reduzierung AO in 

Verwaltung alle AO an SMK und LaSuB sind auf 

Notwendigkeit zu prüfen 10

756

Planung der Maßnahmen zur Verbesserung der Unterrichtsabsicherung ab SJ 

2025/2026
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1 Einleitung 

Die Diskussion über eine stärkere Praxisorientierung im Lehramtsstudium ist nicht neu – und 

dennoch angesichts aktueller Herausforderungen im Bildungssystem erneut von hoher Rele-

vanz (Terhart, 2011). Insbesondere in einigen ländlichen Regionen zeigt sich eine angespannte 

Situation hinsichtlich der Unterrichtsversorgung. In vielen Bundesländern wird dieser Proble-

matik unter anderem durch den frühzeitigen Einsatz von Lehramtsstudierenden in der schuli-

schen Praxis begegnet – oft bereits während ihres Studiums (Simonis & Klomfaß, 2023). Fra-

gen zur Ausgestaltung von Praxisphasen im Lehramtsstudium sind im wissenschaftlichen Dis-

kurs seit Jahren präsent. Schulpraktika gelten einerseits als zentral zur Förderung von Unter-

richts- und Schulkompetenzen, andererseits sollen sie sinnstiftend für das Studium sein und 

dessen Verlauf nicht beeinträchtigen. Im Fokus aktueller Forschung stehen häufig die Effekte 

von Schulpraktika auf die Entwicklung einer professionellen Haltung, die Ausgestaltung der 

Lehrerrolle sowie die wahrgenommene Sinnhaftigkeit der schulpraktischen Erfahrungen 

(Terhart, 2011; Gröschner et.al., 2015). Der vorliegende Beitrag widmet sich in explorativer 

Weise ersten Erkenntnissen eines Vergleichs zwischen einem klassischen vierwöchigen Block-

praktikum und dem neuen, semesterbegleitenden Langzeitpraktikum. 

In der Technischen Universität Dresden wurde das Projekt „Alternatives Lehramtspraktikum“ 

entwickelt. Es zielt darauf ab, angehende Lehrkräfte bereits im dritten Fachsemester in ein in-

tensives, praxisbegleitendes Schulpraktikum zu integrieren. Dabei betreuen jeweils vier Studie-

rende über einen Zeitraum von ca. 28 Wochen gemeinsam eine feste Schulklasse an einem 

bestimmten Wochentag. An diesem Tag übernehmen sie die Verantwortung für insgesamt 

sechs Unterrichtsstunden – den sogenannten „Lerntag“. Dies weicht von dem aktuell in Sachsen 

gültigen Praktikum im Block innerhalb von 4 Wochen in der vorlesungsfreien Zeit ab. Durch 

die kontinuierliche, langfristige Praxis im Vergleich zum Blockpraktikum werden gezielt pro-

fessionelle Handlungskompetenzen aufgebaut (vgl. Herzog, 2011). 
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Unterstützt werden die Studierenden vor Ort von sogenannten Seniormentor:innen – pensio-

nierten Lehrkräften der jeweiligen Schulen. Diese übernehmen organisatorische Aufgaben, leis-

ten Unterstützung bei kleineren medizinischen Vorfällen und stehen den Studierenden bei her-

ausfordernden Situationen im Umgang mit Schüler:innen beratend zur Seite (Langner & Kuritz, 

2024). Die Reflexion des Tages erfolgt gemeinsam mit den Seniormentor:innen oder auch mit 

den universitären Dozent:innen, wobei es weniger darum geht, gezielte Ratschläge und Praxis-

tipps zu vermitteln, als über das eigene Handeln zu sprechen und mögliche Lösungen für Her-

ausforderungen u.a. auch in theoretischen Modellen kennenzulernen. Diese Form der Praxisre-

flexion gilt als zentrales Element professioneller Entwicklung (Helsper, 2001). 

Die Dozent:innen der Universität begleiten die Studierenden nicht nur mit Reflexionsformaten, 

sondern unterstützen in der inhaltlichen und organisatorischen Durchführung der Lernbeglei-

tung der Schüler:innen. Sie stehen den Studierenden insbesondere in der Anfangsphase unter-

stützend zur Seite, sowohl durch Besuche vor Ort als auch durch intensive Reflexionsgesprä-

che, die Theorie und Praxis miteinander verbinden. Ergänzt wird die Betreuung durch das For-

mat der Kollegialen Fallberatung (KFB), dass in der Lehrerbildung als wirkungsvolles Instru-

ment zur Förderung professioneller Urteilsfähigkeit gilt. 

Im regulären Studienverlauf an der TU Dresden absolvieren Lehramtsstudierende zwei schul-

praktische Übungen (SPÜ) in ihren Fächern sowie drei Blockpraktika mit einem Umfang von 

jeweils etwa vier Wochen – sowohl in den Fächern als auch in den Bildungswissenschaften. 

Das Projekt „Alternatives Lehramtspraktikum“ nutzt aktuell das bildungswissenschaftliche 

Praktikum (3. Fachsemester). Es bietet die Möglichkeit, den Fokus weniger auf klassischen 

Fachunterricht, sondern stärker auf den Aufbau tragfähiger Lehr-Lern-Beziehungen sowie auf 

allgemein-didaktische Prinzipien zu legen (Meyer, 2010). 

Im Rahmen des alternativen Formats steht nicht das einzelne Unterrichtsfach für ein oder zwei 

Schulstunden im Vordergrund, sondern die Gestaltung eines ganzheitlichen Lerntages. Dieser 

umfasst die Einführung und Nutzung eines Lerntagebuchs durch die Schüler:innen sowie das 

Üben grundlegender mathematischer und sprachlicher Kompetenzen (Deutsch und Englisch) 

in Kleingruppen mit maximal sieben Schüler:innen. Ergänzend zu diesen Übungsphasen 

kommt projektorientiertes Lernen zum Einsatz, das sich aus den Bedürfnissen der jeweiligen 5. 

Klassen sowie den Kompetenzen der begleitenden Studierenden heraus entwickelt (Gudjons, 

2014). 

Im Schuljahr 2024/25 wurde dieses Format erstmals implementiert und soll im kommenden 

Schuljahr weiter ausgebaut werden. Eine zentrale Herausforderung besteht in der Sorge von 

Ministerien vor einer potenziellen Überlastung der Studierenden, die sich unter anderem in ei-

ner erhöhten Studienabbruchquote oder einer signifikanten Verlängerung der Studiendauer nie-

derschlagen könnte. Diese Überlastung wird antizipiert aufgrund des Praktikums in der Vorle-

sungszeit und aufgrund von deutlich stärkerer Lehrtätigkeit der Studierenden anstatt Hospita-

tion. Um diesen Risiken zu begegnen, wurde eine begleitende, explorative Evaluation initiiert, 

deren Ziele die Überprüfung dieser Annahmen und die Wirkung des Praktikums auf die Stu-

dierenden beinhalten und die erste Erkenntnisse zur Erprobung des neuen Formats erzeugt, die 

eine Adaption der erneuten Durchführung des Projektes im Schuljahr 2025/26 ermöglicht. Da-

bei spielt wie einführend bereits formuliert die Wahrnehmung der Relation von Theorie und 

Praxis bei den Studierenden eine bedeutende Rolle, dies es noch besser zu verstehen gilt.  
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Die Evaluation folgt dem Prinzip der Triangulation (Flick, 2011) und berücksichtigt unter-

schiedliche Datenquellen sowie Perspektiven – qualitative Interviews, standardisierte Befra-

gungen und Gruppengespräche. Ziel ist es, ein differenziertes Bild von Belastung, Kompetenz-

zuwachs und subjektiver Wahrnehmung des Praktikums zu zeichnen. Die dazu befragten Stu-

dierenden befinden sich im Durchschnitt im gleichen Studienabschnitt (3. Fachsemester), so-

dass vergleichbare Voraussetzungen angenommen werden können. 

Im Folgenden werden die eingesetzten Erhebungsmethoden kurz skizziert. Anschließend er-

folgt eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse, die abschließend kritisch diskutiert werden. 

2 Fragestellung und Ziel der Evaluation 

Im Schuljahr 2024/25 wurde an vier Oberschulen in Ostsachsen das Pilotprojekt mit insgesamt 

44 Lehramtsstudierenden durchgeführt. Ziel war es, neue Formate der schulpraktischen Beglei-

tung zu erproben und deren Auswirkungen auf die Professionalisierung (Combe & Helsper, 

2002) angehender Lehrkräfte zu untersuchen. Besonders im Fokus standen dabei die Wahrneh-

mung der Belastung durch unterschiedlich auftretende Herausforderungen, des Praktikums und 

der Entwicklung der Unterrichtskompetenz durch die Studierenden, die mit einem langfristigen, 

semesterbegleitenden Praxiseinsatz verbunden sein könnten (vgl. Brouwer & Korthagen, 2005, 

Terhart et.al., 2016). Aus diesen Überlegungen ergeben sich drei zentrale Zielsetzungen der 

Evaluation: 

Erfassung des Belastungserlebens: Zum einen wurde untersucht, in welchem Ausmaß die 

Studierenden die wöchentliche Praxisphase als belastend empfinden und ob daraus mögliche 

negative Effekte resultieren könnten – etwa eine erhöhte Studienabbruchquote oder eine Studi-

enzeitverlängerung. In diesem Zusammenhang wurden die Studierenden sowohl zu ihrem Be-

lastungserleben im Praktikum als auch zu den Anforderungen im parallellaufenden Studium 

befragt. Die theoretische Grundlage für diese Fragestellung liefert unter anderem das transakti-

onale Stressmodell nach Lazarus und Folkmann (1984), das in der Lehrerbildungsforschung 

häufig zur Analyse von Belastungsprozessen herangezogen wird. 

Analyse der Wirksamkeit des Langzeitpraktikums: Die Wirksamkeit des semesterbeglei-

tenden Praktikums wurde multiperspektivisch erfasst: Zum einen erfolgte dies durch eine Be-

fragung der teilnehmenden Studierenden zu ihren Erfahrungen sowie zur Entwicklung ihrer 

Selbstwirksamkeitserwartung (Schwarzer & Jerusalem, 2002). Die Bedeutung von Selbstwirk-

samkeit für die Entwicklung professioneller Handlungskompetenz ist in der Lehrerbildungsfor-

schung belegt (Baumert & Kunter, 2006). Zum anderen wurden auch die betreuenden Lehr-

kräfte an den Schulen einbezogen, um deren Einschätzung zur Unterrichtskompetenz und zum 

Entwicklungspotenzial der Studierenden zu erhalten. 

Identifikation von Herausforderungen im Projektverlauf, die zur Belastung führen kön-

nen: Darüber hinaus wurden alle beteiligten Akteursgruppen – Studierende, Seniormentor:in-

nen, Schulleitungen und schulische Lehrkräfte – nach wahrgenommenen Herausforderungen in 

der Umsetzung des Projekts befragt. Ziel war es, aus diesen Rückmeldungen konkrete Ansätze 

für eine Optimierung der nächsten Projektphase abzuleiten. Partizipative Ansätze in der Evalu-

ation gelten dabei als besonders geeignet, praxisnahe und anschlussfähige Erkenntnisse zu ge-

nerieren (vgl. Patton, 2005). 
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Identifikation von unterstützenden Faktoren in der Umsetzung des Praktikums sowohl in 

Schule als auch durch Hochschule: In den Gruppengesprächen wurden die Studierenden be-

fragt, welche inhaltlichen und methodischen Elemente sie bei der Lernbegleitung unterstützt 

haben wie auch welche organisatorischen Strukturen. Die Nutzung digitaler Werkzeuge nahm 

dabei eine eigenständige Befragung ein.  

Theorie-Praxis-Relation: Ein zentrales Erkenntnisinteresse bestand zudem darin, aus den 

Rückmeldungen der Studierenden Rückschlüsse auf das Verhältnis von Theorie und Praxis in-

nerhalb des alternativen Praktikumsformats zu ziehen. Die Wahrnehmung der Studierenden von 

der Passung zwischen theoretischen Ausbildungsinhalten und praktischen Anforderungen in 

der Schule ist ein wiederkehrender Befund in der Lehrerbildungsforschung und gilt als zentrales 

Kriterium für gelingende Professionalisierungsprozesse (vgl. Cramer & Dahlmann, 2019). 

Zur besseren Kontextualisierung der Ergebnisse wurde bei Teilen der Datenerhebung eine Ver-

gleichsgruppe in die Untersuchung einbezogen. Diese bestand aus Lehramtsstudierenden, die 

im entsprechendem Zeitraum ein klassisches vierwöchiges Blockpraktikum absolviert hatten. 

So konnten Unterschiede im Belastungserleben, in der wahrgenommenen Wirksamkeit sowie 

im Theorie-Praxis-Verhältnis systematisch herausgearbeitet werden.  

3 Methoden 

Zur Erhebung der Perspektiven der Lehramtsstudierenden wurde ein Onlinefragebogen einge-

setzt, der sowohl standardisierte Skalen als auch eigens entwickelte Items enthielt. Zur Erfas-

sung des Selbstwirksamkeitserlebens wurde die Skala von Jerusalem und Schwarzer (1999) 

verwendet, während das Belastungserleben differenziert nach Studium und Praktikum mithilfe 

einer adaptierten Version der Skala von Weyer et.al. (1997) erfasst wurde. Ergänzend wurden 

neu entwickelte Fragen zu spezifischen Herausforderungen im Kontext des Praktikums und des 

Studiums integriert, um situative und subjektive Belastungsfaktoren differenzierter abbilden zu 

können (vgl. Belastungserleben bei König & Rothland, 2018). 

Der Fragebogen wurde an zwei Gruppen von Lehramtsstudierenden (beides Vollerhebungen) 

verteilt: zum einen an Studierende, die im März 2025 ihr reguläres vierwöchiges Blockprakti-

kum absolvierten (N = 74; Rücklaufquote 90%), zum anderen an Studierende, die seit Oktober 

2024 ein semesterbegleitendes Praktikum mit wöchentlichem Schultag durchführten (N = 38, 

Rücklaufquote 86%). Aufgrund des begrenzten Stichprobenumfangs erfolgte die Auswertung 

der quantitativen Daten ausschließlich deskriptiv. Die beiden offenen Fragen im Fragebogen 

wurden einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) unterzogen. 

Zur Ergänzung der quantitativen Erhebung wurden darüber hinaus vier Gruppendiskussionen 

mit den semesterbegleitend eingesetzten Studierenden durchgeführt. Diese fanden jeweils im 

Rahmen der schulbezogenen Teams (jeweils 3-4 Studierende pro Klasse) statt und zielten da-

rauf ab, retrospektive Einschätzungen zu den vergangenen 20 Wochen Praktikum zu gewinnen 

(gesamt Praktikum 26 bzw. 27 Wochen je nach Einsatzschule). Der Fokus lag insbesondere auf 

der Frage, welche Aspekte der Projektgestaltung aus Sicht der Studierenden für sie herausfor-

dernd und welche unterstützend waren, aber auch welche digitalen Werkzeuge sie in der Lern-

begleitung der Schüler:innen genutzt haben. Die Gruppengespräche wurden vollständig trans-

kribiert und anschließend ebenfalls mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) 

ausgewertet. 
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Zur Gewinnung einer mehrperspektivischen Sichtweise wurden zudem schulische Akteur:in-

nen der vier beteiligten Schulen, die direkt mit den Studierenden vor Ort in Kontakt standen, 

befragt, ebenfalls mit einem Fragebogen, der sowohl aus Fragen mit 4er-Likert-Skala als auch 

offenen Fragen bestand. Die Themen des Fragebogens umfassen neben den Herausforderungen 

und auch unterstützenden Aspekten für die Studierenden und der Einschätzung der Kompeten-

zentwicklung der Studierenden auch die Wahrnehmung der Schule hinsichtlich der Projektwir-

kung auf Schüler:innen und Lehrkräfte. Für die Fortführung des Projektes ist zudem relevant, 

was die Schulen nach eigener Einschätzung in der Projektdurchführung herausgefordert hat und 

was unterstützt. Möglicherweise kann in einer Projektfortführung hier angepasst werden. Bei 

der Erstellung des Fragebogens konnte auf keine bestehenden Skalen zurückgegriffen werden 

(vgl. Flick, 2010). 

 

 Fragebogen Gruppengespräche  

Studierende des se-

mesterbegleitenden 

Praktikums 

- Belastungserleben 

- Tätigkeiten im Praktikum 

- Selbstwirksamkeit 

- unterstützende und heraus-

fordernde Faktoren bei der 

inhaltlichen und organisa-

tionalen Projektdurchfüh-

rung 

- Nutzung digitaler Werk-

zeuge 

Studierende des 

Blockpraktikum 

- Belastungserleben 

- Tätigkeiten im Praktikum 

- Selbstwirksamkeit 

 

Lehrer und Schüler 

der Schulen des se-

mesterbegleitenden 

Praktikum 

- Kompetenzerwerb Studierende 

- Wahrnehmung des Studenten-

einsatzes von Kollegium,  

Eltern und Schüler:innen 

- Herausforderungen bei  

Projektumsetzung 

- Gelingensfaktoren für Projekt-

durchführung 

- Praxiszeugnis an die Studie-

renden 

 

Tab. 1 Erhebungsmethoden und Zielsetzung der Datenerhebung nach Akteursgruppe, Ergebnisdarstellung  

4 Ergebnisse 

4.1 Befragung der Studierenden  

Die Befragung der Studierenden im Blockpraktikum erfolgte wenige Tage nach Abschluss ihres 

Praktikums (März 2025). Die Erhebung bei den Studierenden im semesterbegleitenden Prakti-

kum fand hingegen etwa zwischen dem 20. und 23. Einsatztag statt, also noch vor dem voll-

ständigen Abschluss ihres Praktikums nach insgesamt 27 Einsatztagen. Die Datenauswertung 

erfolgte mittels deskriptiver Statistik und ist in ihrer Aussagekraft derzeit als erste Tendenz zu 

interpretieren (Cohen, 1988). 
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Die beiden im Folgenden zu vergleichenden Gruppen unterscheiden sich sowohl hinsichtlich 

der Zusammensetzung ihres Studienganges als auch in Bezug auf das Fachsemester (FS). Die 

Studierenden im semesterbegleitenden Blockpraktikum befinden sich im Durchschnitt im glei-

chen Semester wie die Studierenden im klassischen Blockpraktikum.  

Der größte Anteil der Studierenden im klassischen Blockpraktikum sind Studierende des Lehr-

amts Oberschule. Der Grund dafür ist der einfachere Feldzugang im Vergleich zum Lehramt 

Gymnasium. Beim semesterbegleitenden Blockpraktikum besteht die Gruppe aus 53% Studie-

rende des Lehramts Gymnasium (N = 20), 32% des Lehramts Oberschule (N = 12) und 16% 

des Lehramts Grundschule (N = 6) (vgl. Abb. 1). Einsatzort im semesterbegleitenden Block-

praktikum waren ausschließlich Oberschulen. Im klassischen Blockpraktikum dürfen sich Stu-

dierende die Schulen selbst wählen, so dass von der Grundschule bis zur Gemeinschaftsschule 

und auch einer Berufsschule alle Schulformen vertreten sind (Abb. 2).  

 

 
Abb. 1 Studierende nach Studiengang 

 

 

 
 

Abb. 2 Besuchte Schulformen beim Blockprakti-

kum 

 

Selbstwirksamkeitsempfinden 

Zur Erfassung des Selbstwirksamkeitserlebens wurde die Skala zur Allgemeinen Selbstwirk-

samkeit von Jerusalem und Schwarzer (1999) eingesetzt. Nicht alle Items sind zwischen den 

beiden benannten Gruppen different (Abb. 3), aber beispielsweise jenes, dass „sich bei Wider-

ständen Wege auftun werden“ wie auch, dass „schwierige Probleme lösbar sind, wenn ich mich 

bemühe“. Die Studierenden im semesterbegleitenden Praktikum („stimmt eher“ 65% und 

„stimmt genau“ 35%) sind von ihren Fähigkeiten, aufkommende Probleme zu lösen, überzeug-

ter als die Studierenden im Blockpraktikum („stimmt eher“ 65% und „stimmt genau“ 23%). 

Ähnliches zeigt sich beim Umgang mit überraschenden oder unerwarteten Situationen. In der 

Konsequenz formulieren die Studierenden aus dem semesterbegleitenden Praktikum, dass sie 

neuen Situationen entspannt entgegentreten.  

Grundschule

Oberschule

»1%
Blockpraktikum

14%

69%

Gymnasium < I
Berufsschule

Gemeinschaftsschule A 3o/o
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Abb. 3 Selbstwirksamkeit (Skala Jerusalem und Schwarzer, 1999) 

 

Tab. 2 T-Test-Prüfung Selbstwirksamkeit (Skala Jerusalem und Schwarzer, 1999) 

Drei Items der Skala, die hier nicht aufgezeigt sind, ergaben keine signifikanten Differenzen 

zwischen den beiden Gruppen. Der Vergleich der Mittelwerte der Skala zwischen den beiden 

Gruppen unterscheidet sich signifikant (p = 0,0037), der Cronbach`s Alpha der Gesamtskala 

liegt bei 0,86.  

Belastungserleben 

Zur Erfassung des Belastungserlebens wurde die Skala von Weyer et al. (1997) zur Arbeits- 

und Berufsbelastung adaptiert, sowohl für das Studium als auch für das Praktikum angepasst 

und für beides jeweils abgefragt. Vor allem hinsichtlich der Zufriedenheit mit der Praxis besteht 

zwischen den beiden Gruppen bei 10 Fragen ein relativ ähnliches Antwortverhalten, z.B. „Ich 

bräuchte mehr Pausen.“ oder „Ich arbeite unter starkem Zeitdruck.“ oder auch „Ich fühle mich 

oft abgehetzt im Praktikum.“ Dies betrifft die Einschätzung des Arbeitsaufwandes hinsichtlich 

der notwendig durchzuführenden Unterrichtsplanung für das Praktikum und der notwendigen 

Absprachen mit schulischen Akteuren. Die einzige Differenz gibt es hinsichtlich des Aufwan-

des, zur Schule zu fahren, da die Schulen für das semesterbegleitende Praktikum in der ländli-

chen Region ca. 80-100 km vom Studienort Dresden entfernt lagen. Die Schulen für das Block-

praktikum hingegen konnten sich die Studierende selbst suchen, vor allem auch im eigenen 

Nahraum. 

Block SB Block SB Block SB Block SB Block SB Block SB Block SB

MW 3,01 3,26 3,06 3,34 2,51 2,77 2,96 3,14 2,74 3,06 2,59 3,58 2,79 3,14

V 0,37 0,20 0,48 0,23 0,49 0,18 0,28 0,24 0,41 0,35 0,72 0,31 0,43 0,24

N 68 35 67 35 68 35 69 35 68 35 69 36 68 35

P

Cohen s̀ -0,57-0,43 -0,45 -0,41 -0,36 -0,51 -0,61

Item 6 Item 7

2,37E-02 1,80E-02 2,34E-02 7,96E-02 1,29E-02 2,77E-03 3,33E-03

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5

Blockpraktikum SemesterbegleitendesPraktikum

Wenn sich Widerstände
auftun, finde ich Mittel und

Wege, für mich. (1)
Die Lösung schwieriger Probleme

71% 29%

gelingt mir immer,
wenn ich mich darum bemühe. 65% 35%

(2)
In unerwarteten Situationen

weiß ich immer,
wie ich mich verhalten soll. 21% 79%

(3)
Auch bei überraschenden Ereignissen

glaube ich, dass ich gut :
mit ihnen zurechtkommen kann.

74% 24%

(4)
Schwierigkeiten sehe ich gelassen

entgegen, weil ich meinen Fähigkeiten
immer vertrauen kann.

15% 62% 24%

(5)
Wenn eine neue Sache auf 15%
mich zukommt, weiß ich,

wie ich damit umgehen kann.
73% 12%

(6)
Wenn ein Problem auftaucht,

kann ich es aus eigener
Kraft meistem.

9% 74% 18%

(7)
stimmt nicht stimmt kaum stimmt eher ^B stimmt genau
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Bezüglich der durch die Studierenden eingeschätzten Belastung zeigt sich zwischen den beiden 

Gruppen keine signifikante Differenz. So bestimmen die beiden Gruppen ihre Erschöpfung 

nach einem Praktikumstag und auch die mit dem Praktikum einhergehenden Herausforderun-

gen sehr ähnlich, z.B. „Abends nach einem Tag in der Schule bin ich erschöpft.“ (MW Gruppe 

Block = 1,94 und MW Gruppe Semesterbegl. = 1,91). Beide Gruppen fühlen sich auch nicht 

unter Druck gesetzt oder abgehetzt durch das Praktikumsformat. Tendenziell sagt die Gruppe 

des Blockpraktikums, dass das Praktikum etwas belastender ist, wobei bei beiden Gruppen zwi-

schen 51% und 62% es als angemessen ansehen und nur 15 bis 22% es als belastend wahrneh-

men. Ähnlich sieht das Antwortverhalten hinsichtlich der Aussage „Ich habe manchmal das 

Gefühl, dass ich mit meiner Vor- und Nachbereitung des Praktikums einfach nicht mehr fertig 

werde.“ aus. Diese ähnliche Wahrnehmung der beiden Gruppen zeigt sich auch bei der Gesamt-

einschätzung der Belastung durch das Praktikum (Abb. 4). 

 

 

 

 

 

Abb. 4 Belastungserleben 

Eine in weiteren, folgenden Untersuchungen nachzugehende erste Tendenz im Datensatz, da 

ein Unterschied aber kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen besteht, zeigt sich 

hinsichtlich des wahrgenommen Zeitdrucks durch das Praktikum. Die Gruppe des semesterbe-

gleitenden Praktikums nimmt das Praktikum tendenziell entspannter wahr und fühlt sich stärker 

den Anforderungen im Praktikum gewachsen als Studierende im Blockpraktikum (siehe Abb. 

5).  

Block Semesterbegl,

Mittelwert 3,06 3,00

Varianz 0,85 0,42

N 70 38

P 7,04E-01

Wie belastendempfandenSie dasPraktikum?

Blockpraktikum Semesterbegleitend
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Abb. 5 Anforderungen des Praktikums gewachsen 

 

Zufriedenheit mit dem Praktikum 

Die Zufriedenheit der Studierenden wurde wiederum getrennt zwischen Studium und Prakti-

kum erfragt mit einer adaptierten Skala von Weyer et al. (1997). Die Ergebnisse zeigen, dass 

beide Gruppen einen ähnlichen Mehrwert in ihrem Praktikum für ihre zukünftige Berufstätig-

keit sehen. Beide Gruppen sind relativ zufrieden mit den vorgefundenen Arbeitsbedingungen 

an ihrer Schule, ähnliches gilt für das erlebte Arbeitsklima an der Schule. In beiden Gruppen 

sind die Verteilungen hinsichtlich der Einschätzung, dass ihre Tätigkeit an der Schule Spaß 

bereitet, gleich.  

Hinsichtlich der Kommunikationsstruktur an den Schulen ist die Gruppe des semesterbeglei-

tenden Praktikums etwas unzufriedener als die Gruppe des Blockpraktikums. Eine deutliche 

Differenz zwischen den Gruppen zeigt sich bei der Zufriedenheit, etwas an Schule mitzugestal-

ten. Hier ist der Anteil der Studierende, die dem „voll zustimmen“ in der Gruppe des semester-

begleitenden Praktikums doppelt so groß wie in der Gruppe des Blockpraktikums (vgl. Abb. 

6). Der Unterschied zwischen den Gruppen ist hochsignifikant (p-Wert = 0,000000445) und es 

liegt hier ein sehr starker Effekt vor. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6 Zufriedenheit mit Gestaltungsmöglichkeit im Praktikum 

Block Semesterbegl,

Mittelwert 3,14 3,26

Varianz 0,65 0,49

N 70 35

P

Cohen s̀ d

4,56E-01

0,15

Block Semesterbegl,

Mittelwert 1,71 1,14

Varianz 0,54 0,12

N 68 37

P

Cohen s̀ d

4,45E-07

1

Manchmal fühle ich mich denAnforderungen, die die Tätigkeit an der
Schulean mich stellt, nicht gewachsen.

Blockpraktikum Semesterbegleitend

Ich bin zufrieden mit meinenMöglichkeiten, Ideen zur Gestaltungvon
Unterricht einzubringen.

Blockpraktikum Semesterbegleitend
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Wirksamkeitserfahrung im Praktikum 

Die Studierenden wurden zu ihrer Selbstwirksamkeit bezogen auf ihr Praktikum befragt, wobei 

sich zeigt, dass vor allem die Studierenden im semesterbegleitenden Praktikum ihre Unterstüt-

zung für die Entwicklung der Schüler:innen in den Schulen als wichtig wahrgenommen haben 

und einschätzen (Abb. 7).  

 

Abb. 7 Praktikumseinsatz 

 

Tab. 3 T-Test zu Items des Praktikumseinsatz 

Die Studierenden der Gruppe des semesterbegleitenden Praktikums fühlen sich wirksamer als 

die Studierenden der Gruppe des Blockpraktikums (siehe die teilweise sehr starken Effekte in 

Tabelle 3). Dies zeigt sich sowohl hinsichtlich der Einschätzung „etwas geleistet zu haben an 

einem Tag im Praktikum“ als auch, dass keine Langeweile aufkam.  

Zufriedenheit mit dem Studium  

Für die Erfassung der Zufriedenheit wurde die Skala von Weyer et al. (1997) für das Lehramts-

studium adaptiert. Die Differenzen zwischen den beiden Gruppen sind bei allen Items signifi-

kant, wenn auch unterschiedlich stark signifikant (Abb. 8). Studierende der Gruppe des semes-

terbegleitenden Praktikums etwas zeigen sich mit ihrem Studium zufriedener, als die Studie-

renden der Gruppe des Blockpraktikums.  

Block Semesterbegl. Block Semesterbegl. Block Semesterbegl.

Mittelwert 3,23 3,73 1,97 1,68 2,36 1,46

Varianz 0,65 0,31 0,57 0,23 0,72 0,26

N 69 37 68 37 67 35

P

Cohen s̀ d -7,20E-01 4,70E-01 1,19E+00

Ich langweile mich oft in 

meiner schulischen 

Tätigkeit.

Nach einem Tag in der Schule, 

habe ich das Gefühl, wirklich 

etwas geleistet zu haben.

Ich denke, meine Arbeit während des 

Praktikums war für die Entwicklung 

von Schüler:innen wichtig.

1,25E-091,57E-023,35E-04

Blockpraktikum SemesterbegleiteudesPraktikum

Ich denke, meine Albeit wählend
des Praktikums war für die
Entwicklung von Schülerinnen wichtig.

Ich langweile mich oft
in meiner schulischen Tätigkeit.

Nach einem Tag in der Schule,
habe ich das Gefühl, wirklich etwas
geleistet zu haben.

H stimme voll zu Hl stimme eher zu stimme eher nicht zu
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Abb. 8 Zufriedenheit im Studium 

 

Tab. 4 T-Test zur Zufriedenheit im Studium 

Die gleiche deutliche Differenz zwischen den Gruppen besteht bei der Zufriedenheit mit dem 

eigenen Berufswunsch (vgl. Abb. 9).  

 

 

 

 

 

Abb. 9 Zufriedenheit Berufswunsch 

Einschätzung Kompetenzerprobung 

Die Studierenden wurden zudem befragt, wie häufig sie folgende Kompetenzen während des 

Praktikums erproben konnten (Abb. 10). 

Block Semesterbegl. Block Semesterbegl. Block Semesterbegl.

Mittelwert 2,22 1,83 3,29 3,57 2,22 1,89

Varianz 0,53 0,44 0,65 0,37 0,57 0,40

N 68 35 69 35 67 35

P

Cohen s̀ d

Ich habe einen wirklich 

interessantes Studium.

7,60E-03 0,05 0,02

5,60E-01 -0,38 0,47

Mit meinem derzeitigen 

Studium bin ich ganz 

zufrieden.

Wenn ich könnte, 

würde ich gerne das 

Studium wechseln.

Block Semesterbegl.

Mittelwert 1,45 1,19

Varianz 0,55 0,16

N 69 37

P

Cohen s̀ d

2,02E-02

0,44

Blockpraktikum SemesterbegleitendesPraktikum

7% 17% 63% 13%

48% 39% 4%
9% |

6% 23% 55% 16%

Mit meinem der¬
zeitigen Studium bin
ich ganz zufrieden.

Wenn ich könnte,
würde ich gerne
das Studium wechseln.

Ich habe ein wirklich
interessantes Studium.

stimme voll zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu

Blockpraktikum Semesterbegleitend
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Abb. 10 Häufigkeit erprobter Unterrichtskompetenzen (Legende LK = Lehrkraft; L-S = Lehrer:innen-Schüler:innen) 

 

Tab. 5 T-Test Häufigkeiten Unterrichtskompetenzen 

Es wird deutlich, dass die Kompetenzen, die in Verbindung mit der Durchführung von Unter-

richt stehen, nach Einschätzung der Studierenden in der Gruppe des semesterbegleiten Prakti-

kums deutlich häufiger durchgeführt wurden als im Blockpraktikum: Unterrichtsplanung/ Er-

arbeitung von Lernmaterial (6)/ Visualisierungen (7)/ Erprobung unterschiedlicher Unterrichts-

methoden (8) und didaktische Reduktion (9). Unterrichtsbeobachtungen und deren Reflexionen 

schätzen die Studierenden des Blockpraktikums häufiger ein, vollzogen zu haben als die Stu-

dierenden der Gruppe des semesterbegleitenden Praktikums. Besonders deutlich ist zudem die 

Differenz zwischen den beiden Gruppen hinsichtlich des Erprobens einer positiven Lehrer:in-

nen-Schüler:innen-Beziehung und eines flexiblen Handelns im Unterricht.  

Praxis-Theorie-Relation 

Die Wahrnehmung und Einschätzung der Praxis-Theorie-Relation wurde nicht direkt bei den 

Studierenden abgefragt. Es wurde jedoch nach der Einschätzung der Motivation zum Studium 

und zum Praktikum gefragt. Möglicherweise könnten die differenten Praktika hier einen Ein-

fluss leisten. Die Gruppe der Studierenden des semesterbegleitenden Praktikums zeigt tenden-

ziell eine höhere Motivation.  

Block SB Block SB Block SB Block SB Block SB Block SB Block SB Block SB Block SB Block SB Block SB

MW 3,06 3,89 3,72 2,86 2,94 3,23 3,06 2,57 2,87 2,69 2,90 3,81 2,59 3,58 2,61 3,60 2,49 3,26 3,35 3,89 2,96 3,89

V 0,52 0,15 0,41 0,48 0,50 0,53 0,64 0,61 0,89 0,87 0,65 0,16 0,72 0,31 0,95 0,54 0,67 0,55 0,67 0,10 0,76 0,10

N 70,00 37,00 69 35 69 35 69 35 68 35 69 36 69 36 69 35 63 35 69 35 68 35

P

Cohen s̀ 1,30 1,30 -1,10 -0,96 -0,79 -1,27

1,26E-10 1,04E-07 1,08E-05 6,38E-06 7,64E-12

-1,33E+00 1,30E+00 0,40 0,61 0,19

5,99E-12 4,67E-08 6,03E-02 3,93E-03 3,93E-03 9,14E-12

Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5

Blockpraktikum SemesterbegleiteudesPraktikum

31% 32% 29% 8%

36% 1%

I
44% 7%

I
25% 21%

9% 46% 32% 12%

4%
52% 35% 9%

30% 43% 21% 6%

Kooperation mit LK (5)

Erarbeitung von
Lemmaterial (6)
Erprobung von

Visualisierungen (7)
Erprobung von

Unterrichtsmethoden (8)
Didaktische
Reduktion (9)

Entwicklung positiver
L-S-beziehung (10)
Flexibles Handeln
im Unterricht (11)

Unterrichtsplanuna
(1)

Beobachtung von
Unterricht (2)
Reflexion von

eigenem Unterricht (3)
Reflexion von

beobachten Unterricht (4)

nie selten j , gelegentlich IH häufig
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Sehr deutlich und signifikant sind hingegen die Unterschiede zwischen den Gruppen bei der 

Einschätzung, inwiefern das Praktikum die Sinnhaftigkeit von Studieninhalten unterstützt (vgl. 

Abb. 11). Hier zeigt sich, dass dieser Aussage aus der Gruppe des Blockpraktikums 43% der 

Studierenden „voll“ oder „eher zustimmen“ aber 80% der Studierenden im semesterbegleiten-

den Praktikum.  

 

 

 

 

Abb. 11 Praktikum als stinnstiftend 

Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich bei der Einschätzung, welche Studieninhalte für die eigene 

Weiterentwicklung notwendig sind (Abb. 12). Aus der Gruppe der Studierenden des Block-

praktikums stimmen der Aussage 64% „voll zu“ oder „eher zu“ und 95% der Studierenden aus 

der Gruppe des semesterbegleitenden Praktikums. Die Differenz zwischen den Gruppen ist sig-

nifikant und es besteht ein großer Effekt. 

 

 

 

 

Abb. 12 Nutzen für Studium 

Mehrwert des Praktikums (offene Frage im Fragebogen) 

Im Rahmen der Erhebung wurden die Studierenden beider Praktikumsformate gebeten, in einer 

offenen Frage zu reflektieren: „Können Sie kurz beschreiben, warum das Praktikum einen 

Mehrwert für Ihr Studium oder Berufsleben darstellt?“. Die Auswertung erfolgte gemäß der 

inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015). Die Kategorien 

wurden ausschließlich induktiv gewonnen, da dies im Rahmen dieser Evaluation als ausrei-

chend erachtet wurde.  

Block Semesterbegl,

Mittelwert 2,71 1,91

Varianz 0,84 0,49

N 70 35

P

Cohen s̀ d

3,68036E-06

0,93

Block Semesterbegl,

Mittelwert 2,16 1,54

Varianz 0,74 0,26

N 70 35

P

Cohen s̀ d

1,29269E-05

0,8

Durch das Praktikum ergebenStudieninhalte für mich Sinn.

stimme überhaupt nicht zu 22%

Blockpraktikum Semesterbegleitend

27%

53%

18%
.3%.

Blockpraktikum Semesterbegleitend
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In beiden Gruppen wird das Praktikum grundsätzlich als Möglichkeit beschrieben, Praxiserfah-

rungen zu sammeln und theoretisches Wissen in der schulischen Realität anzuwenden. Studie-

rende des semesterbegleitenden Praktikums heben insbesondere die Gelegenheit hervor, Theo-

rie praktisch zu erproben und zu reflektieren: „Man kann z. B. theoretisches Wissen konkret 

ausprobieren und reflektieren, inwiefern das realisierbar ist. Gibt mir Motivation, weiter zu 

studieren.“ (FB 39). Auch das tiefere Verständnis von Methoden und Theorien wird als Mehr-

wert genannt: „Außerdem hilft es mir, ein besseres Verständnis für die Methoden und Theorien 

zu bekommen.“ (FB 46). 

Studierende im Blockpraktikum beschreiben den Mehrwert dagegen vorrangig in Form eines 

ersten Einblicks in die schulische Praxis. Aussagen wie „Weil dadurch ein Bezug zur Praxis 

hergestellt wird und es motivierend wirkt, tatsächlich an einer Schule zu sein. Besonders im 

Vergleich zu doch oft trockener Theorie.“ (FB 65) sowie „Es war sehr interessant, die Realität 

an den Schulen zu sehen und auch zu beobachten, wie Lehrer:innen in besonderen Fällen rea-

gieren.“ (FB 63) verdeutlichen diesen Fokus. Für viele Studierende stellt im 4. Fachsemester 

das Blockpraktikum zudem die erste konkrete Erfahrung in einer Oberschule dar – trotz eines 

entsprechenden Studienziels, denn nicht selten entscheiden sich Studierende, ohne eine Vor-

stellung und Erfahrung mit Lernen in der Oberschule zu besitzen. So formuliert ein:e Teilneh-

mer:in: „Ich war das erste Mal in einer Oberschule und weiß jetzt, dass ich lieber in der Grund-

schule arbeiten möchte.“ 

Die Unterschiede zwischen beiden Gruppen in der Auseinandersetzung mit Praxis werden be-

sonders in den differenzierten Rückmeldungen der Gruppe des semesterbegleitenden Prakti-

kums deutlich. Diese Studierenden beschreiben das Praktikum als Gelegenheit zur intensiven 

Erprobung von Unterrichtshandeln, insbesondere unter kooperativen Bedingungen: „Da man 

zu viert vor der Klasse steht und recht viele Freiheiten hat, kann man sich ausprobieren und 

gut lernen, was funktioniert und was nicht. Außerdem kann man gut viele verschiedene Unter-

richtsmethoden ausprobieren.“ (FB 42). Die kollegiale Zusammenarbeit wird als bereichernd 

erlebt: „Man lernt also nicht nur aus den eigenen, sondern auch aus den Erfahrungen der an-

deren Lernbegleiter:innen.“ (FB 55). 

Ein weiterer zentraler Mehrwert besteht für diese Gruppe im kontinuierlichen und längerfristi-

gen Kontakt mit der Schüler:innenschaft. Aussagen wie „Zudem begleitet man eine Klasse das 

ganze Schuljahr über und kann daher die Entwicklung der Schüler:innen wunderbar miterleben 

und später ggf. deren Verhaltens- und Denkweisen besser nachvollziehen.“ oder „Durch den 

wöchentlichen Unterricht lernt man die SuS gut kennen und kann so im Laufe der Monate den 

Unterricht an die Klasse anpassen.“ (FB 55) verdeutlichen die tiefergehende pädagogische 

Beziehungsgestaltung. 

Die Studierenden des Blockpraktikums betonen den Wert von Rückmeldungen und Ratschlä-

gen durch erfahrene Lehrkräfte: „Die Erfahrungen und die Ratschläge der Kolleg*innen bieten 

eine solide Grundlage für das spätere Berufsleben. Vier Wochen sind dafür zwar etwas kurz, 

aber ausreichend für den Anfang.“ (FB 69). Demgegenüber legen Studierende des semesterbe-

gleitenden Praktikums größeren Wert auf eigenes Handeln und Verantwortung: „Man trägt 

Verantwortung für das Lernen der Kinder und wächst daran. Man lernt Konflikte zu lösen und 

Inhalte vorzubereiten, ist aber nie allein, sondern immer in der Gruppe und wird unterstützt.“ 

(FB 128). Diese Differenz spiegelt sich auch in der Häufigkeit und Vielfalt der erprobten Tä-

tigkeiten wider, die Studierende im semesterbegleitenden Praktikum wesentlich intensiver und 
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eigenständiger durchführen (vgl. Abb.10). Hier zeigt sich ein höherer Anteil an aktivem Han-

deln und weniger bloßem Beobachten von Unterrichtssituationen, was den Anspruch an eigen-

ständiges professionelles Handeln stärkt (vgl. König & Rothland, 2018). So schildert eine Stu-

dentin: „Man hat ein anderes Verhältnis zu den Schüler*innen, weil man als Lernbegleiter mit-

tendrin ist und nicht nur beobachtet. Wenn etwas mal nicht gut lief, konnte man es in der nächs-

ten Woche verbessern.“ (FB 107). Darüber hinaus ermöglicht das Format eine kontinuierliche 

Reflexion des eigenen Handelns im Austausch mit Kommiliton:innen und wird durch etablierte 

Formate wie die Kollegiale Fallberatung unterstützt: „Manchmal weiß man nicht, wie man in 

bestimmten Situationen reagieren soll, etwa bei kleineren Streitigkeiten unter Schüler*innen. 

Da hilft die kollegiale Fallberatung, in der man das Erlebte reflektieren und Lösungsvorschläge 

erhalten kann.“ (FB 107). 

Einige Studierende reflektieren zudem die eigene Rolle im Lernprozess der Schüler:innen und 

bewerten ihre Wirksamkeit im Sinne einer pädagogischen Verantwortung: „Besonders schön 

finde ich auch, was für eine bedeutende Arbeit wir leisten. Denn die Kinder, mit denen wir 

arbeiten, haben auch einige Leistungsniveau-Probleme – und wir geben ihnen etwas, was sie 

sich allein vielleicht nicht hätten aneignen können: nicht nur Wissen, sondern auch vier weitere 

Ansprechpersonen – und sogar Freunde.“ (FB 111). 

Abschließend wird das Praktikum auch hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung und der 

Rollenübernahme positiv bewertet: „Das Praktikum fördert das Bewusstsein, was es heißt, vor 

Menschen/Kindern zu stehen und aktiv Verantwortung zu haben.“ (FB 49). Beide Praktikums-

formate werden als wertvoll erlebt. Sie ermöglichen Praxiserfahrung und Anwendung von The-

orie. Das semesterbegleitende Praktikum bietet vertiefte Reflexion, enge Schüler:innenkontakte 

und Teamarbeit, das Blockpraktikum vor allem erste Einblicke in den Schulalltag (ähnlich den 

Domänen nach Schratz et. al., 2008). 

 

Herausforderungen im Praktikum (offene Frage im Fragebogen) 

In einer zweiten offenen Frage wurden die Studierenden beider Praktikumsformate gebeten, 

Herausforderungen zu benennen, die ihnen während der letzten Praktikumswoche begegnet 

sind. Die Formulierung lautete: 

„Im Folgenden geht es um mögliche Herausforderungen, die im Praktikum auftreten können. 

Eine Herausforderung ist nicht unbedingt etwas Negatives, sondern kann auch dazu führen, 

dass das Lernen voranschreitet und sich gut entwickelt. Bitte denken Sie an die letzte Prakti-

kumswoche. Welche Herausforderungen fallen Ihnen zuerst ein? Bitte beschreiben Sie diese.“ 

Die Auswertung erfolgte ebenfalls wie bereits beschrieben mittels inhaltlich strukturierender 

qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring, 2015). Beide Studierendengruppen benennen als wieder-

kehrende Herausforderung die Kommunikation und Abstimmung mit den Lehrkräften an den 

Schulen. Dabei unterscheiden sich jedoch die Hintergründe dieser Problematik je nach Prakti-

kumsformat. Studierende des semesterbegleitenden Praktikums verweisen auf Schwierigkeiten 

in der Zusammenarbeit mit bestimmten Lehrkräften sowie auf Herausforderungen in der Siche-

rung eines kohärenten Lernprozesses für die Schüler:innen: „Dass einige Lehrkräfte uns nicht 

unterstützen, stellt sich wöchentlich als Herausforderung dar. Auch unsere Klassenlehrerin hat 

einige Eigenschaften an sich, die die Zusammenarbeit sehr schwer gestalten.“ (FB 84).  
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Demgegenüber äußern Studierende des Blockpraktikums insbesondere Probleme im Zusam-

menhang mit kurzfristigen Änderungen und der eigenen Einbindung in den Unterricht: „Her-

ausforderungen sind z. B. Lehrplanänderungen, die unverhofft auftreten können. Dies kann 

dazu führen, dass man schwerer auf seine 100 Stunden im Praktikum kommt.“ (FB 68), „Kom-

munikation mit einer Lehrkraft hinsichtlich Planung des Unterrichts und dessen Umsetzung.“ 

(FB 35). Auch die eigenverantwortliche Organisation wird im Blockpraktikum als herausfor-

dernd empfunden, etwa im Hinblick auf Unterrichtsausfälle oder die Erstellung eines Hospita-

tionsplans: „Kurzfristige Planung des Unterrichts wegen einer Stundenplanveränderung.“ (FB 

73), „Erstellen des eigenen Hospitationsplans über den gesamten Praktikumszeitraum.“ (FB 

100). 

Während die Studierenden im Blockpraktikum nur vereinzelt Herausforderungen im Umgang 

mit Schüler:innen thematisieren – etwa bei besonderen Verhaltensauffälligkeiten: „Wie gehe 

ich mit Schülern um, die ADHS haben? Hat man an einem Tag sehr gespürt, an der Verhal-

tensweise.“ (FB 76), werden schülerbezogene Herausforderungen im semesterbegleitenden 

Praktikum von nahezu allen Befragten benannt. Ein wiederkehrendes Thema ist dabei der Um-

gang mit vermeintlich unmotivierten Schüler:innen: „Es ist eine Herausforderung, die SuS im-

mer wieder neu für das Thema zu gewinnen und sie zum Zuhören zu motivieren.“ (mehr als 

fünf Nennungen; z. B. FB 42). Darüber hinaus berichten mehrere Studierende von Unsicher-

heiten im Hinblick auf ihre eigene Autoritätsrolle: „SuS nehmen einen oft nicht als Lehrkraft 

wahr und haben somit keinen richtigen Respekt.“ (FB 43). Eine weitere Kategorie betrifft so-

ziale Aushandlungsprozesse innerhalb der Lerngruppen, insbesondere im Kontext sprachlicher 

Barrieren oder besonderer Förderbedarfe: „Das Regulieren des Verhaltens der Kinder unterei-

nander (v. a. da es Kinder gibt, welche im Spektrum sind oder enorme Sprachbarrieren aufwei-

sen) kann kompliziert sein.“ (FB 55).  

Herausforderungen im Umgang mit Heterogenität werden ebenfalls häufig benannt, insbeson-

dere bei Schüler:innen mit Deutsch als Zweitsprache: „Neue SuS mit Deutsch als Zweitsprache, 

welche mitten im Schuljahr in die Klasse gekommen sind und kaum/kein Deutsch sprechen (sy-

rische Herkunft, demnach auch kaum Englisch)“ (mehr als fünf Nennungen; z. B. FB 113). Die 

Studierenden dieser Gruppe reflektieren zudem eigenen Weiterentwicklungsbedarf in Bezug 

auf pädagogische Handlungsstrategien, etwa im Bereich Classroom-Management: „Besondere 

Bedürfnisse von verschiedenen Lernenden können einen unerwartet und unvorbereitet treffen.“ 

(FB 115), „Eine Herausforderung ist es, in der Klasse für ein angenehmes Arbeitsklima zu 

sorgen. Die Schüler sind unruhig und quatschen, und man will eigentlich Aufgaben erledigen 

und muss sich zuerst mit der Klasse und den Problemen beschäftigen.“ (FB 122). 

Ein spezifisch für das semesterbegleitende Praktikum relevantes Thema ist die Zusammenarbeit 

im Team-Teaching mit anderen Studierenden. Hier werden vor allem die Koordination und 

Absprache innerhalb der Kleingruppen als herausfordernd beschrieben: „Die Absprachen mit 

den anderen Lernbegleiter:innen kann herausfordernd sein, da man sich zu viert über einen 

Tagesablauf und Aufgaben abstimmen muss.“ Diese Form der Zusammenarbeit ist in der Struk-

tur des Blockpraktikums nicht in vergleichbarer Weise vorgesehen, sodass diese Herausforde-

rung dort nicht benannt wird. 
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4.2 Gruppengespräch mit Studierenden im semesterbegleitenden Praktikum 

Die im Folgenden ausgewerteten vier Gruppendiskussionen wurden ausschließlich mit Studie-

renden des semesterbegleitenden Praktikums durchgeführt. Ziel dieser Gespräche war es, ein 

differenziertes Feedback für die Dozentinnen an der Universität zu generieren, um die Begleit-

formate im kommenden Projektdurchlauf gezielter an die Bedürfnisse der Studierenden anzu-

passen und zudem gemeinsame Arbeitsgrundlagen mit den kooperierenden Schulen zu entwi-

ckeln. 

Die von den Studierenden formulierten Rückmeldungen lassen sich im Rahmen einer inhaltlich 

strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2015) in vier übergeordnete Kategorien 

gliedern: 

- Rolle als Praktikant:in  

- Veränderungsbedarfe  

- Eigene Entwicklung  

- Einsatz und Nutzen von Digitalität 

Die Rolle der Studierenden als Praktikant:innen 

Die Frage nach der Rolle der Studierenden als Praktikant:innen zielt weniger auf den Prozess 

des „Hineinwachsens“ in eine Rolle ab, sondern vielmehr darauf, wie die Tätigkeiten, die die 

Studierenden im schulischen Kontext ausüben, sprachlich und sozial verhandelt werden mit den 

Studierenden. So begleiten sie an einem ganzen Tag eine Gruppe von Schüler:innen beim Ler-

nen, wobei diese Tätigkeit in der Schule selten als „Unterricht“ bezeichnet wird. In der Folge 

kommt es immer wieder vor, dass einzelne Schüler:innen den ihnen erteilten Aufgaben nicht 

nachkommen. Dies wird exemplarisch in einem Gruppengespräch verdeutlicht: „[…] dass man 

vielleicht den Lehrkräften an der Schule sagt, dass es ein wenig ungünstig ist, wenn die Schüler 

mit einer Erwartungshaltung, dass Freitag nur Beschäftigung ist und kein Unterricht angeht, 

weil wir haben wirklich drei Monate oder so gebraucht, bis dann wirklich mal alle Schüler 

zumindest eine Federtasche und den Hausaufgabenheft dabei hatten. (…) Von Blättern, Heftern 

etc. ganz zu schweigen, das haben wir eigentlich alles selber angelegt.“ (Gruppengespräch 1, 

Z. 204-209). Ebenso äußert sich eine weitere Studierende: „Und die Kinder hatten gefühlt die 

Info gekriegt. Das ist so ein Spaßtag. Also manche kommen immer noch an und fragen jedes 

Mal nach.“ (Gruppengespräch 3, Z. 63-65). Aus diesen Äußerungen wird der Wunsch deutlich, 

„[…] dass das irgendwie ein bisschen mehr auch als ernsthafter Freitag für die Kinder kom-

muniziert wird, weil viele da so, es gibt keine Noten, na dann ist das nur Larifari“ (Gruppen-

gespräch 2, Z. 74-76). 

Diese Problematik der Rollenbenennung und Erwartungshaltung betrifft nicht nur die Schü-

ler:innen, sondern spiegelt sich auch in der institutionellen Einbindung der Studierenden in die 

schulischen Abläufe wider. Die begrenzte Integration führt dazu, dass relevante Informationen 

– etwa zu Krankmeldungen oder schulischen Planungen – häufig nicht an die Studierenden 

weitergegeben werden, was deren Handlungsspielraum einschränkt. Dies wird durch folgende 

Aussagen verdeutlicht: „Also mir hätte es am Anfang geholfen oder auch generell auch bis jetzt 

geholfen, wenn man Informationen zu den Schülern bekommt. Wir haben ja zu der Klasse über-

haupt nichts bekommen.“ (Gruppengespräch 1, Z. 511-513) und „Dass auch einfach so Schul-

jahrespläne, also da gab es jetzt auch so einen pädagogischen Tag zum Beispiel, (…) vorletzte 

Woche, wo dann nur die Fünft- und Sechstklässler da waren, was ja irgendwie schon mal den 
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Ausgangszustand so bei den Kindern auch verändert hat. Dass man so was halt irgendwie mit-

kriegt.“ (Gruppengespräch 4; Z. 542-546). 

Diese Unklarheit über Rolle und Eingebundenheit führt bei einigen Studierenden zu einem am-

bivalenten Gefühl hinsichtlich ihrer Funktion im Praktikum: „Also wir waren irgendwie, 

manchmal hatten wir das Gefühl, wir machen mit uns im Projekt mehr Arbeit, als wir eigentlich 

sollen. Also wir waren ja eigentlich da, um halt Arbeit irgendwie abzunehmen. Und häufig war 

irgendwie so ein bisschen das Gefühl da, dass wir halt eher da sind und mehr Arbeit verursa-

chen. Vor allen Dingen halt so organisatorischer Aufwand. Und das ist irgendwie schwierig.“ 

(Gruppengespräch 4, Z. 99-104). 

Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit Befunden aus der Forschung zu Praktika und Lern-

begleitung in schulischen Kontexten, die auf die Bedeutung einer klaren Rollenklärung und 

Integration der Praktikant:innen hinweisen (vgl. Terhart et.al., 2016). Unklare Rollenzuschrei-

bungen und mangelnde Einbindung können demnach nicht nur die Lernerfahrungen der Stu-

dierenden beeinträchtigen, sondern auch zu einem Gefühl der Überforderung und Frustration 

führen. Insbesondere die kommunikative Abstimmung zwischen Schule und Praktikant:innen 

wird als zentraler Erfolgsfaktor für die Qualität von Praktika angesehen, was im Folgenden 

weiter ausdifferenziert wird.  

Veränderungsbedarfe 

Wie bereits mehrfach im Kontext der Rolle der Studierenden als Praktikant:innen thematisiert, 

spielt die Kommunikation mit den Lehrkräften vor Ort eine zentrale Rolle für die Studierenden 

(u.a. Schratz et. al., 2008). Im Hinblick auf potenzielle Verbesserungen wird seitens der Stu-

dierenden insbesondere eine optimierte Zusammenarbeit mit den Schulen gewünscht. Diese 

umfasst sowohl die Vereinfachung und Entlastung bei der Vervielfältigung von Lernmateria-

lien als auch eine verbesserte Informationsweitergabe, beispielsweise über während des Schul-

jahres neu auf genommene Schüler:innen oder anstehende Klassenarbeiten, die von den Stu-

dierenden im Rahmen ihres Praktikums begleitet und vorbereitet werden sollen. So berichten 

die Studierenden u.a.: „Ich habe mit der Mathelehrerin oft gesprochen, aber sie informiert uns 

nicht, sodass wir den Schüler:innen, denen wir versprochen haben zu helfen, kaum Unterstüt-

zung bieten können. Das ist sehr frustrierend.“ (Gruppengespräch 1, Z. 536-541). In diesem 

Zusammenhang formulieren sie den Wunsch nach einer veränderten und transparenteren Kom-

munikationsstruktur: „Es wäre hilfreich, wenn wir beispielsweise einen Zugang zu schulischen 

Kommunikationsplattformen wie Lernsax erhalten könnten, um die Schüler:innen direkt an 

wichtige Materialien oder Ausrüstungsgegenstände zu erinnern, die sie häufig vergessen.“ 

(Gruppengespräch 4, Z. 523-527). 

Neben der direkten Kommunikation werden auch schulorganisatorische Aspekte als verbesse-

rungswürdig angesehen, wie die Organisation von Exkursionen, die gegenwärtig mit erhebli-

chem Aufwand verbunden sind: „Die Durchführung einer Exkursion erforderte mehrere E-

Mails und Gespräche mit der Schulleitung, obwohl zu Beginn betont wurde, dass solche Akti-

vitäten unterstützt werden sollen. Dieser organisatorische Aufwand war enttäuschend.“ (Grup-

pengespräch 1; Z. 565-567). Darüber hinaus wünschen sich die Studierenden eine flexiblere 

Nutzung schulischer Räumlichkeiten an den Praktikumstagen, um den besonderen Anforderun-

gen der projektbezogenen Unterrichtsgestaltung besser gerecht zu werden: „Es wäre hilfreich, 
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wenn an den Projektfreitagen zusätzliche Räume zur Verfügung stünden, sofern Kapazitäten 

vorhanden sind.“ (Gruppengespräch 2, Z. 586 -688).  

Eine weitere Herausforderung ergibt sich aus der begrenzten Dauer des Praktikums, das nur 

drei Viertel des Schuljahres umfasst. Die Schulen müssen die Freitage vor Beginn des Prakti-

kums selbst organisieren, was zu Unstimmigkeiten im Stundenplan führt: „Vor dem Praktikum 

hatten die Schüler freitags vier Stunden Unterricht, plötzlich wurden es sechs Stunden – das 

wirkte sich negativ auf die Stimmung in der Klasse aus.“ (Gruppengespräch 3, Z. 554-556). 

Zusätzlich besteht der Wunsch nach einer besseren Ausstattung mit Lernmaterialien, insbeson-

dere für die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch. Die Studierenden wünschen sich Zu-

gang zu Schulbüchern, Arbeitsheften und gegebenenfalls digitalen Lehrportalen, um ihre Un-

terstützungsangebote qualitativ verbessern zu können: „Es wäre wünschenswert, Materialien 

wie Schulbücher oder Zugänge zu Lehrerportalen zu erhalten, um besser auf die Bedürfnisse 

der Schüler:innen eingehen zu können.“ (Gruppengespräch 3, Z. 23-25). 

Letztlich fordern die Studierenden eine stärkere Kohärenz im Lernprozess der Schüler:innen, 

die von Beginn des Praktikums an gewährleistet sein sollte und nicht erst gegen Ende des Schul-

jahres: „Zu Beginn haben wir wenig Informationen und kaum Kontakt zu den Fachlehrkräften 

gehabt. Es war unklar, wo die Schüler:innen stehen und welche Aufgaben wir übernehmen sol-

len. Erst spät wurden uns größere Lernbereiche zugewiesen, was die Planung erschwert.“ 

(Gruppengespräch 2, Z. 78-81). 

Diese Ergebnisse korrespondieren mit Befunden aus der Forschung, die darauf hinweisen, dass 

eine effektive Kooperation und Kommunikation zwischen Praktikant:innen und Lehrkräften 

entscheidend für den Lernerfolg und die Professionalität der Praktikant:innen ist (siehe u.a. 

Terhart et al., 2016).  

Eigene Entwicklung 

Die Reflexion über die eigene persönliche und professionelle Entwicklung wurde im Rahmen 

der Gruppengespräche nicht explizit als Frage formuliert, sondern im Kontext der Frage nach 

dem Einsatz des Lerntagebuches. Für sich selbst berichten die Studierenden in diesem Format 

von ihrer eigenen Entwicklung. Die regelmäßige, wöchentliche Praxisphase wirkt sich auf die 

Studierenden positiv aus, wie sie es in dem Gruppengespräch immer wieder hervorheben. Eine 

Studentin beschreibt diesen Prozess exemplarisch folgendermaßen: „Also ich finde, so ganz 

große Schritte sind auch irgendwie so im Kopf passiert, dass man einfach ein bisschen gelas-

sener mit manchen Situationen umgeht. Ein Learning, das ich daraus ziehe, ist, dass man drei 

Tage später viel gelassener auf die Situation zurückblickt und eigentlich auch darüber schmun-

zelt und es gar nicht mehr so schlimm findet, wie man es im Moment empfunden hat. Man nimmt 

solche Learnings mit, erlebt Situationen, die einen abgehärtet haben. Vieles speichert man auch 

in seinem Mindset, wie man an Dinge herangeht.“ (Gruppengespräch 1, Z. 261-265). 

Diese individuelle Entwicklung wird von den Studierenden insbesondere durch die Kollegiale 

Fallberatung (KFB) als förderlich hervorgehoben. Dieses Format bietet einen strukturierten 

Rahmen zur Reflexion gemeinsam mit Kommiliton:innen aus dem Projekt: „Ich muss sagen, 

die KFB hat deutlich mehr geholfen als das Lerntagebuch am Ende, vor allem was Reflexion 

betrifft, weil dort häufiger Fälle besprochen wurden, die einem ähnlich waren oder zu denen 

man einen Bezug hatte – auch wenn man nicht direkt beteiligt war. Ich hatte diese Situationen 

auch immer im Hinterkopf.“ (Gruppengespräch 2, Z. 269-272). 
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Die Reflexion fand jedoch nicht nur formalisiert in der KFB statt, sondern vor allem auch direkt 

nach den Unterrichtstagen im gemeinsamen Austausch mit Kommiliton:innen der gleichen 

Klasse oder Schule: „Auch die Zugfahrt nach Dresden bot manchmal Raum, um sich unterein-

ander auszutauschen, was bei mir viel zur Reflexion beigetragen hat. Für mich war das eher 

ein mündlicher Prozess, wenngleich ich auch einige Notizen während der KFB gemacht habe.“ 

(Gruppengespräch 1, Z. 271-274). 

Den Prozess der persönlichen Entwicklung vollzog jede:r für sich, jedoch waren dafür die Im-

pulse der KFB und die Zeit, die zwischen KFB und schulischer Praxis lag, förderlich. Diese 

Entwicklung wird u.a. deutlich im veränderten Umgang mit auftretenden Herausforderungen: 

„Die Entwicklung geschieht viel im Kopf, und man merkt das jetzt auch, wenn Probleme auf-

tauchen, wie man anders damit umgeht. Wo man anfangs überfordert war, hat man jetzt eher 

eine gelassenere Haltung, was ich auch auf die KFB zurückführe.“ (Gruppengespräch 2, Z 122-

126). 

Diese Ergebnisse korrespondieren mit Erkenntnissen der Lehrerbildungsforschung, die beto-

nen, dass insbesondere die strukturierte Reflexion im Rahmen kollegialer Beratung und die 

kontinuierliche Praxisbegleitung zentrale Faktoren für die professionelle Entwicklung von 

Lehramtsstudierenden darstellen (vgl. Bennewitz & Daneshmand, 2010; Dlugosch, 2006). Die 

informellen Austauschprozesse unter Peers, etwa nach Unterrichtstagen oder auf dem Weg zur 

Universität, unterstützen zudem die Aneignung eines reflektierten professionellen Selbstver-

ständnisses.  

 

Einsatz und Nutzen von Digitalität 

Die vier Schulen (Genaueres siehe Auswertung Befragung schulischer Akteure) haben unter-

schiedliche Regelungen hinsichtlich der Handynutzung im Klassenzimmer und zwischen den 

Schulen bestehen zudem Differenzen in ihrer Ausstattung hinsichtlich Computerkabinett oder 

auch Klassensätzen von Notebook oder Tablet. Die Studierenden nutzten letztlich das, was zur 

Verfügung stand. Sie berichten alle von einer aktiven Nutzung des Digitalen. Dies reichte so-

weit, dass Studierende selbst ihre persönliche Internetverbindung per Handy-Hotspot für die 

Schüler:innen freigaben, da die WLAN-Freischaltung in den Schulen nicht immer unkompli-

ziert funktionierte. Gern genutzt wurden von allen Studierenden die digitalen Tafeln, dabei 

wurden sie ganz unterschiedlich eingesetzt: es wurden Sachfilme gemeinsam geschaut, Audio-

dateien abgespielt, oder auch Lehrbücher, die nicht vor Ort zur Nutzung bereitstanden, proji-

ziert. Geographische Kompetenzen wurden geschult bei der digitalen Kartennutzung z.B. Geo-

Guessr.  

Die Studierenden haben festgestellt, dass die Schüler:innen das Digitale vor allem gern zum 

Spielen nutzen, es aber auch einen Anreiz für das Lernen darstellt. Zum Beispiel werden Texte 

lieber auf dem Tablet gelesen als auf dem A4-Blatt und die Motivation zum Lesen sei dann 

deutlich größer. Die Schüler:innen haben auch gern vorn an der digitalen Tafel etwas vorge-

rechnet. Kompetenzen, die mit dem Digitalen vor allem geschult oder unterstützt werden soll-

ten, waren Recherchieren (das Suchen und Bewerten von Informationen) oder es wurden Über-

setzungs-Apps oder Vokabellern-Apps genutzt (z.B. LEO oder Duolingo). In keiner Schule gab 

es eine in allen Fächern präsente Lernsoftware, die die Studierenden in ihre Lernbegleitung 

hätten einbinden können. Wo entsprechende Kompetenzen der Studierenden vorhanden waren, 

wurden projektartig Programmierangebote wie Scratch und Ozobot umgesetzt. In Neusalza-
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Spremberg war dies mit der Einführung und Nutzung das FabLab/Fabmobil verbunden, in dem 

die Schüler:innen des 5. Jahrgangs auch das Modellieren für den 3-D-Drucker erprobten. Ver-

einzelt wurde auch ChatGPT eingesetzt und gemeinsam mit den Schüler:innen hinsichtlich sei-

nes Nutzens reflektiert.  

Die Studierenden selbst nutzen das Digitale vor allem für die Erstellung von Arbeitsblättern, 

wünschen sich hier auch in Zukunft Zugänge zu unterschiedlichen Anbietern. Die Einbindung 

der Studierenden in die digitale Kommunikation in den Schulen war recht unterschiedlich, nicht 

nur hinsichtlich der verwendeten Kommunikationsplattformen (z.B. LernSax oder Schulmana-

ger), sondern auch in der genutzten verfügbaren Reichweite der Kommunikation mit Eltern, 

Schüler:innen und Lehrer:innen. Vor allem mit den Berufskolleg:innen wünschten sich auch an 

dieser Stelle die Studierenden eine verbindlichere Kommunikation.  

Die Veränderungswünsche bzgl. des Digitalen beziehen sich letztlich auf die bereits verwende-

ten Werkzeuge, Lizenzen (auch gern umfänglichere) zur Erstellung von Arbeitsblättern, Nut-

zung von in der Schule verwendeter Lernsoftware und schnelle digitale Kommunikationswege. 

Die Studierenden beschreiben sich als recht flexibel sowohl in den Medien, die sie nutzen kön-

nen, als auch in den Einsatzformaten.  

4.3 Befragung der Schulen 

Die vier beteiligten Schulen wurden mithilfe eines Fragebogens befragt zu ihrer Wahrnehmung 

der Entwicklung der Studierenden sowie zu den Herausforderungen und Potenzialen des wö-

chentlichen Einsatzes der Studierenden in ihrer Schule.  

Funktion/ Rolle  Anzahl 

Seniormentor:innen 6 

Klassenleiter:innen der begleiteten 5. Klasse 4 

Fachlehrer:innen der begleiteten 5. Klasse 5 

Mitglied der Schulleitung 7 
 

Tab. 6 Zusammensetzung der Stichprobe 

Die folgende Ergebnisdarstellung bezieht sich auf 22 Fragebögen, die an den vier teilnehmen-

den Schulen von sechs Seniormentoren, vier Klassenlehrer:innen von 5. Klassen, fünf Fachleh-

rer:innen von 5. Klassen und sieben Mitgliedern der Schulleitung ausgefüllt wurden. Damit 

sind die drei Gruppen Lehrkräfte, Seniormentor:innen und Schulleitungsmitglieder relativ 

gleich verteilt (vgl. Abb. 13). 

Ziel der Befragung war auch, die schulischen Aufgaben in der Begleitung der Studierenden vor 

Ort zu erfassen. Wie Abbildung 14 zeigt, liegen die Schwerpunkte auf Beratung, Reflexion und 

Koordination. Ergänzend nennen die Befragten Aufgaben wie das Bereitstellen von Informati-

onen zu schulischen Rahmenbedingungen oder Abläufen, etwa im Fall des Nicht-Erscheinens 

eines Kindes.  
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Abb. 13 Angabe der Tätigkeiten in der Begleitung der Studierenden  

Hinsichtlich der Wirkung der Studierenden vor Ort in der Schule auf die Schüler:innen und 

auch auf das Kollegium sind alle Antwortitems, die dies abgefragt haben, durchweg positiv. Es 

gibt lediglich zwei Stimmen unter den Lehrkräften, die dem Projekt durchgängig kritisch ge-

genüberstehen (vgl. Abbildung 15).  

 

Abb. 14 Einschätzung der Wirkung der Studierenden 

Deutlich kritischer wird die Zusammenarbeit mit der Universität gesehen. Hier wünscht sich 

knapp ein Drittel der Befragten eine stärkere Begleitung der Studierenden durch die Universität 

und eine deutliche engere Kommunikation (vgl. Abbildung 16). Hinsichtlich der Strukturen der 

Universität wird in den offenen Antworten immer wieder formuliert, dass eine bessere Abstim-

mung von Lehrveranstaltungen und Prüfungstagen von der Universität erwartet wird.  

in %

Beratung

Reflexion

Koordination

Materialorganisation

Vorgaben zum U-Inhalt

Der Einsatz der Studierenden
war eine pädagogische

Bereicherung für unsere Schule.
Die Schüler:innen

konnten von dem Einsatz
der Studierenden profitieren.

Die Anwesenheit der
Studierenden hatte positive

Auswirkungen auf die Schülerinnen.
Der Einsatz der Studierenden

konnte Entlastung im
Kollegium schaffen.

Das Verhältnis zwischen
Selbstständigkeit und Begleitung

der Studierenden war angemessen.

Die anderen Lemformate
der Studierenden waren sinnvoll.

Die Studierenden wurden
durch das Kollegium unterstützt.

stimme überhaupt nicht zu stimme eher zu
stimme eher nicht zu stimme voll zu
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Abb. 15 Bewertung der Zusammenarbeit mit der Universität 

Ziel der Befragung war, um das Projekt zukünftig noch besser an den Bedarfen der Schule 

auszurichten, die förderlichen und herausfordernden Faktoren für das Projekt herauszuarbeiten. 

Die Zusammenfassung aller Antworten der Befragten zeigt, dass der Erfolg maßgeblich von 

den konkreten Rahmenbedingungen vor Ort abhängt. Faktoren, die an einer Schule als förder-

lich erlebt werden, stellen sich an einem anderen Standort unter weniger günstigen Vorausset-

zungen als Herausforderung dar. Der Projekterfolg in den einzelnen Schulen ist damit stark an 

eine gelingende Verzahnung von strukturellen, personellen und kommunikativen Bedingungen 

vor Ort gebunden. 

Räumliche und organisatorische Rahmenbedingungen: Während in einigen Standorten ausrei-

chend vorhandene Räumlichkeiten, digitale Ausstattung und organisatorische Unterstützung als 

wichtige Gelingensbedingungen genannt werden, stellen diese Rahmenbedingungen in anderen 

Schulen Herausforderungen dar. Fehlende Räume führen dort beispielsweise zu Ausweichlö-

sungen wie Unterricht auf dem Flur, was sowohl den Projektunterricht als auch den regulären 

Schulbetrieb beeinträchtigte.  

Personelle Ressourcen und Rollenverteilung: Motivierte Seniormentor:innen, engagierte Klas-

senleitungen sowie ein offenes Kollegium erweisen sich an fast allen Schulen als tragende Säu-

len der Projektumsetzung. Eine fehlende durchgängige Mentorenbetreuung führt zu Unsicher-

heiten hinsichtlich der (fachlichen) Zuständigkeiten zwischen Studierenden und Fachlehrkräf-

ten.  

Kommunikation und Zusammenarbeit: Unkomplizierte Kommunikationswege – etwa über di-

gitale Kanäle – werden von vielen Lehrkräften als hilfreich für schnelle Absprachen und Feed-

back beschrieben. Wo diese Kommunikationsstrukturen fehlen oder nur oberflächlich genutzt 

werden, kommt es zu Missverständnissen und mangelnder inhaltlicher Abstimmung. Auch der 

Austausch zwischen Universität und Schule wird als zentraler Erfolgsfaktor gesehen, wobei 

Die Studierenden wurden
auf den Einsatz durch

die Universität gut vorbereitet.
39% 33%

stimme eher nicht zu stimme voll zu

Die Studierenden wurden
in ihrem Einsatz durch die
Universität gut begleitet.

Die organisatorischen Abläufe
des Projektes waren durch

die Universität gut strukturiert

Die Kommunikation
mit der Universität

war transparent und verlässlich.
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eine fehlende Synchronisation der Systeme (z. B. in Bezug auf Zeitpläne im Schul- und Studi-

enjahresablauf, Zielstellungen oder Erwartungshaltungen) an manchen Standorten die Durch-

führung des Projektes erschwert. 

Haltung und Anwesenheit der Studierenden: Gut vorbereitete, interessierte und verlässliche 

Studierende werden durchweg positiv bewertet. Ihre kontinuierliche Präsenz (einmal in der 

Woche) ermöglicht Beziehungsaufbau und individuelle Lernbegleitung der Schüler:innen. 

Diese lediglich einmal wöchentliche Präsenz wird zugleich als herausfordernd von einigen Be-

fragten beschrieben, da so kaum persönliche Beziehungen zu Lehrkräften oder Schüler:innen 

aufgebaut werden können.  

Integration der Studierenden in das Kollegium: Der Integration dienlich sind regelmäßige Tref-

fen und fachlicher Austausch mit Klassen- und Fachlehrkräften sowie Mentor:innen, gemein-

same Exkursionen und Unterrichtshospitationen sowie die aktive Einbindung von Studierenden 

in schulische Veranstaltungen z.B. den Tag der offenen Tür. Diese Elemente unterstützen eine 

zunehmend bessere Zusammenarbeit und stärken die Einbindung in schulische Abläufe. 

Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass die Integration stark von der Offenheit einzelner 

Kolleg:innen abhängt. Während sich einige Lehrkräfte gesprächsbereit und unterstützend zei-

gen, werden die Studierenden von anderen kaum beachtet oder gar als störend empfunden – 

insbesondere, wenn sich die Gruppenarbeit akustisch bemerkbar macht.  

Methodik, Inhalt und pädagogische Ausrichtung: Die Möglichkeit zur freien Methodenwahl 

und zur Umsetzung eigener Ideen wird von vielen Lehrkräften als gewinnbringend einge-

schätzt. Gleichzeitig zeigt sich, dass neue Lernmethoden und Organisationsformen mit den 

Schüler:innen eingeübt und begleitet werden müssen, um nachhaltig wirksam zu sein. Die In-

tegration fachlicher Inhalte in offene Lernformate erweist sich besonders dann als schwierig, 

wenn keine enge Abstimmung mit Fachlehrkräften erfolgt. 

Haltung des Lehrerkollegiums: Die Umsetzung des pädagogischen Konzepts des Selbstorgani-

sierten Lernens (SoL) durch die Studierenden führte durchaus zu kontroversen Diskussionen. 

Während manche Lehrkräfte die Potenziale dieses Ansatzes unter klaren Bedingungen aner-

kennen, äußern andere deutliche Vorbehalte gegenüber einer zu offenen oder unstrukturierten 

Durchführung von Unterricht. Eine ähnliche Haltung wird hinsichtlich der Projektarbeit an-

stelle von Fachunterricht deutlich. Einige Lehrkräfte sehen in der Projektumsetzung aber auch 

einen Impuls für die eigene Unterrichtsentwicklung. 

Auch trotz aller Herausforderungen, die das Projekt mit sich bringt, wünschen sich 90% der 

Befragten, dass das Projekt weitergeführt wird und 95% der Befragten schätzen ein, dass dieses 

Projekt Potenzial vor allem auch für die eigene Schulentwicklung hat. Die Schule profitiert 

ihnen zufolge von einem spürbaren Modernisierungsschub: So führt der eingeführte wöchent-

liche Projekttag in den 5. Klassen zu einer veränderten Unterrichtsstruktur mit stärkerer Me-

thodenvielfalt. Besonders in den oberen Klassen wird die Öffnung der Schule nach außen po-

sitiv aufgenommen und als zeitgemäß und innovativ wahrgenommen. Die Einbindung der Stu-

dierenden ermöglicht es, Schüler:innen individueller zu begleiten, was Selbstständigkeit und 

Eigenverantwortung fördert und auch zu einem verbesserten Lernklima führt (vgl. FB 5/ 7/ 16). 

Das Kollegium setzt sich infolge dessen verstärkt mit individualisierten Lernformen auseinan-

der. Zudem wird die zeitweise Entlastung einzelner Lehrkräfte durch die Übernahme von Un-

terrichtseinheiten oder Selbstlernphasen positiv hervorgehoben. Die Präsenz der Studierenden 
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bringt "frische Ideen" (FB 8) in den Schulalltag und eröffnet neue Perspektiven auf den Leh-

rerberuf, was auch bei Eltern positiv wahrgenommen wird. In zahlreichen Rückmeldungen wird 

betont, dass die Schüler:innen – insbesondere der unteren Klassen – dem Projekttag mit großer 

Vorfreude begegneten. Der regelmäßige Kontakt mit den jungen Studierenden wird als moti-

vierend empfunden: 

„Die Anwesenheit der Studierenden hatte insgesamt eine positive Wirkung auf die Schüler. 

Viele suchten gezielt den Kontakt und fühlten sich durch die individuelle Betreuung unterstützt. 

Das Vertrauen in die Studierenden förderte die Bereitschaft, Fragen zu stellen und sich mit den 

Lerninhalten auseinanderzusetzen. Gleichzeitig war zu beobachten, dass die Selbstlernphasen 

häufig unruhig verliefen. Die Studierenden konnten zwar einzelne Schüler gut begleiten, hatten 

aber mit der Gesamtgruppensteuerung zu kämpfen - was sich auf das Klassenklima auswirkte. 

Dennoch entstanden wertvolle pädagogische Beziehungen, die das Lernen auf persönlicher 

Ebene förderten.“ (Fragebogen 9) 

„Freude auf die Studierenden und die Schülerinnen und Schüler gehen untereinander freund-

licher um - größere Bezug zu unserer Schule“ (Fragebogen 19) 

Damit diese Potenziale entfaltet werden konnten, mussten Schulleiter:innen zunächst mit ihrem 

Kollegium arbeiten, dieses für all die Herausforderungen, die bereits formuliert wurden, sensi-

bilisieren, den ein oder anderen von den Potenzialen des Projektes auch überzeugen und gute 

Kommunikationsstrukturen aufbauen. Vor allem mussten sie aber räumlich und organisatorisch 

die Strukturen für die Umsetzung des Projektes schaffen. Eine veränderte Tagesstruktur an ei-

nem Tag in der Woche für nur wenige Klassen der eigenen Schule zu ermöglichen, ist nicht 

immer ganz einfach, wie auch die Abstimmung mit dem Schuljahresplan.  

Im Rahmen des Fragebogens waren die Befragten auch aufgefordert den Studierenden ein Pra-

xiszeugnis auszustellen. Dieses könnte sich als Zusammenfassung aller durch die Befragten 

abgegebenen Praxiszeugnisse wie folgt lesen:  

Im Rahmen ihres Praxissemesters absolvierten die Lehramtsstudierenden über ein Schuljahr 

hinweg regelmäßig Praxistage an unserer Schule. Während dieser Zeit konnten sie vielfältige 

Erfahrungen sammeln und sich sowohl persönlich als auch professionell weiterentwickeln. Von 

Beginn an zeigten die Studierenden ein hohes Maß an Engagement, Offenheit und Lernbereit-

schaft. Sie begegneten den Schülerinnen und Schülern mit Wertschätzung und Empathie und 

bauten schnell stabile und tragfähige Beziehungen auf. Die Kommunikation mit den Lernenden 

war stets motivierend und unterstützend; sie förderte Interesse, Zutrauen und Eigenverantwor-

tung. 

Im Verlauf des Schuljahres war eine deutliche Stärkung der Lehrerpersönlichkeit zu beobach-

ten. Die Studierenden entwickelten zunehmend Sicherheit im Auftreten, Durchsetzungsvermö-

gen sowie ein feines Gespür für pädagogisch angemessenes Handeln in herausfordernden Si-

tuationen. In der Rolle als Lernbegleiter:innen zeigten sie zunehmend Eigenständigkeit und 

Reflexionsfähigkeit. Insbesondere die Begleitung in Selbstlernphasen wurde genutzt, um diffe-

renziert auf individuelle Bedürfnisse der Schüler:innen einzugehen. 

Die Studierenden überzeugten durch eine gute Selbstorganisation sowie eine strukturierte und 

kreative Unterrichtsplanung. Sie verfügten über einen umfangreichen Methodenpool, den sie 

flexibel und lernförderlich einsetzten. Ihr pädagogisches Handeln zeichnete sich durch eine 
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hohe Professionalität und ein wachsendes Verantwortungsbewusstsein aus. Rückmeldungen 

durch Mentor:innen wurden reflektiert und flossen konsequent in die Unterrichtsplanung ein. 

Ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt lag in der Reflexion des eigenen Lehrerbildes. Die Stu-

dierenden setzten sich mit ihrer Rolle als zukünftige Lehrkräfte kritisch auseinander, nahmen 

Perspektivwechsel vor und entwickelten zunehmend ein realistisches und differenziertes Ver-

ständnis schulischer Anforderungen. Sie lernten, eigene Vorstellungen flexibel an schulische 

Gegebenheiten anzupassen und entwickelten tragfähige Lösungen für konkrete pädagogische 

Herausforderungen. 

Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung von Selbstwirksamkeit: Die Studierenden wagten 

sich im Laufe des Schuljahres an eigene Projekte, beteiligten sich aktiv an schulischen Veran-

staltungen und entwickelten zunehmend Eigeninitiative. In Teams unterstützten sie sich gegen-

seitig, profitierten vom kollegialen Austausch und reflektierten ihre Erfahrungen konstruktiv. 

Insgesamt haben sich die Studierenden während ihres Praktikums in hohem Maße weiterent-

wickelt. Sie zeigten eine positive Haltung zum Lehrerberuf, wuchsen an den gestellten Heraus-

forderungen und stärkten ihre Kompetenzen in der Planung, Durchführung und Reflexion von 

Unterricht. Ihre Entwicklung zur Lehrerpersönlichkeit war im Verlauf der Praxiszeit deutlich 

erkennbar. 

Wir danken den Studierenden für ihren Einsatz und wünschen ihnen für ihren weiteren Weg im 

Lehramtsstudium und der zukünftigen Berufsausübung alles Gute und viel Erfolg. 

5 Diskussion 

Die Auswertung der Befragung der Studierenden verdeutlicht, dass die Vorstellungen über das 

Verhältnis von Theorie und Praxis insbesondere im Hinblick auf die Anwendung theoretischer 

Inhalte zur Gestaltung praktischer Lehrsituationen weiterhin im Lehramt problematisch ist (vgl. 

Cramer und Drahmann, 2019; Terhart, 2011). So äußert sich eine Studierende aus der Gruppe 

des Blockpraktikums wie folgt: „Weil man im Praktikum in die Praxis kommt. Theorie hat in 

meinen Augen nicht viel mit dem Beruf des Lehrers zu tun. Angehende Lehrer müssen so viel 

Praxiserfahrung wie möglich sammeln dürfen.“ (FB 68). Ein weiterer Kommentar lautet: „Alle 

didaktischen Methoden und die zwischenmenschliche Kommunikation mit den Schüler*innen 

können nicht an der Universität auswendig gelernt werden, sondern nur durch Praxiserfah-

rung.“ (FB 73). Diese Äußerungen deuten darauf hin, dass Praxis als zentraler Erfahrungsraum 

für die Aneignung beruflicher Kompetenzen verstanden wird, die Theorie hingegen vielfach als 

abstrakt und wenig unmittelbar bedeutsam wahrgenommen wird. Dies entspricht Befunden aus 

der Lehrerbildungsforschung, die eine oft ambivalente Haltung gegenüber der theoretischen 

Fundierung des Lehrerberufs beschreiben (vgl. Korthagen, 2010; Baumert & Kunter, 2006).  

Die Professionalisierung angehender Lehrkräfte sollte die bestehenden subjektiven Vorannah-

men und ihre Konsequenzen für das professionelle Selbstverständnis und Handeln unbedingt 

ernst nehmen (vgl. Terhart, 2012). So beschreiben Studierende des Blockpraktikums auch po-

sitive Effekte des Praktikums auf ihre Motivation und Orientierung im Studium: „Das Prakti-

kum zeigt den Alltag des zukünftigen Berufs sehr realitätsnah und kann motivieren, wenn man 

im theoretischen Studium zweifelt, ob es das Richtige ist, weiter zu studieren.“ (FB 72). „Man 

bekommt eine Idee, was alles zum Lehrerjob gehört. Erst dann kann man wirklich einschätzen, 

ob dieser Studiengang das Richtige für einen ist.“ (FB 75). Vor allem in den KFBs war der Ort, 

an dem sich Studierende über ihr Selbstverständnis bewusst werden konnten. Zugleich waren 
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hier auch in allen Gesprächen die Unterrichtsplanung und das Classroom-Management Be-

standteil, ob implizit oder explizit, worüber miteinander gesprochen werden konnte. 

Interessanterweise zeigt sich, dass die Studierenden des Blockpraktikums häufiger Reflexionen 

über das Beobachten von anderen Lehrkräften anstellen als dies die Studierende des semester-

begleitenden Praktikums tun, die stärker ihr eigenes Handeln reflektieren. Dies könnte auf un-

terschiedliche Professionalisierungsprozesse abhängig von den differenten Formaten der Pra-

xisphasen hinweisen (vgl. König & Rothland, 2018). Dem sollte in einer erneuten Projektdurch-

führung weiter nachgegangen werden. 

Im Hinblick auf die Selbstwirksamkeit gibt es ebenfalls deutliche Unterschiede zwischen den 

beiden Gruppen, in einigen Items bestehen hohe Effektstärken zwischen den Gruppen und auch 

in der Gesamtskala (Cronbach`s Alpha von 0,86), wie bereits dargestellt. Studierende des se-

mesterbegleitenden Praktikums fühlen sich den Anforderungen des Studiums auch jenseits des 

Praktikums eher gewachsen, während die Zeit des Blockpraktikums von einigen als belastend 

wahrgenommen wird: „Ich war sehr erschöpft. Der Übergang von Prüfungsstress zum Prakti-

kum und gleichzeitig Hausarbeiten zu schreiben war sehr belastend. Es gab keine Entspan-

nungsphase zwischen den Phasen.“ (FB 37). Zudem zeigen sich sehr deutliche Tendenzen, dass 

Studierende des semesterbegleitenden Praktikums zufriedener mit dem Praktikum (starke Ef-

fekte bei Items vorhanden) und dem Studium insgesamt sind und eine höhere Sinnhaftigkeit 

ihres Handelns wahrnehmen. Wobei vor allem die Zufriedenheit in der Mitgestaltung von Un-

terricht im Vergleich der Gruppen hervorsticht. So berichten die Studierenden von einem wach-

senden Gefühl der Handlungssicherheit, das im Sinne einer professionellen Entwicklung zu 

interpretieren ist. Hier muss in einer anschließenden Untersuchung geklärt werden, ob diese 

Differenz in Folge des semesterbegleitenden Praktikums entsteht oder ob die Differenz be-

schreibt, wer sich für ein semesterbegleitendes Praktikum motiviert.  

In der Wahrnehmung der Belastung durch Studium und/oder Praktikum bestehen keine signi-

fikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Die deutlichen Unterschiede in der ein-

geschätzten Häufigkeit der Durchführung von Kompetenzen im Rahmen von Unterricht sind 

nicht überraschend, sondern sind dem anderen Format und der damit verbundenen Fokussie-

rung auf andere Kompetenzbereiche geschuldet.  

Bei den Antworten der Studierenden im semesterbegleitenden Praktikum ist erkennbar, dass 

die Studierenden weniger diese Gegensätzlichkeit von Theorie und Praxis vertreten (Blömeke 

et.al., 2006). Es zeigt sich zum einen in ihrem Antwortverhalten bei Fragen zur Motivation zum 

Studium, innerhalb der Gruppengespräche bezogen auf ihre eigene Rolle und auch auf die Ver-

änderungsbedarfe. Es können m.E. erste Rückschlüsse auf eine veränderte Theorie-Praxis-Re-

lation im semesterbegleitenden Praktikum gezogen werden. Eine enge Verzahnung der Beglei-

tung durch Dozenten in der Praxis – die Entwicklung einer Student:innen-Dozent:innen-Bezie-

hung, die den Studierenden Kontinuität und Sicherheit vermittelt, die Unterrichtsplanung und  

-durchführung mit Peers und die kontinuierliche Reflexion mit den Peers des eigenen und des 

beobachteten Unterrichts wie vor allem auch die Zeit zwischen pädagogischem Handeln und 

Reflektieren – sind m.E. Elemente, die die Relation von Theorie und Praxis für die Studierenden 

verändert wahrnehmen lässt.  

Hinsichtlich der Nutzung des Digitalen und der Einbindung von digital gestützten Lernmög-

lichkeiten, zeigen die Studierenden einen einfachen und authentischen Umgang mit digitalen 

Werkzeugen. Möglicherweise verdeutlichen sich hier die immer wieder mit den Generationen 
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beschriebenen Differenzen im Umgang mit dem Digitalen. Die Studierenden würden der Ge-

neration Z zugeordnet, somit als Digital Natives eingeordnet werden. Sie berichten in den Grup-

pengesprächen – und ich konnte in mehrfachen Besuchen vor Ort, dies auch so beobachten –, 

dass sie nicht nur selbst eine Vielzahl von digitalen Werkzeugen ganz selbstverständlich privat 

nutzen, sondern diese auch für die Lernbegleitung der Schüler:innen und gern zusammen mit 

ihnen anwenden. Gern würden die Studierenden dies weiter ausbauen und vor allem auch das 

Digitale in der Kommunikation mit den Lehrkräften der Schule stärker nutzen.   

Die Befragung der Lehrkräfte zum Erleben des Projektes zeigt, dass die Projektdurchführung 

von einer Vielzahl miteinander verflochtener Faktoren beeinflusst wird, die je nach Standort 

entweder förderlich oder hemmend wirken können. Entscheidende Gelingensbedingungen sind 

eine klare Strukturierung und Abstimmung zwischen Universität und Schule, verlässliche per-

sonelle Ressourcen, geeignete räumliche Bedingungen sowie eine offene, kooperative Haltung 

aller Beteiligten. Eine flexible und standortspezifische Ausgestaltung des Projekts scheint not-

wendig, um Potenziale bestmöglich zu entfalten und Herausforderungen wirksam zu begegnen. 

Es kann auch festgehalten werden, dass das Projekt vielfältige Veränderungsprozesse in Gang 

gesetzt hat, insbesondere in Bezug auf die Unterrichtsgestaltung, Schulöffnung und Schülerori-

entierung. Gleichzeitig zeigen die Rückmeldungen aber auch, dass strukturelle, personelle und 

kommunikative Voraussetzungen maßgeblich dafür sind, ob diese Veränderungen als berei-

chernd oder belastend empfunden werden. Die Erfahrungen des Kollegiums machen deutlich, 

dass das Projekt ein hohes Entwicklungspotenzial birgt – dessen Ausschöpfung aber eine nach-

haltige Verankerung, klare Absprachen und ausreichende Unterstützung voraussetzt. Beispiel-

haft soll an dieser Stelle eine Schule stehen, in der dieses Projektes zu notwendigen veränderten 

schulorganisatorischen Strukturen führt, indem Stufenteams etabliert werden. Diese sollen im 

Rahmen des Projektes eine gute Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrkräften si-

cherstellen, weil weniger Menschen miteinander kommunizieren müssen und weniger Schnitt-

stellen in der Regel immer verbessernd wirken.  

Die Integration der Studierenden ins Kollegium und in die Schulstruktur war insgesamt unter-

schiedlich ausgeprägt. Es gab gute Ansätze und gelungene Beispiele wie die Fragebögen zei-

gen, gleichzeitig wurde aber auch deutlich, dass nicht in allen Schulen in der Breite das Kolle-

gium dafür gewonnen werden konnte, die Studierenden als Teil des Kollegiums zu integrieren. 

Dies wird auch in einigen sehr kritischen Rückmeldungen in den Fragebögen deutlich. Auch 

die von den Studierenden genannten Veränderungsbedarfe weisen auf Entwicklungspotenziale 

hinsichtlich einer guten Kommunikationsstruktur zwischen den Fachlehrer:innen in Deutsch, 

Mathematik und Englisch hin. Ursächlich ist hier möglicherweise eine Belastung der Lehrkräfte 

in Schulen, die bereits von Lehrkräftemangel gezeichnet sind. Hier muss nach standortspezifi-

schen Antworten gesucht werden. Eine Antwort könnte in der Nutzung von Lernsoftware lie-

gen, die aber nur sinnvoll ist, wenn in der gesamten Schule auch über die Lerntage mit den 

Studierenden hinaus mit dem Format gearbeitet wird. Zudem zeigen sich auch Limitationen in 

der praktischen Umsetzung, insbesondere hinsichtlich der fachlichen Begleitung durch ausge-

bildete Lehrkräfte vor Ort, die als entscheidend für die professionelle Entwicklung gelten. So 

beklagen Studierende mangelnde fachliche Unterstützung und Überforderung etwa im Fach 

Mathematik: „Im praxisbegleitenden Block A sollten wir einen ganzen Lernbereich in Mathe-

matik mit den Kindern bearbeiten, obwohl nur wenige von uns Mathe als Fach haben. Wir 

haben Bedenken, den Kindern die Inhalte fachgerecht vermitteln zu können.“ (FB 109). 
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Die Rückmeldungen der Studierenden und auch der Schulen sprechen für die Fortführung des 

Projektes, die Stärken des Projektes sind multiperspektivisch erhoben und bestätigen sich auch 

aus den differenten Perspektiven. Es gibt deutliche und hohe Effektstärken bei mehreren Items 

zwischen den beiden Gruppen bei einer relativ kleinen Stichprobe, damit kann davon ausge-

gangen werden, dass die hier beschriebenen Unterschiede zwischen dem Blockpraktikum und 

dem semesterbegleitenden Praktikum substanziell sind.  

Methodisch muss kritisch festgehalten werden, dass die Stichproben relativ klein sind und sie 

nicht der Zufallsauswahl unterliegen, diese wäre erstrebenswert aber nicht umsetzbar. Es 

konnte nur mit Daten von einem Erhebungszeitpunkt die Evaluation vollzogen werden, wün-

schenswert wären mehrere Erhebungszeitpunkte möglicherweise ausgehend von einer Ist-

Standserhebung vor dem Start des Praktikums.  

Diese Kritikpunkte könnten bei der Ausweitung des Projektes berücksichtigt werden. Mit Blick 

auf eine Ausdehnung des Projektes von 44 Studierende auf ca. 150 Studierende im Schuljahr 

2025/26 bedarf es eine Untersetzung mit Ressourcen für die Begleitung von Schulen und Stu-

dierenden, denn eine veränderte Theorie-Praxis-Relation impliziert nicht einfach mehr Praxis, 

sondern eine qualitativ hochwertigere Verbindung von Theorie und Praxis. Zudem verweisen 

die auch zum Teil schulspezifischen Herausforderungen, wie sie durch die Studierenden zum 

einen in den Gruppengesprächen benannt werden und auch in den Fragebögen der Schulen 

deutlich werden, auf fortwährenden Entwicklungsbedarf in der Begleitung und Unterstützung 

der Studierenden während ihrer Praxisphasen – etwas, das so bisher in Modulordnungen der 

Universität nicht festgehalten ist. Darüber hinaus bedarf es vor allem für die Einschätzung des 

Professionalisierungsprozesses noch weitergehende Daten, um die Differenz zwischen einem 

semesterbegleitenden Praktikum und einem Blockpraktikum evidenzbasiert herausarbeiten zu 

können. Um dies zu ermöglichen, sollen die Studierenden wöchentlich mit einem ChatBot be-

gleitet werden, denn im aktuellen Durchgang des Piloten hat sich die Generation Z sehr deutlich 

gegen ein Lerntagebuch ausgesprochen, welches durch die Dozent:innen als begleitendes Ma-

terial eingeführt wurde. 
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Empfehlungen auf einen Blick 

Kinder und Jugendliche im deutschen Bildungssystem unterscheiden sich erheblich in den Lern- und 

sprachlichen Voraussetzungen, die sie mitbringen. Die SWK konzentriert sich in dieser Stellungnahme auf 

die Frage, wie die deutschsprachigen Kompetenzen von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen ge-

zielt gefördert werden können. 

Die erhebliche Heterogenität in den Lernvoraussetzungen und Lernkontexten der Kinder und Jugendli-

chen, die über geringe Deutschkenntnisse verfügen, lässt keine allgemeingültigen Empfehlungen zur Ge-

staltung sprachlicher Bildung für diese Schülergruppe zu. Aus den vorliegenden nationalen und internatio-

nalen Erfahrungen, Studien und Analyseergebnissen lassen sich jedoch Kriterien für Rahmenvorgaben ab-

leiten, die in den Ländern definiert werden sollten, um eine systematische Planung, Umsetzung und Beglei-

tung von Fördermaßnahmen zu gewährleisten. Die Umsetzung der Rahmenvorgaben erfolgt dann mit be-

gründeten Anpassungen an die Kontextbedingungen der jeweiligen Schule.  

Der Fokus der Stellungnahme liegt auf der Förderung deutschsprachiger Kompetenzen, die für die Bil-

dungsintegration in Deutschland, für Erfolg auf dem Arbeitsmarkt und für gesellschaftliche Teilhabe eine 

Schlüsselrolle spielen. Gleichzeitig sollte ein wertschätzender Umgang mit Mehrsprachigkeit selbstver-

ständlich sein und auch die Förderung herkunftssprachlicher Kompetenzen im Rahmen der vorhandenen 

Möglichkeiten unterstützt werden.  

Vor diesem Hintergrund formuliert die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonfe-

renz (SWK) die folgenden, im Text ausführlich dargelegten und weiter spezifizierten Empfehlungen: 

Empfehlung 1: Verfahren der Diagnostik etablieren, die für Entscheidungen über Maßnahmen der 

sprachlichen Bildung von Kindern und Jugendlichen grundlegend sind. 

Empfehlung 2: Ein Maßnahmepaket zur sprachlichen Bildung zentral entwickeln, das von den Schulen 

adaptiert und umgesetzt wird. 

Empfehlung 3: Evidenzbasierte Angebote der Qualifizierung von Lehrkräften für sprachliche Bildung 

schaffen. 
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1. Einleitung 

Die Integration von Kindern und Jugendlichen aus zugewanderten Familien gehört zu den wichtigsten Auf-

gaben des Bildungssystems. Inwieweit die Förderung dieser Kinder und Jugendlichen gelingt, ist nicht nur 

für ihre eigenen Bildungschancen, sondern auch für die wirtschaftliche Entwicklung und den gesellschaftli-

chen Zusammenhalt in Deutschland von Bedeutung. Für den schulischen Bereich, der in dieser Stellung-

nahme in den Blick genommen wird, zeigen Schulleistungsstudien jedoch, dass Schüler:innen mit Migrati-

onshintergrund1 deutlich geringere Leistungen erzielen als Schüler:innen ohne Migrationshintergrund. Im 

IQB-Bildungstrend 2022 beispielsweise lagen im Ausland geborene Neuntklässler:innen (erste Generation) 

in der deutschsprachigen Lesekompetenz um fast vier Schuljahre hinter ihren Peers ohne Migrationshinter-

grund zurück, bei in Deutschland geborenen Neuntklässler:innen, deren Eltern zugewandert sind, betrug 

der Abstand etwa zwei Jahre (Henschel et al., 2023). Entsprechend sind Schüler:innen aus zugewanderten 

Familien in der Gruppe der Jugendlichen, die die Schule ohne Schulabschluss oder mit dem Ersten Schulab-

schluss verlassen, in erheblichem Maße überrepräsentiert (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 

2016). Gleichzeitig zeigt sich immer wieder, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund über 

hohe Aspirationen verfügen – ein Befund, der in der Forschungsliteratur als „immigrant optimism“ bezeich-

net wird (Dollmann & Weißmann, 2020; Salikutluk, 2016). Ziel sollte sein, auch das Potenzial dieser Kinder 

und Jugendlichen so weit wie möglich auszuschöpfen. 

Die Bildungsbenachteiligung von Schüler:innen mit Migrationshintergrund lässt sich in Deutschland zu ei-

nem großen Anteil darauf zurückführen, dass das Bildungsniveau und der sozioökonomische Status ihrer 

Eltern häufig vergleichsweise gering ist (vgl. Diehl et al., 2016; Henschel et al., 2023). Entsprechend handelt 

es sich bei den zuwanderungsbezogenen Disparitäten in weiten Teilen um soziale Disparitäten, von denen 

auch Kinder und Jugendliche aus bildungs- und sozial benachteiligten Familien ohne Migrationshinter-

grund betroffen sind (Diehl et al., 2016). Von den Maßnahmen, die darauf abzielen, Unterschiede in famili-

ären Lernsituationen auszugleichen, dürften also auch Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund 

profitieren. Empfehlungen der SWK hierzu finden sich in den Gutachten zur Grundschule (Ständige Wis-

senschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz [SWK], 2022a) und zur Sekundarstufe I (in Fertig-

stellung). Gerade bei geflüchteten neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen erschweren aber häufig 

auch kriegs- oder fluchtbedingte gesundheitliche Einschränkungen und Traumata den Einstieg ins Bil-

dungssystem des Aufnahmelandes, was ebenfalls zu berücksichtigen ist (SWK, 2022b; Wiater, 2019).2  

 

1 Als Schüler:innen mit Migrationshintergrund werden alle Kinder und Jugendlichen bezeichnet, die entweder selbst im Ausland geboren und 
nach Deutschland zugewandert sind (erste Generation) oder die selbst zwar in Deutschland geboren, deren Eltern aber im Ausland geboren 
und nach Deutschland zugewandert sind (zweite Generation). Der Fokus der vorliegenden Stellungnahme liegt auf der ersten Teilgruppe, 
also auf der ersten Generation, die zum Zeitpunkt der Zuwanderung zudem über geringe Deutschkenntnisse verfügen. Diese werden im 
Folgenden als “neu zugewanderte Schüler:innen“ bezeichnet. Teilweise werden aber auch Ergebnisse von Analysen zitiert, die sich auf Schü-
ler:innen mit Migrationshintergrund allgemein beziehen, was durch die Verwendung dieser Bezeichnung deutlich gemacht wird.  

2 Aufgrund der teilweise umfangreichen Entwicklungserschwernisse wäre eine Überrepräsentation von Kindern und Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund zu erwarten, für die ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wird und für die entsprechende Fördermaßnahmen 
bereitgestellt werden. Tatsächlich haben bildungsstatistische Analysen in der Vergangenheit regelmäßig eine solche Überrepräsentation 
festgestellt und problematisiert (z. B. Kemper und Weishaupt (2011); Powell und Wagner (2014)). Analysen auf Grundlage von Daten der 
IQB-Bildungstrends zeigen jedoch, dass bei Berücksichtigung des sozioökonomischen Status, der kognitiven Grundfähigkeiten und der schu-
lischen Kompetenzen in dieser Gruppe sogar seltener ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt und seltener eine Förderschule 
besucht wird als in der Gruppe der Schüler:innen ohne Zuwanderungsgeschichte.  
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Eine weitere wichtige Ursache der Bildungsbenachteiligung von Schüler:innen mit Migrationshintergrund 

besteht in geringen Deutschkenntnissen (Kempert et al., 2016). Dies betrifft in besonderem Maße, jedoch 

im Bereich der Schriftsprache nicht ausschließlich, selbst zugewanderte Kinder und Jugendliche. So zeigte 

sich im IQB-Bildungstrend 2022, dass selbst nach Kontrolle von anderen relevanten Merkmalen die zu 

Hause gesprochene Sprache substanziell mit der Lesekompetenz zusammenhängt (Henschel et al., 2023). 

Demnach erreichen Schüler:innen mit vergleichbarem Bildungs- und sozioökonomischem Hintergrund ge-

ringere Leistungen im verstehenden Lesen deutschsprachiger Texte, wenn die Familiensprache nicht 

Deutsch ist.3 Entsprechend besteht bei diesen Kindern und Jugendlichen ein spezifischer Förderbedarf, der 

sich auf fehlende Lerngelegenheiten zum Erwerb der deutschen Sprache bezieht. Wie diese kompensatori-

sche Förderung gestaltet werden sollte, ist Gegenstand der vorliegenden Stellungnahme.  

Der Fokus der Stellungnahme liegt auf der Förderung deutschsprachiger Kompetenzen. Diese sind für den 

Bildungserfolg und die Integration in Deutschland entscheidend. Sie spielen eine Schlüsselrolle bei der Re-

duzierung und Vermeidung ethnisch motivierter Ungleichbehandlung etwa auf dem Arbeitsmarkt (Dust-

mann & van Soest, 2002). Auf die Förderung von Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen in ihren Erst- 

bzw. Familiensprachen wird dabei nur ansatzweise eingegangen (siehe auch Stellungnahme der SWK zur 

Unterstützung geflüchteter Kinder und Jugendlicher aus der Ukraine, SWK, 2022b). Die SWK teilt die Über-

zeugung, dass die Beherrschung verschiedener Sprachen eine Ressource darstellt, die einen Zugang zu un-

terschiedlichen Kulturen eröffnet und auch für die Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung wichtig sein 

kann. Daher muss ein wertschätzender Umgang mit Mehrsprachigkeit im Bildungssystem selbstverständ-

lich sein. Zudem wäre es wünschenswert, auch die Förderung der Erst- und Familiensprachen zu unterstüt-

zen und die Kinder und Jugendlichen beispielsweise auch in diesen Sprachen zu alphabetisieren. Ange-

sichts der großen Vielfalt an Sprachen, die im deutschen Bildungssystem vertreten sind (Diebel & Ahren-

holz, 2023, S. 37; Mehlhorn, 2020) und angesichts der begrenzten personellen Ressourcen, die zur Verfü-

gung stehen, ist dies aber nur in begrenztem Umfang möglich.  

Kinder und Jugendliche im deutschen Bildungssystem unterscheiden sich erheblich in den Lernvorausset-

zungen und sprachlichen Voraussetzungen, die sie mitbringen (siehe 2.1 und 2.2). Aufgrund dieser Hetero-

genität individueller und kontextueller Voraussetzungen können die Empfehlungen an dieser Stelle nicht 

allgemeingültig darlegen, wie Sprachförderung4 zu gestalten ist, um im Bildungssystem erfolgreich zu sein. 

Vielmehr beziehen sich die Empfehlungen auf Rahmenbedingungen, die zu schaffen sind, um in Schulen 

eine zielführende, an die jeweiligen Voraussetzungen angepasste Sprachförderung umsetzen zu können. 

Die Empfehlungen gehen von einer Situationsanalyse aus und werden von der vorliegenden grundlagen-

wissenschaftlichen Befundlage und der – allerdings immer noch unbefriedigenden – empirischen Evidenz 

zur Effektivität von Maßnahmen der Sprachförderung abgeleitet.  

 

3 Für die Lesekompetenz in der Fremdsprache Englisch zeigte sich das umgekehrte Muster: hier erzielten Jugendliche, die in der Familie eine 
andere Sprache als Deutsch sprechen, bessere Leistungen als Jugendliche mit deutscher Familiensprache. Dieses Muster bestätigt erneut, 
dass Mehrsprachigkeit auch eine Ressource ist, die für den Erwerb weiterer Sprachen förderlich sein kann (Henschel et al. (2023)).  

4 Sprachförderung heißt im Kontext dieser Stellungnahme, dass neu zugewanderte Kinder und Jugendliche beim Zweitspracherwerb durch 
gezielte Maßnahmen institutionell unterstützt werden. Die Verwendung impliziert hier nicht, dass Zweitsprachlernende aus der Perspektive 
der Mehrheitsgesellschaft sprachlich defizitär und deshalb förderbedürftig sind. Vielmehr wird Sprachförderung in dieser Stellungnahme 
analog zum Zweitsprachunterricht verstanden, der ähnlichen Prinzipien wie der Fremdsprachenunterricht folgt, aber von unterschiedlichen 
Lernvoraussetzungen ausgehen muss. 



Situationsanalyse 

11 

2. Situationsanalyse 

2.1 Heterogenität der Lernvoraussetzungen 

Kinder und Jugendliche weisen eine erhebliche Heterogenität in ihren individuellen und kontextuellen 

Lernvoraussetzungen auf. Dies ist gerade auch bei neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen der Fall, 

die über keine oder sehr geringe Deutschkenntnisse verfügen. Mit dieser Heterogenität sind besondere 

Herausforderungen verbunden, die bei der Ausgestaltung von Sprachförderung zu berücksichtigen sind. Zu 

den Unterschieden in den individuellen Lernvoraussetzungen kommen Unterschiede in den Lernkontexten 

hinzu, in denen die Förderung stattfindet und die ebenfalls beachtet werden müssen.  

Auf der individuellen Ebene sind vor allem die folgenden Lernvoraussetzungen der Kinder und Jugendli-

chen für die Ausgestaltung von Sprachförderung wichtig: 

1) Lebensalter: Wie systematisch und intensiv Sprachförderung auszugestalten ist, hängt in ho-

hem Maße davon ab, in welchem Alter Kinder bzw. Jugendliche mit keinen oder geringen 

Deutschkenntnissen nach Deutschland kommen. Für neu zugewanderte Kinder mit geringen 

Deutschkenntnissen im Elementarbereich ist der Besuch einer Kita essenziell, die eine hohe 

sprachliche Anregungsqualität bietet, Mehrsprachigkeit als Ressource betrachtet sowie ggf. 

gezielte Sprachförderansätze umsetzt und die Familien unterstützt (siehe hierzu die Empfeh-

lungen des Grundschulgutachtens der SWK, 2022a). Kinder und insbesondere Jugendliche, 

die erst im Schulalter in das deutsche Schulsystem kommen, benötigen immer auch eine in-

tensive additive Sprachförderung (Henschel et al., 2023). 

2) Vorhandene Sprachkompetenzen: Zu beachten ist ferner, über welche sprachlichen Kompe-

tenzen neu zugewanderte Kinder und Jugendliche verfügen, wenn sie ins deutsche Bildungs-

system kommen. Dies betrifft nicht nur die bereits vorhandenen Deutschkenntnisse, sondern 

auch Kompetenzen in der jeweiligen Herkunftssprache und möglicherweise vorhandene 

Kenntnisse einer Fremdsprache (z. B. Englisch). Dies betrifft zudem den Grad der Literalisie-

rung in diesen Sprachen, also ob die Schüler:innen in einer oder mehreren Sprachen bereits 

lesen und schreiben können und ob mindestens eine dieser Sprachen auf dem lateinischen 

Schriftsystem basiert. Hier reicht die Spannweite von Jugendlichen, die über gute bildungs-

sprachliche Kompetenzen in ihrer Herkunftssprache verfügen, in dieser Sprache bereits litera-

lisiert sind und möglicherweise in der Schule bereits eine Fremdsprache gelernt haben, bis hin 

zu Jugendlichen, bei denen etwa aufgrund einer unterbrochenen Bildungslaufbahn kaum oder 

keine schriftsprachlichen und bildungssprachlichen Kompetenzen vorhanden sind (Diebel & 

Ahrenholz, 2023, S. 32–33) 

3) Schulbezogenes Vorwissen: Aufgrund von Unterschieden in der Bildungslaufbahn unter-

scheiden sich neu zugewanderte Kinder und Jugendliche zudem erheblich darin, welche schul-

bezogenen fachlichen Kompetenzen sie mitbringen (siehe für Mathematik: Sprütten & Predi-

ger, 2019; Zentgraf, 2024; für Deutsch und Englisch: Diebel & Ahrenholz, 2023). Auch dies ist 
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bei Entscheidungen darüber, welche Unterstützung diese Schüler:innen benötigen, zu be-

rücksichtigen. 

Auf der kontextuellen Ebene sind bei der Ausgestaltung von Sprachförderung für neu zugewanderte Kinder 

und Jugendliche insbesondere die folgenden Aspekte zu beachten: 

1) Zusammensetzung der Schülerschaft: Wie die Gruppe der neu zugewanderten Kinder und 

Jugendlichen an einem Schulstandort zusammengesetzt ist, kann sich auch kurzfristig sub-

stanziell ändern, beispielsweise durch Fluchtbewegungen aufgrund von Kriegen, wie jüngst 

durch den Angriffskrieg in der Ukraine. Auch die – quantitativ weniger bedeutsame – politisch 

gesteuerte Erwerbsmigration im Zusammenhang mit dem erhöhten Fachkräftebedarf kann 

zur kurzfristigen Fluktuation von Zuzugszahlen beitragen. Angesichts der ohnehin ausgepräg-

ten ethnischen und sozialen Segregation im deutschen Bildungssystem beeinflussen solche 

Entwicklungen die Gelegenheiten zum alltagsintegrierten Spracherwerb (Helbig & Jähnen, 

2018; SWK, 2022a). Die Sprachförderung muss an die Heterogenität der Schülerschaft am je-

weiligen Standort angepasst werden. 

2) Anteil von Kindern und Jugendlichen mit derselben Herkunftssprache: Ein besonders wich-

tiges Merkmal der Zusammensetzung der Schülerschaft besteht darin, welcher Anteil von 

ihnen dieselbe Herkunftssprache spricht. Hiervon hängt unter anderem ab, inwieweit eine 

mehrsprachige Förderung sinnvoll möglich ist. In den USA beispielsweise, aus denen ein 

Großteil der Forschung zu bilingualen Programmen stammt, ist in vielen Regionen Spanisch 

die deutlich dominierende Herkunftssprache. Dies ist mit der deutschen Situation nicht ver-

gleichbar, da an den meisten Schulstandorten eine große Vielfalt an Herkunftssprachen ver-

treten ist und sich auch die herkunftssprachliche Zusammensetzung der Schülerschaft über 

die Zeit erheblich verändern kann. Dies reduziert etwa die Möglichkeiten, herkunftssprachli-

che Kompetenzen im Rahmen der Förderung von Deutsch als Zweitsprache (DaZ) zu berück-

sichtigen. 

3) Anzahl von Lehrkräften mit Ausbildung in Deutsch als Zweitsprache (DaZ): Um neu zuge-

wanderten Schüler:innen mit geringen Deutschkenntnissen zu ermöglichen im deutschen Bil-

dungssystem erfolgreich zu sein und am gesellschaftlichen Leben in Deutschland teilzuhaben, 

muss eine professionelle Sprachförderung gewährleistet werden. Hierfür sind gut ausgebil-

dete DaZ-Lehrkräfte erforderlich, die in der Lage sind, die erforderliche Diagnostik durchzu-

führen und darauf bezogene Förderung zu planen. Aufgrund des aktuellen Lehrkräftemangels 

und des zwischen Schulstandorten sehr unterschiedlichen Anteils an Schüler:innen, die über 

geringe Deutschkenntnisse verfügen, wird es nicht immer möglich sein, in jeder Schule eine 

solche Lehrkraft vorzuhalten. Entsprechend müssen Wege gefunden werden, wie auch in 

Schulen, in denen nur wenige neu zugewanderte Schüler:innen lernen, eine gute Unterstüt-

zung gewährleistet werden kann. 
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2.2 Sprachliche Voraussetzungen neu zugewanderter Kinder und Jugendli-

cher bei Schuleintritt 

Im Jahr 2023 kamen schulpflichtige Kinder und Jugendliche u. a. aus der Ukraine (78.914), Syrien (30.930), 

Türkei (26.510), Rumänien (16.749) und Afghanistan (16.170) nach Deutschland (SWK-Abfrage (Statisti-

sches Bundesamt [Destatis], 2023). Diese Gruppe ist in Bezug auf ihren sozioökonomischen, kulturellen 

und sprachlichen Hintergrund sowie auf ihre Lernvoraussetzungen in hohem Maße heterogen (Deutsches 

Jugendinstitut, 2020; Diebel & Ahrenholz, 2023; Gamper et al., 2020; Paiva Lareiro, 2019). Die Kinder und 

Jugendlichen verfügen in unterschiedlichem Ausmaß über mündliche und schriftliche Sprachkenntnisse in 

den Familiensprachen, Fremdsprachen und ggf. auch der deutschen Sprache. Haben sie im Herkunftsland 

bereits eine Schule besucht, bringen sie mit den Schulerfahrungen auch Sprachlernerfahrungen mit; teil-

weise haben sie bereits berufliche Erfahrungen (Diebel & Ahrenholz, 2023, S. 32, 42). Außerdem haben sie 

in unterschiedlichem Umfang Lese- und Schreibkompetenzen erworben (Schumacher et al., 2020). Das 

Erlernen einer neuen Sprache – und ggf. eines neuen Schriftsystems (Diebel & Ahrenholz, 2023, S. 49) – 

sowie die Anpassung an ein neues Lebens- und Lernumfeld ist für diese häufig auch sozioökonomisch be-

nachteiligte, als besonders vulnerabel geltende Gruppe eine große Herausforderung (Deutsches Jugendin-

stitut, 2020; Organisation for Economic Cooperation and Development [OECD], 2024).  

2.3 Regelungen zum Schuleintritt 

Je nach Land gelten in Deutschland unterschiedliche Regelungen für den Schuleintritt. Meist beginnt die 

Schulpflicht mit der Zuweisung zu einer Kommune, sobald der Wohnsitz im jeweiligen Land angemeldet 

wurde oder auch mit Vorliegen eines Asylantrags. Teils beginnt sie spätestens drei bzw. sechs Monate nach 

der Zuwanderung (Deutsches Jugendinstitut, 2020, S. 210; Paiva Lareiro, 2019, S. 3; Sachverständigenrat 

für Integration und Migration, 2020, S. 104), wobei auch in diesen Fällen entsprechend der EU-Aufnahme-

richtlinien das Recht zum Besuch einer Schule bereits vor dem Beginn der Schulpflicht besteht.5 Wann die 

Kinder und Jugendlichen tatsächlich zur Schule gehen, hängt u. a. von der Zahl der Ankommenden und den 

Standortressourcen ab (Deutsches Institut für Menschenrechte, 2017). Durch die Ressourcenknappheit 

können Wartezeiten entstehen. Ältere Jugendliche können z. T. nur noch kurzzeitig eine Schule besuchen, 

bevor sie das 18. Lebensjahr vollenden. Gerade auch junge Menschen vor der Berufsausbildung benötigen 

jedoch effektive Unterstützung, um sich in der komplexen Ausbildungslandschaft zurechtzufinden (Mas-

sumi, 2024, S. 28; Matthes & Severing, 2020, S. 6; Sachverständigenrat für Integration und Migration, 

2020, S. 5). Die Länder reagieren auf diese Bedarfssituation mit verschiedenen Maßnahmen, etwa durch 

die zeitweise Anhebung der Altersgrenze für die Berufsschulberechtigung oder spezielle Angebote für neu 

zugewanderte junge Erwachsene mit dem Ziel der Berufsvorbereitung (z. B. Berufsintegrationsklassen in 

Bayern; für einen Überblick über Maßnahmen der integrierten Sprachförderung und Berufsausbildungsvor-

bereitung für Asyl- und Schutzsuchende siehe Seeber et al., 2018, S. 60–61).  

 

5 Gemäß Art. 16 der EU-Aufnahmerichtlinien (Stand: Mai 2024) sollte der Zugang zum Bildungssystem „so bald wie möglich“ gewährt und 
„nicht um mehr als zwei Monate“ verzögert werden, nachdem der Asylantrag eingereicht wurde (EU-Richtlinie 2024/1346).  
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2.4 Beschulungsmodelle und ihre Verbreitung 

Der in Deutschland umgesetzte Zweitsprachunterricht für neu zugewanderte Schüler:innen lässt sich vier 

Beschulungsmodellen zuordnen (Massumi et al., 2015, S. 44):  

1) Paralleler Unterricht in einer separaten Sprachklasse mit intensivem DaZ-Unterricht, der auf 

die Integration in die Regelklasse vorbereitet („Paralleles Modell“).  

2) Paralleler Unterricht in einer Sprachklasse mit intensivem DaZ-Unterricht bis zum Schulab-

schluss („Paralleles Modell mit Schulabschluss“). 

3) Paralleler Unterricht in einer Sprachklasse mit intensivem DaZ-Unterricht, der durch zuneh-

mende Teilnahme am Fachunterricht in der Regelklasse ergänzt wird („Teilintegratives Mo-

dell“). 

4) Integration in die Regelklasse mit additiv-begleitender Sprachförderung („Integratives Mo-

dell“). 

Im parallelen Unterricht separater Sprachklassen (1)), die je nach Land unterschiedlich bezeichnet werden 

(u. a. als Internationale Vorbereitungsklasse (IVK), Willkommensklasse oder Förderkurse Deutsch als 

Zweitsprache (Massumi et al., 2015, S. 12)), erhalten Schüler:innen über einen bestimmten Zeitraum (in 

Deutschland in der Regel maximal zwei Jahre) intensiven DaZ-Unterricht (Decker-Ernst, 2017; Neumann et 

al., 2021). Dies zielt u. a. darauf ab, den Übergang in die Regelklassen zu erleichtern (Dewitz & Bredthauer, 

2020, S. 431–432; Paiva Lareiro, 2019, S. 12). Für ältere Jugendliche werden teilweise auch Sprachklassen 

eingerichtet, die mit dem Schulabschluss enden (2)). Neben ausschließlich parallelem Unterricht werden in 

den Ländern oft auch teilintegrative Modelle (3)) umgesetzt. Hier erhalten die Schüler:innen nach einer 

Mindest- oder Maximalvorgabe ca. 10 bis 20 Stunden Unterricht in der Sprachklasse und können zuneh-

mend am Unterricht einzelner Fächer in Regelklassen teilnehmen (Marx, 2024b, S. 113–114). In der Umset-

zung beschränkt sich die Teilintegration oft auf Fächer wie Kunst, Musik oder Sport und bezieht seltener 

auch Kernfächer wie Englisch und Mathematik ein (Neumann et al., 2021, S. 8). Im integrativen Modell (4)) 

schließlich werden die Schüler:innen direkt in die Regelklassen eingegliedert und erhalten begleitend addi-

tive Sprachförderung. Sofern in den Regelklassen ein sprachsensibler Fachunterricht (systematische Ver-

zahnung von sprachlichem und fachlichem Lernen) umgesetzt und mit additiver Sprachförderung verbun-

den wird, kann unter hierfür geeigneten Bedingungen auch dieses Modell, das im englischsprachigen Aus-

land für den Fachunterricht mit Zweitsprachlernenden entwickelt wurde, die dieselbe Herkunftssprache 

(i. d. R. Spanisch) sprechen (Saunders & Lütke, 2024; Vogt, 2010), günstige Bedingungen für den Erwerb 

der für das fachliche Lernen notwendigen Sprachkompetenzen bieten (National Academies of Sciences, 

2017). Dieses Konzept wird seit ca. 14 Jahren zunehmend auch an Schulen in Deutschland implementiert 

(Lütke & Rödel, 2023), stößt in der Umsetzung jedoch an Grenzen, da sich die Sprachkompetenzen inner-

halb der Lerngruppe in der Regel stark unterscheiden.  

Die Umsetzung der verschiedenen Beschulungsmodelle variiert stark in Abhängigkeit von den Richtlinien 

der Länder, Standortbedingungen, Schulformen und Ressourcen (Fuchs, 2023, S. 145; Marx, 2024b; Mas-

sumi et al., 2015; Neumann et al., 2021). Vorherrschend sind parallele und teilintegrative Organisationsfor-

men (Deutsches Jugendinstitut, 2020, S. 211). Innerhalb der administrativ vorgegebenen Strukturen 
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nehmen Schulen standortbezogene und didaktische Anpassungen vor (Fuchs, 2023, S. 141), sodass auch 

die schulspezifischen Umsetzungen deutlich variieren (Fuchs, 2023, S. 145). Von flächendeckenden  

Beschulungskonzepten kann kaum ausgegangen werden; das Spektrum reicht von Direktintegration bis zu 

einer teilweise zentral organisierten und im Anschluss mit einem Schulwechsel verbundenen parallelen  

Beschulung (Decker-Ernst, 2018, S. 40; Fuchs, 2023, S. 148). Innerhalb dieses Spektrums werden standort-

abhängig teils separate Alphabetisierungskurse vorgeschaltet, teilweise wird Fachunterricht in den Sprach-

klassen integriert angeboten. Für die berufliche Bildung existieren teils Konzepte mit in die Sprachklasse 

integriertem Fachpraxisunterricht und begleitenden Praktika (Fuchs, 2023, S. 148). Belastbare Daten über 

die Verbreitung der verschiedenen Modelle liegen nicht vor.  

Die Entwicklung schuleigener strukturell-organisatorischer und pädagogisch-didaktischer Konzeptionen 

obliegt in der Regel den Schulleitungen und dafür benannten „Sprachbildungskoordinator:innen“ bzw. 

„Sprachberater:innen“ (Fuchs, 2023, S. 137). Die Akteure entscheiden häufig erfahrungsbasiert und in Ori-

entierung am Schulprofil (ebd.). Angestrebt wird dabei eine stärkere Vernetzung mit außerschulischen 

Partnern (z. B. im Bereich der Berufsorientierung, Schulsozialarbeit, Schülergesellschaften und AG-Leitun-

gen) (Fuchs, 2023, S. 139). 

Sprachklassen sind derzeit sehr ungleich auf die verschiedenen Schulformen verteilt. Sie werden seltener 

an Gymnasien (Paiva Lareiro, 2019, S. 1, 8) und gehäuft an Schulen in „sozial schwieriger Lage“ (Paiva 

Lareiro, 2019, S. 8; Robert Bosch Stiftung, 2023a, S. 6) eingerichtet. Zudem sind Sprachklassen von einer 

hohen Fluktuation, großen Altersspannen (teils fünf bis sieben Jahre: (Diebel & Ahrenholz, 2023, S. 48; 

Neumann et al., 2021) und variierenden Klassengrößen (je nach Länderrichtlinie zwischen 9 und 30 Schü-

ler:innen) geprägt (Decker-Ernst, 2017, S. 376; Neumann et al., 2021). 

2.5 Sprachdiagnostik 

Weitgehender Konsens ist, dass Sprachförderung diagnosebasiert erfolgen und den Zweitspracherwerb 

auf allen Bildungsstufen begleiten sollte (Becker-Mrotzek & Roth, 2017; Europäische Kommission et al., 

2019, S. 88–89). Schulen benötigen hierfür Unterstützung (Neumann et al., 2021, S. 15; Robert Bosch Stif-

tung, 2023b, S. 15, 20). In der Praxis wird der sprachliche Lernstand neu zugewanderter Kinder und Jugend-

licher jedoch nicht immer diagnostiziert (Neumann et al., 2019, S. 11) und die in den Ländern breiter einge-

setzten Verfahren wurden in der Regel nicht für neu zugewanderte Schüler:innen mit geringen Deutsch-

kenntnissen entwickelt bzw. angepasst (BiSS-Trägerkonsortium, 2024). Einige Verfahren entsprechen  

Minimalstandards wissenschaftlicher Gütekriterien für die Sprachdiagnostik bei anderen Zielgruppen 

(BiSS-Trägerkonsortium, 2024). Informelle Verfahren erfüllen diese Minimalstandards in der Regel nicht 

bzw. es liegen hierzu keine Informationen vor.  

Die zur Bestimmung sprachlicher Lernausgangslagen ebenfalls wichtige Erfassung vorliegender Kompe-

tenzen in den Herkunftssprachen ist in der Regel nur mit Dolmetscher:innen möglich; altersangepasste In-

strumente befinden sich für einzelne Herkunftssprachen in Entwicklung (Schumacher et al., 2020). Auf EU-

Ebene wurde ein Instrument für erwachsene Migrant:innen entwickelt, das die sprachunabhängige Fest-

stellung literaler Vorkenntnisse ermöglicht (Europarat, 2022). Die u. a. für die Beschulung neu 
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zugewanderter Kinder und Jugendlicher wichtige Erfassung ihrer emotionalen und sozialen Situation sowie 

geeignete Verfahren zur Bestimmung sonderpädagogischer/sprachtherapeutischer Bedarfe bilden weitere 

Desiderate (Friedrich et al., 2022).    

Im Rahmen des Bildungsmonitorings wird der Sprachhintergrund der Schüler:innen derzeit in der Regel 

anhand der Sprache erfasst, die sie zuerst in der Familie gelernt haben bzw. die überwiegend in der Familie 

gesprochen wird. Dies ist als Indikator für geringe Deutschkenntnisse jedoch nur bedingt geeignet. Um zu 

bestimmen, inwieweit es im Schulsystem gelingt, Schüler:innen zu fördern, die mit geringen Deutsch-

kenntnissen ins System kommen, wäre ein testbasierter Indikator der sprachlichen Voraussetzungen erfor-

derlich. 

2.6 Sprachförderung im Curriculum und in der Lehrkräftebildung 

Der Erwerb von schul-, fach- und abschlussrelevanten Kompetenzen in einer Zweitsprache ist in der Regel 

ein mehrjähriger Prozess, für den in Abhängigkeit von lernerseitigen und externen Bedingungen ca. fünf bis 

sieben Jahre veranschlagt werden (Collier & Thomas, 2017, S. 208; National Academies of Sciences, 2017, 

S. 225). Dies impliziert eine langfristige additive Sprachförderung (Europäische Kommission et al., 2019, 

S. 88–89; Marx, 2020). Je älter neu zugewanderte Kinder beim Schuleintritt sind, desto kürzer ist die Kon-

taktzeit mit der deutschen Sprache und die Zeit, um sich die für einen erfolgreichen Bildungs- und Berufs-

weg erforderlichen Sprachkompetenzen und das nötige Situationswissen anzueignen. In Deutschland 

scheint es derzeit noch zu wenige Sprachförderangebote zu geben (Paiva Lareiro, 2019, S. 7; Robert Bosch 

Stiftung, 2023b, S. 21, 2024, S. 24; Will et al., 2018, S. 30). Belastbare Daten zur Frage, wie lange Schü-

ler:innen additive Förderung erhalten, liegen unseres Wissens nicht vor.  

Die meisten Länder haben Lehrpläne für Deutsch als Zweitsprache, jedoch teils nur für die Primarstufe und 

in der Regel für die additive Sprachförderung von Schüler:innen mit Migrationshintergrund, die bereits seit 

längerem in Deutschland leben und im Vergleich zu neu Zugewanderten über fortgeschrittene Sprach-

kompetenzen im Deutschen verfügen (Deutscher Bildungsserver, 2024). Hingegen verfügen nur wenige 

Länder über spezifische Lehrpläne für Unterricht mit neu zugewanderten Schüler:innen in Sprachklassen 

(z. B. Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg [BSB], 2018; Ministerium für Kultus, Jugend und 

Sport Baden-Württemberg, 2019; Sächsisches Staatsministerium für Kultus, 2017). Daneben existiert eine 

Vielzahl an Handreichungen, Leitfäden und Materialien für Unterricht mit neu Zugewanderten (z. B. 

Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, 2024; BiSS-Trägerkonsortium, 2020b, 2021; 

Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2022). Die darin enthaltenen 

Hinweise sind häufig übergreifender Art und geben nur wenig Hinweise für individuelle Förderbedarfe, 

spezifische Gruppenkonstellationen oder konkrete Förderschwerpunkte, sodass weiterhin Bedarf an 

curricularen, DaZ-didaktischen und pädagogischen Hilfen besteht (Karakayalı et al., 2016; Neumann et al., 

2019, S. 14; Robert Bosch Stiftung, 2024). Vereinzelt existieren spracherwerbs- und theoriebasierte 

curriculare Vorschläge für den Sprachklassenunterricht (z. B. Dronske et al., 2016; Erichsen, 2020; Marx et 

al., 2018; Reichert et al., 2020). Modulare evidenzbasierte Bausteine, z. B. für die (Erst-)Alphabetisierung 

Jugendlicher oder den fach- sowie berufsbezogenen Sprachunterricht, scheinen weitgehend zu fehlen. 
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Die Qualität der Zweitsprachförderung hängt maßgeblich von der Qualifikation der Fachkräfte ab (Natio-

nal Academies of Sciences, 2017, S. 443–474). International wird deshalb ein Mindestabschluss für Zweit-

sprachlehrkräfte auf Bachelorniveau empfohlen (National Academies of Sciences, 2017, S. 477). Deutsch-

landweit bilden bisher nur wenige Universitäten – vornehmlich in Bayern und Sachsen, die als einzige Län-

der DaZ als Lehramtsfach anbieten – DaZ-Fachkräfte aus (Ricart Brede et al., 2024, S. 167), sodass hier ein 

Mangel besteht (Marx, 2024a; Ricart Brede et al., 2024; Robert Bosch Stiftung, 2023b; zu Sonderpädago-

gik: Friedrich et al., 2022). Die Qualifikationen der Lehrkräfte in den Sprachklassen variieren erheblich (De-

cker-Ernst, 2017; Gamper et al., 2020; Neumann et al., 2021). Teils verfügen sie über fachfremde Ab-

schlüsse, teils haben sie DaZ-Zertifikate erworben. Die Qualifizierungsangebote unterscheiden sich im Um-

fang der Leistungspunkte (LP) (10 –99 LP) und in den Profilen (Maak & Ricart Brede, 2024, S. 169–170). 

Darüber hinaus besteht ein Mangel an passgenauen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (Massumi et al., 

2015, S. 65; Neumann et al., 2021, S. 17). Die Bedarfe betreffen neben DaZ und Alphabetisierung u. a. auch 

interkulturelle Bildung (Neumann et al., 2021, S. 14), sowie Umgang mit geflüchteten Schüler:innen (Ro-

bert Bosch Stiftung, 2023a, S. 18), Diskriminierung und Beziehungsaufbau (Massumi, 2024, S. 29). 
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3. Konzepte und Maßnahmen der Sprachförderung und Evi-

denz zu ihrer Wirksamkeit 

Sprachförderung zielt auf den Auf- und Ausbau mündlicher und schriftlicher Sprachhandlungskompeten-

zen ab, um in unterschiedlichen privaten, schulischen und beruflichen Situationen flexibel aus einem Re-

pertoire sprachlicher Ausdrucksformen auswählen zu können. Durch die Erweiterung kommunikativer 

Kompetenzen (interaktiver, rezeptiver und produktiver, mündlicher und schriftlicher) soll letztlich gesell-

schaftliche Teilhabe (an Kultur, in Schule/Beruf, in der Freizeit) und die Verwirklichung einer den eigenen 

Vorstellungen entsprechenden Lebensführung sowie beruflichen Laufbahn ermöglicht werden (Lütke, 

2019, S. 270). Neben dem außerinstitutionellen, in sozial-kommunikativen Situationen stattfindendem 

Zweitspracherwerb kommt schulischen Lerngelegenheiten eine zentrale Rolle zu (Lütke, 2021, S. 308). Neu 

zugewanderte Schüler:innen haben in Sprachklassen, in additiver Sprachförderung, im sprachsensiblen 

Fachunterricht (auch im Fremdsprachen- und ggf. im Herkunftssprachenunterricht) sowie im außerunter-

richtlichen Bereich (Nachmittags- und Ferienangebote, soziale Kontakte mit deutschsprachigen Gleichalt-

rigen, digitale Medien) vielfältige Gelegenheiten, sich Deutsch als Zweitsprache anzueignen. Für die Schul-

entwicklung bedeutet dies, inhaltlich und organisatorisch ein möglichst umfassendes Angebot an Lernge-

legenheiten bereitzustellen, das die o. a. Bereiche berücksichtigt (BiSS-Trägerkonsortium, 2021; Schneider 

et al., 2013). Für die Unterrichtsentwicklung erfordert dies, neben alltagsrelevanter Deutschkompetenz 

auch schul-, fach-, abschluss- und berufsrelevante sprachliche Kompetenzen auf- und auszubauen. Alle 

diese Unterrichtsangebote sind diagnosebasiert auf die bereits erworbenen Sprachstände und Lernvoraus-

setzungen abzustimmen (Rösch, 2020, S. 591).  

Zur Frage, wie die Sprachförderung für die unterschiedlichen Ziel- und Altersgruppen konkret zu gestalten 

ist, ist wenig belastbare Evidenz vorhanden. Aktuelle Empfehlungen werden teils aus internationalen 

Meta-Analysen abgeleitet (u. a. Schneider et al., 2013; Titz et al., 2017). In Bezug auf DaZ- und DaF-Ler-

nende liegen spracherwerbs- und theoriebasierte sowie aus kleineren empirischen Untersuchungen herge-

leitete Vorschläge vor, etwa zur Interaktions- und Wortschatzförderung (z. B. Aguado, 2016, 2024; Matta, 

2022; Vasylyeva & Kurtz, 2015), zum berufsbezogenen und fachsprachlichen Lernen (Efing & Kalkavan-

Aydın, 2024), zu Grundlagen und Formen der Grammatikvermittlung (z. B. Al-Khafagi, 2022; Berkemeier, 

2018a; Berkemeier & Selmani, 2024; Geyer et al., 2017; Klages & Pagonis, 2015; Madlener, 2015; Stanat & 

Rösch, 2011) und zur Schreibförderung (Grießhaber et al., 2018). Vorschläge für neu zugewanderte Schü-

ler:innen (u. a. (Dronske et al., 2016) betreffen zudem Maßnahmen zur Alphabetisierung (z. B. Berkemeier, 

2018b; Feldmeier & Markov, 2016; Mempel et al., 2013). 

Das folgende Kapitel beschreibt Konzepte und Maßnahmen der Sprachförderung, die theoriegeleitet bzw. 

grundlagenwissenschaftlich fundiert sind sowie teilweise auch empirisch untersucht wurden und für den 

Sprachklassenunterricht und die additive Sprachförderung bei neu zugewanderten Kindern und Jugendli-

chen geeignet erscheinen.  
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3.1 Fach- und berufsbezogene(r) Sprachklassenunterricht und additive 

Sprachförderung 

Kinder im Grundschulalter profitieren deutlich von einer direkten Integration in Regelklassen, was sich u. a. 

an besseren Deutsch- und Mathematikleistungen sowie mehr Übergängen aufs Gymnasium zeigt (Höckel 

& Schilling, 2022), wobei es auch in der Grundschule häufig einer möglichst mehrmals wöchentlichen addi-

tiven Förderung bedarf.  

Sprachförderkonzepte, die sich im englischsprachigen Raum als wirksam erwiesen haben, lassen sich auf-

grund der unterschiedlichen Erwerbsbedingungen DaZ-Lernender (insbesondere neu zugewanderter) nicht 

1:1 auf die hiesige Situation übertragen (Darsow et al., 2012). Für das Erlernen der deutschen Sprache hin-

gegen liegt bislang nur wenig empirische Evidenz zur Wirksamkeit verschiedener Maßnahmen der Sprach-

förderung vor (Paetsch et al., 2014; Titz et al., 2020, S. 5). Dennoch lassen sich von der Befundlage insge-

samt wichtige Hinweise für die Gestaltung von Sprachförderung und entsprechende Empfehlungen ablei-

ten. Additive Förderung sollte – ebenso wie Sprachklassenunterricht – nicht nur alltagsrelevante Sprach-

kompetenzen vermitteln, sondern gezielt auch in Bezug auf das Alter und auf den Lernstand angemessene 

basale Sprachhandlungskompetenzen im Kontext fachlicher Themen fördern (z. B. Begründen von Mei-

nungen, Positionen beziehen, Erzählen und Nachspielen von literarischen Handlungen, Wege beschrei-

ben). Die dafür prototypischen sprachlichen Mittel werden im jeweiligen Fach-/Sachkontext vermittelt und 

geübt (Philipp & Efing, 2017; Steinhoff et al., 2020) und in der additiven Sprachförderung weiter vertieft. Im 

Grundschulbereich können durch Wortschatzarbeit und Scaffolding gestützte Gespräche über Bilderbü-

cher, Hörgeschichten oder Erlebnisse Kontexte für Sprachförderung bilden (z. B. eine Geschichte zu einem 

Bildimpuls erzählen, einen Hörtext nacherzählen, einen Versuch beschreiben oder Nachfragen zu einer 

Präsentation stellen o. ä.). Mündlichkeit geht dabei dem Verschriften von Wörtern, Phrasen, kleinen Tex-

ten usw. voraus. Maßnahmen der Alphabetisierung (Berkemeier, 2018a; Schramm, 2022) sollten in den 

Kontext schulischer, für die Altersgruppe bedeutsamer Themen gestellt werden (Marschke, 2022b). Für 

Lese- und Schreibflüssigkeitstrainings können sprachlich angepasste Texte aus den Fächern verwendet 

werden; angeleitetes strategisches Lesen kann anhand einfacher Fachtexte sowie Leseanimation und dia-

logisches Lesen mit literarischen Texten erfolgen. Um Lesetexte auf sprachliche Niveaustufen anzupassen, 

kann beispielsweise das KI-Tool LATILL (Level-Adequate Texts in Language Learning) genutzt werden, das 

sich allerdings noch im Aufbau befindet.  

Jugendliche, denen weniger Zeit für das Erreichen abschlussrelevanter Sprachkompetenzen zur Verfügung 

steht als Kindern im Grundschulalter, können von einer Förderung in Sprachklassen profitieren, die Zeit für 

intensives, geschütztes und auf ihr Bildungsziel ausgerichtetes Sprachlernen bieten (Europäische Kommis-

sion et al., 2019, S. 91; Fuchs, 2023, S. 141). Gleichzeitig ist Teilintegration mit sozialen Kontakten, abge-

stimmtem Unterricht zwischen Sprach- und Regelklassen sowie Berücksichtigung des bereits bestehenden 

fachlichen Vorwissens – auch des literalen Wissens in Herkunfts- und Fremdsprachen (National Academies 

of Sciences, 2017, S. 296–297) – generell und insbesondere auch für die Lernmotivation wichtig (Abdi et al., 

2023, S. 1067–1068; Fuchs, 2023; für 10- bis 14-Jährige: National Academies of Sciences, 2017, S. 305-306, 

315; für 15- bis 20-Jährige: Koehler & Schneider, 2019; Lim Falk et al., 2020; Neumann et al., 2021; Reichert 

et al., 2020). Hinsichtlich der Schwerpunkte im Sprachklassenunterricht empfiehlt sich für Jugendliche im 
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fortgeschrittenen Sekundarstufenalter parallel zum Aufbau alltagssprachlicher Kompetenzen insbeson-

dere eine fach- und berufsbezogene Schwerpunktsetzung oder eine den Regelklassenunterricht ergän-

zende fachbezogene Sprachförderung. Darin sollten berufs- und ausbildungsrelevante Themen, möglichst 

verknüpft mit berufspraktischen Erfahrungen, berufsbezogene Textsorten und Gesprächsformen den Rah-

men für durch Scaffolding-Maßnahmen gestützte Wortschatzarbeit, Gesprächsanlässe, Lese- und Schreib-

prozesse bilden: z. B. im Themenfeld Schule/Ausbildung/Beruf alphabetisieren (Teepker & Krauß, 2016), 

ein mit Bildern und Formulierungshilfen strukturiertes Bewerbungsgespräch führen, eine leitfadenge-

stützte Berufsberatung in Anspruch nehmen, einen mit Strukturierungs- und Formulierungshilfen vorberei-

teten Lebenslauf erstellen etc. Neben analogen Scaffolding-Maßnahmen bietet sich der Einsatz digitaler 

Sprachlernangebote (auch Handys) sowie von Übersetzungshilfen und KI-Texttools an. 

Sprachklassenunterricht und additive Sprachförderung zielen bei Schüler:innen in der Sekundarstufe ins-

besondere auf den Erwerb von Lese- und Schreibkompetenzen ab, die für erfolgreiches Weiterlernen, eine 

Berufsausbildung sowie akademische Anschlüsse und gesellschaftliche Teilhabe erforderlich sind (u. a. 

Marx, 2024b; Robert Bosch Stiftung, 2023b, S. 25).  

Bedingungen für eine erfolgreiche schulische Integration umfassen u. a. Möglichkeiten zum Aufbau sozia-

ler Beziehungen mit Gleichaltrigen der Mehrheitsgesellschaft, Zugang zu jahrgangs- und lernstandentspre-

chendem Fachunterricht, ein auf den Fachunterricht und die jeweiligen Bildungsziele abgestimmter Zweit-

sprachunterricht in einer Sprachklasse bzw. in additiver Sprachförderung sowie eine systematische Ver-

knüpfung von Sprach- und Fachlernen im Regelklassenunterricht (Fuchs, 2023; Lütke & Rödel, 2023; Natio-

nal Academies of Sciences, 2017; Nilsson & Bunar, 2016). Dies spricht gegen räumliche Segregation, aber 

für Peer-Lernen sowie einen Austausch zwischen Sprach- und Regelklassenlehrkräften (Fuchs, 2023; 

Neumann et al., 2021; Nilsson & Bunar, 2016).  

Zur organisatorischen Einrichtung von Sprachklassen wurde in Abschnitt 2.4 dargestellt, dass diese un-

gleich auf die Schulformen verteilt und sehr heterogen in ihrer Ausgestaltung und Zusammensetzung sind. 

Insbesondere die seltenere Einrichtung von Sprachklassen an Gymnasien dürfte es Schüler: innen, die zwar 

über geringe Deutschkenntnisse, aber ansonsten gute Lernvoraussetzungen verfügen, erschweren, in eine 

gymnasiale Regelklasse überzugehen. Allgemein sollte die Zuweisung der Schüler:innen zu Sprachklassen 

so erfolgen, dass Schulwechsel vermieden werden, da sich diese nachteilig auf die Bildungsverläufe auswir-

ken (Paiva Lareiro 2019, S. 13). Die Lerngruppen sollten nach Möglichkeit so zusammengesetzt sein, dass 

eine langfristige, differenzierende und mit den Regelklassenverläufen abgestimmte Vorgehensweise mög-

lich ist (Decker-Ernst, 2017, S. 376; Reichert et al., 2020, S. 444). Kleinere Lerngruppen ermöglichen zudem 

mehr sprachliche Interaktionsgelegenheiten, die für den Zweitspracherwerb notwendig sind (u. a. Czinglar, 

2024).  

3.2 Sprachsensibler Fachunterricht in der Regelklasse 

Im (teil-)integrativen Beschulungsmodell erhalten neu zugewanderte Schüler:innen (zumindest in Teilen) 

Fachunterricht in den Regelklassen. Hier ist Sprache Mittel der fachlichen Wissensvermittlung und -aneig-

nung. Wie grammatisch und lexikalisch komplex die verwendete Sprache in einer Unterrichtssituation ist, 
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hängt von der Komplexität der Lerninhalte, der Medialität (mündlich oder schriftlich) sowie den Adres-

sat:innen ab (z. B. Banknachbar:in oder Lehrkraft, Person mit derselben oder einer anderen Familienspra-

che) (Lütke & Rödel, 2023, S. 402–405). Sprache hat hierbei immer auch eine kognitive Funktion, z. B. 

wenn Fachkonzepte erschlossen, reflektiert und verbalisiert werden (Beese et al., 2014; Kempert et al., 

2019). Insgesamt sollte Fachunterricht so weit wie möglich sprachlich sensibel gestaltet und an die sprach-

lichen Lernstände angepasst werden, dies aber immer in Kombination mit additiver Sprachförderung 

(siehe 3.1) und weiteren Maßnahmen.   

Das Ziel eines sprachsensiblen Fachunterrichts besteht darin, die für das fachliche Lernen notwendigen 

Sprachkompetenzen gezielt und systematisch auf- und auszubauen. Dazu werden sprachliche Anforderun-

gen gezielt gestaltet. Dies betrifft insbesondere den für das (schul-)fachliche Lernen relevanten Wortschatz 

sowie Sprachhandlungen wie Begründen, Beschreiben, Erklären und Argumentieren mit Bezug zum jewei-

ligen Lerngegenstand. Die Vermittlung erfolgt u. a. durch Einsatz von Scaffolding-Methoden (Gibbons, 

2015), die einen sprachdidaktischen Zugang zu den Fachinhalten ermöglichen (z. B. durch das Angebot von 

Formulierungs- und Textstrukturierungshilfen). 

Sprachsensibler Fachunterricht bietet neu zugewanderten Schüler:innen einen guten Anschluss an den 

Sprachklassenunterricht, weil er differenzierende sprachbezogene Unterstützungsmaßnahmen für das Er-

schließen von Fachinhalten vorsieht. Dennoch sehen internationale Konzepte (z. B. Sheltered Instruction) 

aus guten Gründen zusätzlich eine additive Sprachförderung vor, in der die erforderlichen Lesekompeten-

zen, sprachlichen Mittel und Textformen auch fachbezogen vermittelt werden (Vogt, 2010, S. 43).  

3.3 Alphabetisierung 

Kinder im Schulanfangsalter und bereits alphabetisierte Schüler:innen  

Kinder, die im regulären Schuleintrittsalter bzw. am Beginn der Grundschulzeit eingeschult werden, 

können gemeinsam mit den Kindern der Regelklasse, begleitet durch additive Sprachförderung, alpha-

betisiert werden. Für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche, die bereits in ihrer Herkunftssprache 

alphabetisiert sind, empfiehlt sich eine zunächst parallele oder teilintegrative Beschulung, in der münd-

licher Zweitspracherwerb und Schriftspracherwerb in der Zweitsprache Schwerpunkte des (möglichst auch 

zunehmend fachbezogenen) Sprachklassenunterrichts bilden. Da es die Lernenden im Zweitsprach- und 

Schriftspracherwerb mit einem von ihren Herkunftssprachen mehr oder weniger stark abweichenden 

phonologischen System und ggf. einem neuen Schriftsystem zu tun haben, benötigen sie für die 

Bewältigung dieser Anforderungen in der Regel mehrfach wöchentlich additive Sprachförderung, die bei 

Teilintegration Sprachklassenunterricht mit mindestens zehn bis zwölf Stunden im Rahmen der 

Gesamtstundenzahl umfasst. Zu beachten ist, dass der Erwerb mündlicher Kompetenzen und die Aneig-

nung der deutschen Schriftsprache ausbalanciert erfolgen sollte (Schramm, 2022). Der Einführung von 

Schriftsprache muss die mündliche Präsentation (Rezeption und Produktion) des neuen Wortschatzes 

(unterstützt durch Bilder o. Ä.) engmaschig vorgeschaltet sein, damit das außersprachliche 

Konzept/Objekt mit der mündlichen und schriftlichen Rezeption und Produktion systematisch verknüpft 
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wird. Das Üben von Wortschreibung sollte also mit bekanntem Wortschatz erfolgen, der von den 

Schüler:innen gesprochen, gehört, in der schriftlichen Wortgestalt gesehen und dann geschrieben wird. 

Dabei sollte von frequenten Wörtern (im Deutschen sind das zweisilbige Wörter) ausgegangen werden, 

wobei Aufmerksamkeit auf Wortakzent, -silben und -schreibung gelenkt wird, begleitet durch regelmäßige 

Übungen zur phonologischen Bewusstheit (z. B. Lautkontrastierung zum eigenen Sprachsystem 

(Berkemeier, 2024), Lautunterscheidung im Wortanlaut und in der Endsilbe). Empfohlen wird auch, zur 

Bezugnahme auf die eigene Sprache zu ermuntern, um das neu zu Lernende mit schon erworbenem 

Sprachwissen kognitiv verknüpfen zu können und um die eigene Sprachkompetenz (auch lernstrategisch) 

als Ressource wahrzunehmen (Schramm, 2022, S. 28). 

Bei allen Beschulungsmodellen ist im Hinblick auf die Alphabetisierung in der Zweitsprache zu beachten, 

dass…  

- Alphabetisierung integriert erfolgt, also in soziales Handeln eingebunden und im Kontext von für 

die Schüler:innen relevanten alltagsbezogenen und einfachen fachbezogenen Szenarien,  

- digitale Übersetzungs- und Texthilfen zur Verfügung stehen und selbstverständlich eingebunden 

werden, 

- mündlicher Zweitsprachgebrauch und -erwerb mit dem Schriftspracherwerb verzahnt werden, 

- von der Struktur der deutschen Schriftsprache ausgegangen wird (beginnend mit frequenten 

zweisilbigen Wörtern und gleichzeitiger Präsentation des Wortbilds),  

- regelmäßige Übungen zur phonologischen Bewusstheit erfolgen (auf Laut-, Silben-, Wort- und 

Satzebene),  

- vielfältige Gelegenheiten für Artikulation und Hörverstehen auf unterschiedlichen linguistischen 

Ebenen ermöglicht werden (Laute, Silben, Wörter, Nominalphrasen, Sätze, kleine Texte),  

- bei Schreib- und Leseübungen fehlendes Konzept- und Weltwissen bzw. der geringe Wortschatz-

umfang im Deutschen durch erfahrungsbasierte/situationsorientierte, bebilderte und intensive 

explizite sowie implizite Wortschatzförderung kompensiert wird (insbesondere auch in der additi-

ven Sprachförderung), 

- (DaZ-)Lehrkräfte möglichst Überblickswissen über das phonologische System sowie Schriftsys-

tem der Herkunftssprachen besitzen und dies (insbesondere in der additiven Sprachförderung) 

kontrastiv berücksichtigen (z. B. indem bei unterschiedlichen phonologischen Systemen viele Aus-

sprache- und Hörübungen eingeplant werden und unterschiedliche Aussprachen, Schriftsysteme 

sowie Buchstaben kontrastiv gegenübergestellt werden), 

- unterschiedliche Schriftsysteme und Sprachen im Unterricht thematisiert werden, um Sprachbe-

wusstheit zu entwickeln und positive mehrsprachigkeitsbezogene Überzeugungen auszubilden. 

Nicht-alphabetisierte Kinder und Jugendliche 

Die Erfahrungen in der Alphabetisierung Erwachsener zeigen, dass nicht-alphabetisierte neu Zugewan-

derte deutlich mehr Zeit benötigen, um sich die deutsche Schriftsprache anzueignen, als diejenigen, die 
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bereits in ihrer Herkunftssprache Schreiben und Lesen gelernt haben und damit implizite Regeln einer 

Schriftsprache und die sozialen sowie sprachlichen Funktionen von Schrift kennengelernt haben 

(Schramm, 2022, S. 26). Der häufig dafür angesetzte Zeitrahmen von einem Jahr wird in der Regel nicht 

ausreichen. Sofern Schüler:innen vor der Migration keinen bzw. wenig Kontakt mit Schule als Institution 

hatten, benötigen sie zunächst eine umfassende Begleitung, um schulbezogene Erfahrungen zu sammeln, 

Schule als Bildungsinstitution zu verstehen, sich im Schulalltag zurechtzufinden und dort in einen verknüpf-

ten Alphabetisierungs- und Zweitspracherwerbsprozess einzusteigen. Geeignet sind hierfür z. B. Projekt- 

und Sprachklassenunterricht (z. B. Bühler-Otten, 2016), zunächst im geschützten Raum, dann zunehmend 

mit Gleichaltrigen der Regelklassen, sowie Exkursionen, um sich Welt- und auch Schriftwissen (rezeptiv, 

z. B. durch Steuerung der Aufmerksamkeit auf Schrift in der Umgebung) außerschulisch anzueignen (z. B. 

Fohr, 2016). Wichtig sind insbesondere auch Nachmittags- und Mentoring-Angebote, um einen alltagsinte-

grierten und schulbezogenen Zweitspracherwerb sowie Peer-Kontakte zu ermöglichen. Für diese Gruppe 

empfiehlt sich eine individualisierte, langfristig angelegte Alphabetisierung in Kleingruppen mit viel Zeit 

und Gelegenheiten für Interaktion, analoge und digitale Lese- und Schreibprozesse sowie Peer-Learning in 

der Zweitsprache. 

3.4 Spezifische Maßnahmen zur Förderung sprachlicher Teilkompetenzen 

Wortschatzumfang und -tiefe erweitern 

Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche bringen Welt- und Konzeptwissen mit, sie haben bereits darauf 

bezogene Bezeichnungen erworben, ihnen fehlen aber die deutschsprachigen Entsprechungen und oft 

auch Ausdrücke der erweiterten neuen Lebenswelt, der Schulumgebung und des Fachunterrichts. Den Kin-

dern und Jugendlichen fällt der Erwerb von deutschen Wörtern leichter, wenn sie an herkunftssprachliches 

Wortwissen anknüpfen und dahinterstehende außersprachliche Konzepte mit dem deutschen Wort ver-

knüpfen können. Hierfür sind digitale Übersetzungstools und Lerntools hilfreich (Marschke, 2022a). Fehlt 

jedoch das Welt- bzw. Konzeptwissen, muss dieses beim Erlernen neuer Wörter mit erworben werden, wo-

für beispielsweise Bilder, Filme, Lernszenarien und erfahrungsbasiertes Lernen genutzt werden können.  

Wortschatzförderung sollte also möglichst welt- und erfahrungsbasiert sowie fach- bzw. berufsbezogen 

erfolgen und – wenn möglich – auf herkunftssprachliches, ggf. fremdsprachliches sowie zweitsprachliches 

Wissen zurückgreifen. Die Förderung zielt darauf ab, den Wortschatzumfang zu erweitern und Wortschatz-

grundlagen für den Schriftspracherwerb aufzubauen, gleichzeitig soll aber auch vertieftes Wissen über Be-

deutungsvielfalt und Wortbildungsmuster vermittelt werden (z. B. in Bezug auf Wortstämme oder Vor- und 

Nachsilben). Für eine gelingende Wortschatzförderung ist wichtig, dass… 

- im Vorfeld einer Unterrichtseinheit ein themenbezogener Arbeitswortschatz bestimmt wird 

(u. a. (Steinhoff et al., 2020), 

- digitale Übersetzungshilfen zur Verfügung stehen und selbstverständlich eingebunden werden, 
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- explizite Verfahren (vorgeschaltete oder begleitende Einführung von Inhalts- und Funktionswör-

tern zu einem Thema) und implizite Verfahren (vielfältige sowie variierende Verwendung der 

neuen Wörter) der Wortschatzvermittlung zur Anwendung kommen (u. a. Paetsch & Beck, 2017), 

- die Wörter des Kernwortschatzes in hoher Frequenz mündlich und schriftlich sowie rezeptiv und 

produktiv zum Einsatz gebracht werden,  

- zunächst im Sprachgebrauch frequentere, dann weniger frequente Formen (z. B. hören vs. hor-

chen/lauschen) sowie solche mit übertragener Bedeutung vermittelt werden (z. B. der Ausdruck 

„Stimme“ als Sprechorgan und als Wahlvotum) (Vasylyeva & Kurtz, 2015), 

- feste Wendungen in Form von Chunks routinisiert werden (z. B. Auf Wiedersehen! Alles klar! Keine 

Ahnung! Ich habe noch eine Frage!) (Aguado, 2016),  

- Wortbildungsmuster bewusst gemacht werden (z. B. in Bezug auf Wortstämme oder Vor- und 

Nachsilben: aufleben, erleben, einleben, Ableben; Menschheit, Freiheit, Wahrheit) (Philipp & E-

fing, 2017), 

- Wörter kontextualisiert präsentiert werden, also im mündlichen oder schriftlichen sowie fachli-

chen Gebrauch, und durch Handlungen, Bilder, Filme, Glossare, Gespräche semantisiert werden, 

- Hörverstehens- und Ausspracheübungen mit dem (in Hör- und Schrifttexte integrierten) Kern-

wortschatz wiederholt angeboten werden,  

- neuer Wortschatz auch in weiterführenden Aktivitäten wie z. B. kooperativen Settings und Diskus-

sionen Verwendung findet,  

- Assoziationsstrategien angeleitet werden, die den Lernenden vielfältige Möglichkeiten bieten, 

den Kernwortschatz zu erweitern (Paetsch & Beck, 2017),  

- regelmäßig medien- und computerbasierte Wortschatztrainings ermöglicht werden, auch außer-

schulisch, 

- insbesondere im Fachunterricht Bewusstheit für Wortbildung, Bedeutungsunterschiede eines Aus-

drucks sowie Begriffsbildung entwickelt wird (Steinhoff et al., 2020),  

- fachbezogene Textsorten, Diskursformen (Beschreiben, Erklären o. Ä.) und Aufgabenstellungen 

für die Übung fachrelevanten Wortschatzes (u. a. Konnektoren, Operatoren in Aufgabenstellun-

gen) genutzt werden. 

Grammatikförderung 

Um den Grammatikausbau am jeweiligen Erwerbsstand in der Zweitsprache auszurichten, sollte Förderung 

diagnosebasiert und entwicklungsproximal erfolgen sowie kommunikativ eingebettet sein (Berkemeier & 

Selmani, 2024). Dies bedeutet, dass das Üben oder – bei älteren Kindern und Jugendlichen – auch Bewusst-

machen konkreter grammatischer Strukturen immer integriert in mündlichen und schriftlichen Sprachge-

brauchskontexten erfolgen sollte, z. B. Zeitformen im mündlichen Erzählen oder Lokalisierungen im Rah-

men einer Vorgangsbeschreibung (Lindauer & Sturm, 2019). Dabei haben sich Schreibsituationen als nach-

haltiger für das Lernen grammatischer Kompetenzen erwiesen als ein vom sprachlichen Handeln 
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losgelöster Unterricht (Funke, 2022). Für jüngere Kinder (Grundschulalter, frühe Sekundarstufe) eignen 

sich primär implizite Verfahren der Grammatikförderung. Für Jugendliche scheinen zusätzlich auch stärker 

explizite, d. h. bewusstmachende Verfahren hilfreich zu sein.6 Dabei ist es sinnvoll, explizite und implizite 

Verfahren alters-, lernstands- und themenangepasst zu kombinieren (Peyer & Lütke, 2023). Theorie- und 

evidenzbasierte Maßnahmen der Grammatikförderung beruhen darauf, dass…   

- bei Jugendlichen (im Sinne expliziter Förderung) Aufmerksamkeit gezielt auf eine Struktur inner-

halb gesprochener oder geschriebener Sprache gelenkt wird (z. B. auf Wortsilben oder -bausteine, 

Prosodie, graphematische Prinzipien der Orthographie, Verbstellung, Satzverknüpfung), 

- bei Kindern und Jugendlichen durch ein hochfrequentes Angebot und Visualisierung ausgewählter 

Strukturen im Sinne impliziter Förderung Satzmuster oder Phrasenstrukturen wiederholend re-

zeptiv auch digital zur Wahrnehmung gebracht und anschließend produktiv angewendet werden 

(z. B. Verbstellung: Verbzweit- und -letztstellung sowie Verbklammer, Satzverknüpfung), um 

dadurch die innere Musterbildung zu unterstützen (u. a. Madlener, 2015),  

- im Sinne strukturzentrierter Förderung eine Struktur möglichst variations- und kontrastreich prä-

sentiert und verwendet wird (Geyer et al., 2017, S. 171),  

- digitale Übersetzungs- und Texthilfen zur Verfügung stehen und selbstverständlich eingebunden 

werden. 

Leseförderung 

Leseförderung zielt auf die Weiterentwicklung verschiedener Teilkompetenzen des Lesens. Dazu gehören 

eine Verbesserung der basalen Grundfertigkeiten des Lesens bzw. der Leseflüssigkeit u. a. durch Lautlese-

verfahren, der Aufbau von Lesestrategien, eine Erhöhung der Lesemotivation durch schulische Leseanima-

tion sowie eine Erhöhung der Lesemenge z. B. durch Vielleseverfahren (Lenhard, 2019; SWK, 2022a). Alle 

diese Teilfertigkeiten bzw. die entsprechenden Fördermaßnahmen greifen ineinander, wobei eine ausrei-

chende Leseflüssigkeit durch Entlastung des Arbeitsgedächtnisses die Voraussetzung für strategisches und 

verstehendes Lesen bildet. Für die Aneignung der genannten Teilkompetenzen muss die Alphabetisierung 

abgeschlossen sein. Bei Kindern im Schriftspracherwerb und neu zugewanderten Jugendlichen muss paral-

lel der Wortschatzausbau sowie der Erwerb mündlicher Kompetenzen in der Zweitsprache unterstützt wer-

den (z. B. durch bildinitiierte Spekulationen über den Textinhalt vor der Lesephase, Fragen zum Gelesenen 

während und nach der Lesephase sowie mündliche Anschlusskommunikation über Gelesenes und durch 

kooperatives Lesen).  

 

 

 

6 Implizite und explizite Förderung sind dabei auf einem Kontinuum von unbewusster Verwendung und häufiger Wiederholung der Struktur 
in sinnvollen Verwendungskontexten bis hin zu einer stärker bewussten Verwendung, Beschreibung oder (metasprachlichen) Reflexion der 
Struktur zu sehen (Peyer und Lütke , 2023). 
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Eine gelingende Leseförderung beruht darauf, dass…  

- im Bereich der Leseanimation zunächst durch dialogisches Lesen (Austausch über Text-Bild-Kom-

binationen/Bilderbücher, filmische Texte), später auch durch regelmäßige Lesephasen mit An-

schlusskommunikation sowie eine Verknüpfung von Audio- und Schrifttexten (auch herkunfts-

sprachlichen Texten) Lesemotivation aufgebaut wird,  

- zur Entwicklung der Leseflüssigkeit (nach abgeschlossener Alphabetisierung in der deutschen 

Sprache) an den sprachlichen Lernstand angepasste Texte in begleiteten Lautleseverfahren, z. B. 

im Tandem- oder Chorlesen (halblaut, drei Mal wöchentlich, ca. 15 bis 20 Minuten, mindestens 

über drei Monate), gemeinsam gelesen werden (auch digital gestützt) (Lütke, 2019), 

- Leseflüssigkeit durch geeignete Verfahren regelmäßig diagnostiziert wird (insbesondere Entwick-

lung des Word-per-Minute-Werts), 

- der in den Leseübungen vorkommende Wortschatz implizit und explizit vermittelt wird, 

- evaluierte (auch digitale) Lesestrategietrainings bereits ab der dritten Klasse eingesetzt und die 

darin vermittelten Strategiebündel fachübergreifend eingesetzt und bewusst gemacht werden 

(Philipp & Schilcher, 2012),  

- zur Vorwissensaktivierung und Elaboration auch Welt- und Themenwissen in der Herkunftsspra-

che aktiviert werden (z. B. durch ein Angebot herkunftssprachlicher Hör- und ggf. auch Lesetexte, 

die das Thema erläutern, sowie Peer-Gespräche in den Herkunftssprachen), 

- digitale Übersetzungshilfen und angepasste Texte (LATILL) zur Verfügung stehen und selbstver-

ständlich eingebunden werden. 

Schreibförderung 

Schreibförderung zielt auf den Ausbau verschiedener Teilkompetenzen des Schreibens. Dazu gehören eine 

Verbesserung der basalen Grundfertigkeiten des Schreibens bzw. der Schreibflüssigkeit (u. a. durch kurze 

Abschreibphasen, halblautes Mitlesen beim Schreiben, eine sukzessive Erweiterung der Schreibmengen 

von Wörtern, über Teilphrasen und Sätzen bis zu kurzen Texten) (Stephany et al., 2024), eine Erhöhung der 

Schreibmotivation (durch freies und kreatives Schreiben), der Aufbau strategischen Schreibens (Frame-

Ansatz) und textsortenbezogenen Schreibens (Genre-Ansatz) (Philipp, 2014). Strategisches und textsor-

tenbezogenes Schreiben können wichtige Komponenten der Schreibförderung im Fachunterricht sein 

(Gürsoy, 2018). Alle benannten Komponenten und Teilkompetenzen greifen ineinander, wobei eine ausrei-

chende Schreibflüssigkeit einschließlich gelingender Orthographie durch Entlastung des Arbeitsgedächt-

nisses die Voraussetzungen für strategisches und konzeptionelles Schreiben bilden (Sturm, 2017). Zur Ent-

wicklung der strategischen und konzeptionellen Teilkompetenzen muss die Alphabetisierung abgeschlos-

sen sein, wobei Alphabetisierung und Schreibflüssigkeitsförderung sukzessiv verknüpft werden können. 

Bei Kindern im Schriftspracherwerb und Jugendlichen müssen parallel Wortschatzausbau und mündlicher 

Zweitspracherwerb unterstützt werden (z. B. durch mündliche Schreibplanung und Anschlusskommunika-

tion über das Geschriebene).  
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Eine gelingende Schreibförderung beruht darauf, dass…  

- im Bereich der Schreibanimation u. a. durch kooperatives, freies und kreatives Schreiben regelmä-

ßig sanktionsfreie Schreibanlässe geschaffen werden,  

- Schreibprodukte mit einem kriteriengeleiteten Feedback versehen werden, 

- Schreibflüssigkeit mithilfe von auf den sprachlichen Lern- und Alphabetisierungsstand angepass-

ten Impulsen (z. B. Bilder, einfache Schreibaufgaben, Abschreibaufgaben wie Laufdiktate) entwi-

ckelt wird (drei Mal wöchentlich, ca. 10 bis 20 Minuten, mindestens über drei Monate) (Lütke, 

2019), 

- Schreibflüssigkeit auch digital trainiert wird, 

- Schreibflüssigkeit regelmäßig hinsichtlich der Entwicklung der realisierten Textmenge und ortho-

graphischen Einheiten diagnostiziert wird, 

- der für Schreibprozesse notwendige Wortschatz vorher sowie begleitend explizit vermittelt wird, 

- Schreibstrategien mithilfe von evaluierten Verfahren (strukturgebenden Textframes/Denkblättern 

bzw. Schreib-Scaffolding) angeleitet werden (Philipp, 2014), 

- textsortenspezifisches Schreiben im Fachunterricht (genrebasiertes Schreiben) mit etablierten 

Verfahren vermittelt wird (ggf. auch sprachübergreifend) (Gürsoy, 2018), 

- digitale Übersetzungs- und Texthilfen zur Verfügung stehen und selbstverständlich eingebunden 

werden. 

3.5 Diagnostik 

Didaktische und pädagogische Entscheidungen, die den Erwerb sprachlicher und fachlicher Kompetenzen 

von neu zugewanderten Schüler:innen unterstützen sollen, müssen diagnosebasiert erfolgen. In diesem 

Zusammenhang sind zwei Formen der Diagnostik wichtig:  

- Die Diagnostik der Lernausgangslage dient der Bestimmung von sprachlichen und fachlichen Aus-

gangsvoraussetzungen, um neu zugewanderte Schüler:innen angemessen in das deutsche Bil-

dungssystem und die jeweilige Schule einzubinden.  

- Lernentwicklungsdiagnostik ermöglicht die den Lernprozess begleitende Erfassung von Förderbe-

darfen (z. B. im Bereich des Lesens) sowie im Sinne einer Förderdiagnostik die Nachsteuerung der 

individuellen Förderung (z. B. durch ein temporäres Leseflüssigkeitstraining oder dialogisches Le-

sen).  

Wie in der Situationsanalyse beschrieben, liegen im deutschsprachigen Raum bisher wenige Instrumente 

für die Erfassung einzelner Herkunftssprachen vor (Italienisch, Griechisch, Polnisch, Portugiesisch, Rus-

sisch, Spanisch und Türkisch). Für die meisten weiteren Sprachen, die im Rahmen der Zuwanderung der 
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letzten Jahre eine Rolle spielen (Diebel & Ahrenholz, 2023, S. 37), liegen keine Verfahren vor.7 Auch wenn 

einzelne Instrumente für die Erfassung herkunftssprachlicher Schriftsprachkenntnisse Erwachsener in der 

Entwicklung und ggf. für schulische Bedarfe adaptierbar sein dürften (Schramm, 2021; Schumacher et al., 

2020), besteht großer Handlungsbedarf in Bezug auf die Entwicklung valider Instrumente, die darüber hin-

aus auch weitere wichtige Lern- und Entwicklungsbedingungen der neu zugewanderten Kinder und Ju-

gendlichen erfassen. Für die Diagnose der Zweitsprachkenntnisse neu Zugewanderter werden unterschied-

liche Verfahren verwendet (BiSS-Trägerkonsortium, 2024), die jedoch nicht für diese Zielgruppe entwickelt 

wurden. Sie ermöglichen gleichwohl zu Beginn und im Laufe des Zweitspracherwerbs eine kriteriengelei-

tete Einschätzung der Sprachkompetenzen (z. B. die Niveaubeschreibungen Deutsch als Zweitsprache).  

Die Nachteile dieser Verfahren sind darin zu sehen, dass sie….  

- aufgrund der großen Heterogenität der Lernenden mit teils sehr geringen Sprachkompetenzen 

(unter A1) sowie der oft mangelnden Objektivität ggf. nicht valide messen,  

- nicht angemessen auf Lernstände, Altersgruppen und kulturelles Vorwissen abgestimmt sind 

(z. B. hinsichtlich der Schreibrichtung),  

- in der Regel voraussetzungsreich in der Anwendung und linguistischen Basis sind,  

- sprachliche Teilkompetenzen nur ausschnitthaft abbilden,  

- die für eine gelingende Förderung notwendigen Informationen über die Lebenssituation, Gesund-

heit und Sozialisation der Lernenden häufig nicht einbeziehen. 

Für eine gelingende Lernausgangslagendiagnostik wird deshalb Folgendes benötigt: 

- ein Leitfaden zur Erfassung sozialisationsbedingter, gesundheitlicher, bildungsbiographischer und 

die momentanen Lebensumstände betreffender Informationen (BiSS-Trägerkonsortium, 2020a), 

- Instrumente für die valide Erfassung zweitsprachlicher und weiterer Kompetenzen (numerisch, 

fachlich, soziokulturell), 

- Instrumente zur Erfassung vorliegender literaler Kompetenzen in den Herkunftssprachen (ggf. zu-

nächst sprachübergreifend (Europarat, 2022; Schramm, 2021), 

- qualifiziertes Personal für die Anwendung und Auswertung der Verfahren sowie für die anschlie-

ßende Beratung des pädagogischen Personals. 

Für eine gelingende Lernentwicklungsdiagnostik wird Folgendes benötigt: 

- Instrumente, die eine Ermittlung des sprachlichen Lernfortschritts in möglichst vielen Kompetenz-

bereichen (Lesen und Schreiben, Grammatik, Sprechen und Zuhören) auch im unteren Kompe-

tenzspektrum ermöglichen sowie passende Förderempfehlungen bereitstellen, 

- qualifiziertes Personal für die Anwendung und Auswertung der Verfahren sowie für die anschlie-

ßende Beratung des pädagogischen Personals. 

 

7 Eine Ausnahme bildet ein Instrument zur Erfassung literaler Kenntnisse in Dari (Schumacher et al. (2020)). 
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Um überprüfen zu können, inwieweit die sprachliche Integration neu zugewanderter Schüler:innen gelingt, 

sollte für das nationale Bildungsmonitoring ein Indikator für geringe Deutschkenntnisse entwickelt werden, 

der auf einer Lernausgangslagendiagnostik basiert.  

3.6 Lehrkräfteaus-, -weiter- und -fortbildung 

Die Förderung von Kompetenzen in Deutsch als Zweitsprache ist in hohem Maße komplex und erfordert 

entsprechend qualifiziertes Personal. Für Funktionsstellen, die in Schulen bzw. Schulverbünden für die Pla-

nung, Begleitung und Umsetzung der Sprachförderung von Schüler:innen mit geringen Deutschkenntnis-

sen zuständig sind, werden Lehrkräfte benötigt, die DaZ als Fach studiert bzw. im Rahmen einer fundierten 

Weiterbildung eine vertiefte Qualifizierungsmaßnahme für diese Aufgabe absolviert haben. Darüber hin-

aus sind in der Lehrkräfteaus-, -weiter- und -fortbildung Angebote erforderlich, die alle Lehrkräfte benöti-

gen, um in ihrem Fachunterricht mit einer sprachlich heterogenen Schülerschaft umzugehen (Maak & Ri-

cart Brede, 2024). Folgende Maßnahmen der Qualifizierung sind zielführend:  

- eine konsequente Verankerung von DaZ als Lehramtsfach, auch für das berufliche Lehramt, 

- universitäre DaZ-Vertiefungsangebote für Studierende mit den Fächern Deutsch und Fremdspra-

chen, 

- evaluierte Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich DaZ als weiteres Fach, 

- Angebote zur evidenzbasierten Fortbildung u. a. zu Diagnostik, Schulentwicklung, Literalitätsför-

derung für neu zugewanderte Schüler:innen, Fach- und Berufsbezug im Sprachklassenunterricht 

und in der additiven Sprachförderung, sprachsensiblem Fachunterricht mit neu Zugewanderten, 

Zweitspracherwerb in den Förderschwerpunkten. 
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4. Empfehlungen 

Die erhebliche Heterogenität in den Lernvoraussetzungen und Lernkontexten von Kindern und Jugendli-

chen, die über geringe Deutschkenntnissen verfügen, lässt keine allgemeingültigen Empfehlungen zur Ge-

staltung sprachlicher Bildung für diese Schülergruppe zu. Aus den vorliegenden nationalen und internatio-

nalen Erfahrungen, Studien und Analyseergebnissen lassen sich jedoch Kriterien für Rahmenvorgaben ab-

leiten, die in den Ländern definiert werden sollten, um eine systematische Planung, Umsetzung und Beglei-

tung von Fördermaßnahmen zu gewährleisten. Die Umsetzung der Rahmenvorgaben erfolgt dann mit be-

gründeten Anpassungen an die Kontextbedingungen der jeweiligen Schule.  

Der Fokus der Stellungnahme liegt auf der Förderung deutschsprachiger Kompetenzen, die für die Bil-

dungsintegration in Deutschland, für Erfolg auf dem Arbeitsmarkt und für gesellschaftliche Teilhabe eine 

Schlüsselrolle spielen. Gleichzeitig sollte ein wertschätzender Umgang mit Mehrsprachigkeit selbstver-

ständlich sein und auch die Förderung herkunftssprachlicher Kompetenzen im Rahmen der vorhandenen 

Möglichkeiten unterstützt werden, etwa durch die Aufnahme verbreiteter Herkunftssprachen in das 

Fremdsprachenangebot von Schulen bzw. Schulverbünden. In allen Phasen der Lehrkräftebildung sollten 

grundlegende Kenntnisse über Mehrsprachigkeit und das damit verbundene Potenzial vermittelt werden, 

z. B. für bestimmte kognitive Funktionen, den Erwerb weiterer Sprachen und die Identitätsentwicklung. 

Für die sprachliche Bildung in der Zielsprache Deutsch formuliert die SWK daher folgende Empfehlungen: 

Empfehlung 1: Verfahren der Diagnostik etablieren, die für Entscheidungen über Maßnahmen der sprachli-

chen Bildung von Kindern und Jugendlichen grundlegend sind. Dies umfasst:  

- die Einrichtung zentraler Stellen, denen die Zuständigkeit für die Diagnostik übertragen wird, 

- die verbindliche Durchführung einer Lernausgangslagendiagnostik zur Erfassung (1) bereits vor-

handener Deutschkenntnisse, (2) des Grades der Alphabetisierung im lateinischen oder ggf. einem 

anderen Schriftsystem und (3) der Vorkenntnisse in Kernfächern, 

- die verbindliche Durchführung einer auf Deutschkenntnisse bezogenen, mindestens halbjährlich 

durchzuführenden Lernentwicklungsdiagnostik zur fortlaufenden Feststellung des Förderbedarfs, 

- die Definition eines auf der Lernentwicklungsdiagnostik basierenden Indikators für geringe 

Deutschkenntnisse, der im Rahmen datengestützter Qualitätsentwicklung in Schulen und im Bil-

dungsmonitoring auf Systemebene genutzt werden kann, um den Effekt sprachlicher Förderung 

nachzuverfolgen. 

Empfehlung 2: Ein Maßnahmepaket zur sprachlichen Bildung zentral entwickeln, das von den Schulen 

adaptiert und umgesetzt wird. Dies umfasst: 

- Entwicklung eines Rahmencurriculums für Sprachklassen zur intensiven Sprachförderung und für 

additive Sprachförderung, das von einer durchschnittlichen Dauer des Spracherwerbs von fünf bis 

sieben Jahren ausgeht, 
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- auf das Rahmencurriculum bezogene Bereitstellung von qualitätsgesichertem (auch digitalem) 

Fördermaterial, 

- Einrichtung von Funktionsstellen für qualifizierte Lehrkräfte an Schulen bzw. Schulverbünden, um 

Maßnahmen sprachlicher Bildung zu planen und zu begleiten, 

- Einrichtung von Sprachklassen bei einer ausreichenden Anzahl von Schüler:innen in der Sekundar-

stufe, die über geringe Deutschkenntnisse verfügen, 

- Alphabetisierung von Schüler:innen ohne Schriftkenntnisse, die das Schuleingangsalter über-

schritten haben, in Kleingruppen vor dem Übergang in eine Sprachklasse mit altersgerechten 

Lernmaterialien, 

- möglichst weitgehende Integration der Schüler:innen, die eine Sprachklasse (einschließlich Alpha-

betisierungsmaßnahme) besuchen, in den Regelunterricht (zunächst z. B. in den Fächern Sport, 

Kunst, Musik) und in außerunterrichtliche Aktivitäten, 

- eine Zusammensetzung der Schülerschaft in den Regelklassen, die so weit wie möglich sicher-

stellt, dass hinreichend Gelegenheiten zu Kontakten mit deutschsprachigen Peers und damit zu 

schulalltagsintegriertem Spracherwerb bestehen, 

- nach vollständigem Übergang in den Regelunterricht, der spätestens nach zwei Jahren erfolgen 

sollte, additive Sprachförderung entsprechend dem festgestellten Bedarf, 

- Sicherstellung additiver Sprachförderung auch für Jugendliche, die nach Verlassen einer Sprach-

förderklasse in den Übergangssektor oder in eine Ausbildung übergehen.   

Empfehlung 3: Evidenzbasierte Angebote der Qualifizierung von Lehrkräften für sprachliche Bildung schaf-

fen. Dies umfasst: 

- die Einrichtung von Professuren für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) mit klarem Schwerpunkt auf 

Sprachförderung (einschließlich Diagnostik) in Lehre und Forschung, 

- DaZ-Module für alle Lehramtsstudierenden zu sprachsensiblem Fachunterricht, 

- Angebote zur Spezialisierung für Unterricht in Sprachklassen und additive Sprachförderung (DaZ 

als zweites und drittes Lehramtsfach, auch bei beruflicher Fachrichtung als Erstfach; DaZ-Schwer-

punkt im Fach Deutsch) sowie entsprechende Angebote der Weiterbildung, 

- kontinuierlich weiterentwickelte und evidenzbasierte Fortbildungsangebote mit ausgearbeiteten 

Unterrichtsmaterialien zu sprachlicher Bildung in allen Fächern und Altersstufen.
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Stellungnahmen beziehen sich auf eine aktuelle Frage und enthalten Empfehlungen für eine eher kurz- 

und mittelfristige Umsetzung. 
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